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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

Kinder lernen, was sie im Leben erfahren

Wenn ein Kind immer Kritisiert wird,
lernt es zu verurteilen.

Wenn ein Kind in Feindseligkeit lebt,
lernt es zu streiten.

Wenn ein Kind standig beschamt wird,
lernt es, sich schuldig zu fahlen.

Wenn ein Kind Toleranz erlebt,
lernt es, tolerant zu sein.

Wenn ein Kind Ermutigung erfahrt,
lernt es, zuversichtlich zu sein.

Wenn ein Kind Zuneigung erfahrt,
lernt es, gerecht zu sein.

Wenn ein Kind Sicherheit erlernt,
lernt es zu vertrauen.

Wenn ein Kind sich angenommen weif3,
lernt es Selbstvertrauen.

Wenn ein Kind Anerkennung und Freundschaft erfahrt,
lernt es, Liebe auf der Welt zu finden.

(Aushang an einer chilenischen Schule,
Verfasser unbekannt)

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Vorwort

Vorwort

Sehr geehrte Lesende der Handreichung zum Kinderschutz,

Sie halten die aktuelle Fassung der ,Handreichung zu Fragen des Kinderschutzes und
der Kindeswohlgefahrdung flr Trager kirchlicher Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
sowie zum Schutz von erwachsenen Schutzbefohlenen — Pravention, Umgang mit
sexualisierter Gewalt und Verdachtsfallen® in der Hand.

Bereits 2013 ist die Handreichung erschienen, im gleichen Jahr mit der damals in Kraft
getretenen Kinderschutzverordnung der EKHN. Erste Informationen zum
Kinderschutz, die Weiterentwicklung in der Arbeit zum Wohl der Kinder und neue,
veranderte Gesetze sind mit Rundschreiben
bekannt gemacht worden:
o 31. Mai 2010 (Az.: 2625-4)
17. August 2012 (Az.: 2625-4)
03. September 2013 (Az.: 2625-4)
14. Mai 2014 (Az.: 2625-4)
15. Mérz 2016 (Az.: 2625-4)
19. Dezember 2018 (Az.: 2625-4)
20. Marz 2019 (Az.: 2625-4)
15. Februar 2021 (Az.: 3570-21.1)
06. Mai 2021 (Az.: 3570-21.1)
12. Juli 2023
23. Juli 2323 (Az.: 3570-21.1)

0O O 0O O O 0 O O o0 o

2019 ist die Handreichung in der ersten tberarbeiteten Fassung erschienen.

Am 1. Januar 2021 ist das Gewaltpraventionsgesetz der EKHN in Kraft getreten.
Gleichzeitig ist die bisher gultige Kinderschutzverordnung aul3er Kraft getreten.

Mit der zweiten Uberarbeitung der Handreichung (Stand 03/2021) erfolgte eine
Anpassung auf das neue Gewaltpraventionsgesetz der EKHN.

Die aktuelle Handreichung greift die SGB VIII-Reform und die Reform des
Sexualstrafrechts auf und soll Sie in lhrer Arbeit zum Kinderschutz unterstitzen.

Die vorliegende Handreichung steht zum Download zur Verfigung und wird standig
Uberarbeitet und erganzt: zum Download hier klicken
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1. Einleitung Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

1. Einleitung

Falle sexualisierter Gewalt belasten Betroffene (unmittelbare Opfer, deren Familie und
Umfeld, aber auch Kollegen/innen, andere Familien oder Jugendliche) erheblich und
uber lange Zeit. Sie gefahrden die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags. Féalle se-
xualisierter Gewalt in Institutionen und insbesondere in kirchlichen Kontexten erfahren
zu Recht ein hohes Mal3 an offentlicher Aufmerksamkeit. Die EKHN beschétftigt sich
daher seit vielen Jahren mit Fragen der Pravention, Intervention und Aufarbeitung.
Unter anderem aufgrund der durch den unabhangigen Beauftragten fir Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauch (UBSKM) auf institutionellen Machtmissbrauch und in-
folge der Aufarbeitungsstudie MHG (= Kirzel der Institutsstandorte der Konsortiums
Mitglieder Mannheim, Heidelberg, Giel3en) der Deutschen Bischofskonferenz in 2018
auch auf die Kirchen gelenkte Aufmerksamkeit hat sich die EKD-Synode der Frage-
stellung angenommen und einen MalRnahmenplan verabschiedet, um zum einen die
Landeskirchen und diakonischen Werke, die sich der Frage bisher verweigert haben,
in die Pflicht zu nehmen und zum anderen auf vergleichbare Standards hin zu wirken.
Mit der Gewaltschutzrichtlinie will die EKD erreichen, dass in allen Landeskirchen Re-
gelungen eingefuhrt werden, die Standards zur Pravention, Intervention und Aufarbei-
tung beachten. Nach Art. 9 der Grundordnung kann die EKD Richtlinien aufstellen, die
zwar einen Regelungsrahmen vorgeben aber keinen rechtsverbindlichen Charakter
haben. Damit ist eine gliedkirchliche Umsetzung notwendig. Das Kirchengesetz zur
Pravention, Intervention und Aufarbeitung in Féallen sexualisierter Gewalt - Gewaltpra-
ventionsgesetz greift die Regelungspunkte der Gewaltschutzrichtlinie auf und ver-
knupft diese mit den in der EKHN bereits bestehenden Regelungen in der Kinder-
schutzverordnung und auch im Chancengleichheitsgesetz. Damit soll gewahrleistet
werden, dass die bewahrte Praxis erhalten bleibt.

Zur Umsetzung der EKD-Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (kurz: Ge-
waltschutzrichtlinie) in der EKHN wurde der Entwurf eines Kirchengesetzes zur Préa-
vention, Intervention und Aufarbeitung in Fallen sexualisierter Gewalt, kurz: Gewalt-
praventionsgesetz der Kirchensynode 2019 vorgelegt, in den Ausschissen beraten
und im Herbst 2020 beschlossen.

Das Gewaltpraventionsgesetz beinhaltet Definitionen zum Schutz- und Anwendungs-
bereich und drtckt die grundlegende Haltung der EKHN zum Schutz von Kindern, Ju-
gendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen aus. Diese vom Respekt des Gegen-
Ubers gepragte Haltung fuhrt notwendigerweise zu Bemuhungen in den Feldern Pra-
vention, Intervention und Aufarbeitung.

So formuliert die Praambel:

,Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen vor se-
xualisierter Gewalt ist Aufgabe und Pflicht aller, die innerhalb der EKHN Verantwortung
im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen tragen.
Pravention umfasst die Sensibilisierung und Qualifizierung aller haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden und Leitungsverantwortlichen auf allen Ebenen kirchlichen Le-
bens, um Grenzverletzungen zu verhindern. Intervention ahndet Verstdl3e gegen diese
Grundhaltung und erkennt damit auch das Unrecht an. Aufarbeitung erméglicht die
Identifikation beguinstigender Strukturen und die Ableitung und Umsetzung geeigneter
praventiver Mal3nahmen. Pravention, Intervention und Aufarbeitung dienen so einer
standigen Verbesserung der Qualitat des Schutzes und férdern eine Kultur des acht-
samen, respektvollen Miteinanders.”
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Die Praambel benennt im Sinne eines Vorspruchs Aussagen zum Selbstverstandnis
der EKHN und beschreibt das Grundverstandnis des Gewaltpraventionsgesetzes. Sie
zeigt den Vorrang des Schutzes von Kindern und Jugendlichen auf und nimmt die Lei-
tungsverantwortlichen auf allen Ebenen in die Pflicht. Sie erweitert den Kreis der
Schutzbedtirftigen um erwachsene Schutzbefohlene. Dabei benutzt sie einen Begriff
aus dem Strafgesetzbuch (StGB), der dort nicht legal definiert ist. Wahrend der Begriff
des Kindes und Jugendlichen gesetzlich festgelegt ist, umschreibt der Begriff des er-
wachsenen Schutzbefohlenen Personengruppen, die besonders schitzenswert sind,
weil sie einem moglichen Tatgeschehen wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit (zum
Beispiel Pflegeeinrichtung, Krankenhaus) oder eines Abh&ngigkeitsverhaltnisses (zum
Beispiel Schule) oder aufgrund eines besonderen Vertrauensverhaltnisses (Seel-
sorge, Beratung) ahnlich wie Kinder und Jugendliche in besonderer Weise ausgeliefert
sind. Das Gewaltpraventionsgesetz bezieht auch diese Personengruppen in den An-
wendungsbereich mit ein.

Die Begriffsbestimmung zur sexualisierten Gewalt ist weit gefasst, um dem Anliegen
Rechnung zu tragen, dass mdglichst viele Aspekte dieser Form der Gewalt abgedeckt
werden. Bei der Einschatzung helfen Kriterien wie das Machtgefélle zwischen Opfer
und Téater/in, der Einsatz von Zwang und Druck und mdgliche Geheimhaltungsstruktu-
ren. Die Definition geht zurtick auf U. Enders (1992).

Bereits die Prdambel benennt die Notwendigkeit eines Dreischrittes - Pravention, In-
tervention und Aufarbeitung -, da Ziel des Gewaltpraventionsgesetzes die Vermeidung
sexualisierter Gewalt in allen Auspradgungen aber auch die angemessene Reaktion
sowie das Lernen aus moglichen Schutzliicken ist. Das Gewaltpraventionsgesetz
knlpft an die bestehenden Regelungen der Kinderschutzverordnung und des Chan-
cengleichheitsgesetz (8 13 ChGIG) an und bezieht ebenso wie das Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz (AGG) auch ,nur® unerwlinschte Verhaltensweisen ein (s. a.
Handreichung zum Umgang mit Konflikten, Mobbing, Grenzverletzungen und sexuali-
sierter Gewalt )

Bei Bedarf erhalten Sie Exemplare bei:
Kirchenverwaltung der EKHN
Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Die Uberarbeitete Handreichung beinhaltet zum einen bewéahrte Bausteine wie Doku-
mentationsvorlagen etc. aber auch eine kommentierte Fassung des zum 1. Januar
2021 in Kraft getretenen Gewaltpraventionsgesetzes nebst etlichen Schaubildern, das
Kinderschutzkonzept des Fachbereiches Kindertagesstatten, Hinweise auf Schulungs-
bausteine und vieles mehr.

Wir stellen Ihnen weiter einen Prufbogen zu den Bausteinen des Schutzkonzeptes
Checkliste zur Verfugung (Kapitel 4.5.9.) fur den Fall, dass Sie die Erarbeitung eines
Schutzkonzeptes neu angehen wollen aber auch Hinweise, falls Sie Giberprtfen wollen,
welchen Anpassungsbedarf es aufgrund der neuen Gesetzeslage gibt.

Wichtig ist uns der Hinweis auf die Schulungsangebote flr die regionalen Praventions-

beauftragten (i.d. R. die DJR), damit der Informationsfluss gewahrleistet ist und dem
Anliegen nach bestméglichem Schutz gut Rechnung getragen werden kann.
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1. Einleitung Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

Die Handreichung bildet in ihrem Aufbau den Dreischritt Pravention, Intervention und
Aufarbeitung ab. In den jeweiligen Kapiteln finden sich eine Einfuhrung und weiterfih-
rende Hinweise sowie verwendbare Materialien und Verweise auf Praxisbeispiele und
Ansprechpartner*innen etc. (s. Kapitel 7.1.).

Auf der bereits angesprochenen Homepage finden sich aul3erdem best practice Bei-
spiele.

Praventionsarbeit nimmt die in den Blick, die geschitzt werden sollen und beteiligt sie
angemessen. Schutzkonzepte sind dabei Momentaufnahmen. Ihre Anpassung an Ver-
anderungen ist notwendig. Potential- und Risikoanalyse sind wichtige Instrumente. Die
beste Pravention kann gleichwohl Grenziuberschreitungen oder sexualisierte Gewalt
nicht vollig ausschlie3en. Die Intervention im Fall des Bekanntwerdens wirkt in zwei
Richtungen: sie beendet ein unerwiinschtes Verhalten, gibt Hilfestellung, sanktioniert
und wirkt ihrerseits wiederum praventiv. Die Aufarbeitung bildet ebenfalls eine Klam-
mer, da sie die Sachverhaltsaufklarung ebenso umfasst wie die Klarung notwendiger
,heilender Schritte. Aus der Aufarbeitung kdnnen wiederum MalRnahmen zukunftiger
Praventionsarbeit abgeleitet werden. Wichtig ist in den Blick zu nehmen, dass Trans-
parenz, Sprachfahigkeit, Fehlerfreundlichkeit i. S. von Kritikfahigkeit, die Kooperation
mit externen Stellen, die Bereitschaft auf Hinweise zu reagieren und Beschwerden zu-
zulassen, Schutz erméglicht und verbessert.

Zustandigkeiten/Unterstutzung:

+ Bei Diskriminierung:
Stabsbereich Chancengleichheit und MAVen,
ggf. Schwerbehindertenvertretung

« Bei Konflikten:
MAVen und Zentrale Konfliktberatungsstelle

« Bei sexualisierter Gewalt:
Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt
Ansprechpersonen fiir Betroffene
Meldekanal fur (Verdachts-)Félle sexualisierter Gewalt (auch anonym
maoglich)

Grundsatzliches

Der Kinderschutz und damit die Sicherung des Kindeswohls ist ein sensibles Thema.
Es besteht Einigkeit dariber, dass Kinder zu schiitzen sind, gleichzeitig schirt das
Thema aber auch Angste, fiihrt zu Verunsicherungen und unter Umstanden zu fal-
schen Verdéachtigungen.

Deshalb bedarf es einer expliziten Thematisierung und strukturellen Verankerung des
Themas Kindeswohl und Kinderschutz bei allen kinder- und jugendnahen Tatigkeiten
innerhalb der Evangelischen Kirche. Dabei spielt Pravention eine entscheidende Rolle.
Sie erschwert im Vorfeld, dass es uberhaupt zu Ubergriffen und Grenzverletzungen
kommt, sie informiert und schafft Strukturen. Pravention beinhaltet flachendeckende
Sensibilisierung und Qualifizierung aller hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitar-
beitenden, sie trifft aber auch Vorsorge fur den Krisenfall und definiert Strukturen und
legt Verfahren fest, wenn Verdacht auf eine Kindeswohlgefahrdung vorliegt oder einem
Hinweis nachgegangen werden muss.
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung 1. Einleitung

Es ist Auftrag und Pflicht aller Verantwortlichen innerhalb der Kirche, auf allen Ebenen
fur den Schutz des Kindeswohls einzutreten und Kindeswohlgefahrdung in kirchlichen
Diensten konsequent zu begegnen. Auch dariber hinaus gilt es wachsam zu sein fur
das Wohl aller Kinder und Jugendlichen — auch auf3erhalb kirchlicher Angebote. Der
Gesetzgeber hat neue Vorschriften erlassen, die auch kirchliche Einrichtungen ver-
pflichten, in Vereinbarungen mit dem Jugendamt sicherzustellen, dass sie dem
Schutzauftrag nachkommen und es dartber hinaus ausgeschlossen ist, dass einschla-
gig vorbestrafte Menschen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen haben. Dies betrifft
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im padagogischen Dienst genauso wie Pfarrerinnen
und Pfarrer. Hauptberufliche wie ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
in allen Handlungs- und Arbeitsfeldern gefordert, aber auch Leitungsverantwortliche
auf allen kirchlichen Ebenen, weil sie als Trager dafur verantwortlich sind, dass die
notwendigen strukturellen MaRnahmen ergriffen werden.

Mit dieser Handreichung stellen wir Ihnen wie bisher verschiedene Bausteine zur Ver-
fuigung, die die Auseinandersetzung mit Werten, Respekt, Distanz und Nahe, Acht-
samkeit, kurzum einer Nulltoleranz gegentiber gewaltsamer oder respektloser Begeg-
nung zum Ziel haben. Sie finden im Folgenden neben grundsatzlichen Uberlegungen
und Anmerkungen zu den fachlichen Standards insbesondere verschiedene Entwirfe
und Vorlagen, Anregungen und Materialien, die bei der Implementierung praventiver
Maflnahmen vor Ort unterstitzen bzw. unmittelbar eingesetzt werden. Sie erhalten in
der Anlage den Verhaltenskodex der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau,
mit dem sich die jugendverbandlichen Selbstvertretungsorgane auf landeskirchlicher
Ebene nicht nur verstandigt haben, welches Verhalten nicht akzeptiert werden kann,
sondern deutlich machen, welches positive Verhalten gewollt ist. Sie erhalten als Bei-
spiel die dazugehdrige Selbstverpflichtungserklarung, die unmittelbar in Kirchenge-
meinden und Dekanaten eingesetzt werden kann. Wir informieren Sie aber auch tber
die im Bundeskinderschutzgesetz aufgefiuhrten Straftatbestande, auf die in der Selbst-
verpflichtung hingewiesen wird und stellen Ihnen eine kommentierte Fassung des
GPravG zur Verfugung. Die dortigen Straftatbestande stellen selbstverstandlich nur
einen Teil von zu missbilligenden Verhaltensweisen dar. Auch nicht strafbewehrtes,
,nur respektloses®, grenzuberschreitendes Verhalten ist inakzeptabel.

Ebenfalls beigefugt haben wir ein Muster fir eine Bestatigung, dass die vorstehenden
Inhalte Gegenstand eines Bewerbungs- bzw. Personalgesprachs waren (s. Kapitel
3.3.2).

Ein Instrument zur Starkung des Kinderschutzes hat der Bundesgesetzgeber mit dem
erweiterten Filhrungszeugnis zur Verfigung gestellt. Dieses ist durch die Bewerberin/
den Bewerber vor Aufnahme der Beschaftigung bei kinder- und jugendnaher Tatigkeit
vorzulegen (s. Antragsmuster Kapitel 3.3.5. bzw. 3.3.7.). Um Ihnen die Entscheidung,
ob ein erweitertes Fuhrungszeugnis notwendig ist, zu erleichtern, haben wir Ihnen in
der Anlage eine Zusammenstellung von Fallgruppen beigefugt. Im ehrenamtlichen Be-
reich soll ein Fihrungszeugnis je nach Gefahrdungspotential eingeholt werden. Hierzu
soll das Prufraster (Anlage 1 GPravG bzw. Kapitel 3.3.1.) dienen.

Die Kosten des erweiterten Fihrungszeugnisses sind von der Bewerberin/ dem Be-
werber um eine entgeltliche Beschaftigung selbst zu tragen. Im laufenden Arbeits-/
Dienstverhaltnis tragt sie der jeweilige Arbeitgeber bzw. Dienstherr. Bei Ehrenamtli-
chen liegt entweder Gebuhrenbefreiung vor oder die Kosten sind durch den Trager zu
tragen.
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Die bereits bisher verpflichtenden Regelungen zum erweiterten Fiihrungszeugnis und
Kinderschutz sind Teil des GPravG und gelten wie auch die weiteren Empfehlungen
im Folgenden fur Dekanate und Kirchengemeinden der EKHN unmittelbar. Kirchlichen
Vereinen und evangelischen Verbanden wird die Anwendung dringend empfohlen. Ins-
besondere dort, wo evangelische Werke und Verbande in Kirchengemeinden und De-
kanaten fur die kirchlichen Trager Angebote der Kinder- und Jugendarbeit anbieten,
ist es notwendig, den Nachweis Uber die dortigen Standards zum Kinderschutz zum
Gegenstand der vertraglichen Verhandlungen zu machen. Bei Bedarf beraten auch
hier sowohl die landeskirchlichen Zentren als auch die Geschéftsstellen der freien
Werke und Verbande auf landeskirchlicher Ebene.

FiUr Ruckfragen wenden Sie sich bitte an die im Adressverzeichnis angegebenen
Stellen oder direkt an die Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN
Frau Oberkirchenratin Dr. Petra Knotzele (Leitung)

Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Telefon 06151/405-106

E-Mail: geschaeftsstelle@ekhn.de
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2. Leitgedanken Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

2. Leitgedanken zur Handreichung

In allen Handlungsfeldern der Kirche und in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern
nehmen Kinder und Jugendliche in Kirchengemeinden, Dekanaten und der Gesamt-
kirche selbstverstandlich am kirchlichen Leben teil und werden als eigenstandige Per-
sonlichkeiten ernst genommen. Sie lernen ihre Grenzen kennen und selbstbewusst zu
artikulieren. Dies ist theologisches Selbstverstandnis evangelischer Arbeit mit, von und
fur Kinder und Jugendliche, zugleich auch fachlicher Standard insgesamt und ent-
spricht dem gesetzlichen Auftrag. Die kérperliche und seelische Unversehrtheit der
Kinder und Jugendlichen ist eine Selbstverstandlichkeit — ihr Wohl steht an erster
Stelle und ist nicht verhandelbar.

Die beste Pravention ist die Befahigung zur Sprachfahigkeit Gber das Tabuthema der
sexualisierten Gewalt gegenuber Kindern und Jugendlichen und eine gelebte Kultur
der Aufmerksamkeit innerhalb der Arbeitsbereiche mit Kindern und Jugendlichen. In
jeder gesellschaftlichen Schicht und in jedem Kontext kdnnen Menschen, besonders
auch Kinder und Jugendliche, von sexualisierter Gewalt betroffen sein. Dies ist kein
Phanomen einer bestimmten sozialen Gruppe oder bestimmter Arbeitsformen.

Als in der Kirche handelnde Menschen sind wir verpflichtet, uns fiir das seelische und
korperliche Wohl junger Menschen einzusetzen. Im Mittelpunkt unseres Handelns
stehen daher die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, deren Schutz
sowie die Sicherung des Kindeswohls.

Wenn Sie in lhrer Einrichtung mit einem Verdacht oder dem Tatbestand der sexuellen
Gewalt gegenuber einem Kind/ einem Jugendlichen konfrontiert sind, bitten wir Sie,
die folgenden Leitgedanken in Ihrem Handeln zu berticksichtigen. Diese sind fir den
Ernstfall von zentraler Bedeutung.

Die Konfrontation mit einem mehr oder weniger erharteten Verdacht auf sexualisierte
Gewalt gegentber Kindern/ Jugendlichen stellt auch fur professionelle Helferinnen und
Helfer eine besondere personliche Belastungssituation dar. Diese kdnnen auch mit
unerwarteten Gefuhlsreaktionen wie Ohnmacht, Abwehr, Aggression, Ekel,
Unsicherheit oder Zweifel an der eigenen Wahrnehmung verbunden sein. Um weitere
Schritte ruhig angehen zu kdnnen, missen die Helferinnen und Helfer sich Raum fur
die Reflexion eigener Geflihle und fachlichen Handelns innerhalb einer Fachberatung
oder Supervision verschaffen.

Leitgedanken fur das Handeln/ Was sollten Sie tun:

e Bewahren Sie Ruhe und verfallen Sie nicht in Aktionismus! Wer schnell und
wirksam helfen will, braucht Zeit!

e Der Schutz des Kindes/ des Jugendlichen steht an erster Stelle!

e Dokumentieren Sie chronologisch kurz und knapp Gesprache, Beobachtungen,
Aussagen, Eindrucke sowie Handlungsschritte, die Inhalte, den Zeitpunkt und
Ort des Gesprachs

¢ Nehmen Sie umgehend Kontakt zu einer regionalen Fachberatungsstelle auf,
schildern Sie den Fall und stimmen Sie das konkrete Vorgehen fur den Einzelfall
ab. (Adressen in Inrem Praventionskonzept)

e Signalisieren Sie dem Kind/ Jugendlichen oder der Fallmelderin/ dem
Fallmelder, dass Sie die Informationen ernst nehmen und der Sache
nachgehen.

¢ Informieren Sie das Kind/ den Jugendlichen, die Eltern und die Fallmelderin/
den Fallmelder altersangemessen Uber die nachsten Schritte.

e Erkennen Sie lhre eigenen Grenzen und Moglichkeiten.
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Was sollten Sie auf keinen Fall tun:

Unternehmen Sie nichts im Alleingang. Stimmen Sie Ihr Handeln mit Experten
ab.

Schalten Sie nicht vorschnell die Polizei ein.

Sprechen Sie nicht die verdachtige Person an, ohne zuvor mit einer
Beratungsstelle das Gesprach gesucht und das Vorgehen abgestimmt zu
haben.

Streuen Sie die Informationen nicht unnétig. Halten Sie den Kreis der
informierten Personen zunachst klein.

Wichtig: Machen Sie keine vorschnellen Versprechungen, wie z.B. ,Ich sorge
dafur, dass das sofort aufhort!” oder ,Ich sage niemandem etwas davon.®,
sondern sagen Sie dem Kind/ Jugendlichen, dass Sie mit anderen Helferinnen
bzw. Helfern sprechen werden, wie ihm am besten geholfen werden kann.

Uber aktuelle Entwicklungen informieren wir Sie wie bisher durch Rundschreiben.
Weitere Informationen und Material finden Sie auf der Homepage Null Toleranz bei
Gewalt

Ruckfragen zu den Themenfeldern Intervention und Aufarbeitung wenden Sie sich
bitte an Frau Dr. Knotzele, Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt (Meldestelle), zu
Pravention oder KiTa-spezifischen Fragen an Frau Sélinger, Fachbereich Kinderta-
gesstatten.

Betroffene sexualisierter Gewalt konnen sich an die Fachstelle gegen Sexualisierte
Gewalt wenden oder Uber den Meldekanal der EKHN fir (Verdachts-) Falle sexuali-
sierter Gewalt Kontakt aufnehmen.
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3.1.Praventionskonzept Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

3.1. Praventionskonzept

3.1.1. Bestandsaufnahme

3.1.2. Klarung der Verantwortlichkeiten sowie Zu-
standigkeiten

3.1.3. Information, Sensibilisierung, Fortbildung

3.1.4. Qualifizierung

3.1.5. Strukturelle Absicherung und Krisenma-
nagement / Krisenteam

3.1.6. Die Bausteine des
Kinderschutzkonzeptes

3.1.7. Kinderschutzkonzept der

Ev. Kindertagesstatten

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 3.1.
Kapitel 3.1.1.
Kapitel 3.1.2.

3. Pravention

In den Dekanaten der EKHN sind Praventions- und Schutzkonzepte auf der Grundlage
der verbindlichen Bausteine fir ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept zu erstel-
len (vgl. Kirchengesetz zur Pravention, Intervention und Aufarbeitung in Fallen sexua-
lisierter Gewalt § 9 (4) - GPravG). Ziel der Pravention ist es, im Vorfeld zu erschweren,
dass es tiberhaupt zu Ubergriffen und Grenzverletzungen kommt.

Pravention gibt betroffenen Kindern und Jugendlichen eine Sprache, sie schafft Raum,
Uber Dinge zu sprechen, tber die man bisher nur schweigen konnte.

Zur Pravention zahlen Information, Schulung und Sensibilisierung von ehrenamtli-
chen- und hauptberuflichen Mitarbeitenden.

Zu beachten ist: Wenn man mit praventiven Mallnahmen beginnt, muss zu diesem
Zeitpunkt bereits das Verhalten und Vorgehen (,Schutzplan®) im Krisenfall bekannt
sein, sodass die sich mitteilenden Kinder und Jugendlichen wirksam unterstitzt wer-
den konnen.

3.1 Praventionskonzept

Praventionskonzepte sind ein geeignetes Mittel flir die Sensibilisierung mit dem Thema
und bilden zudem fachliche Standards aller Ebenen kirchlichen Handelns in der Siche-
rung des Wohls von Kindern und Jugendlichen.
Verbindliche Kernbausteine eines Praventionskonzeptes sind
o die Sensibilisierung und Aufklarung aller Verantwortlichen,
o ein verbindlicher Verhaltenskodex fur alle Mitarbeitenden,
o die Bericksichtigung des Themas in der Qualifizierung, Aus-, Fort- und
Weiterbildung fiir Hauptberufliche und Ehrenamtliche sowie
o die strukturelle Absicherung der Fragen des Kinder- und Jugendschutzes und
das Krisenmanagement.

Zum Praventionskonzept gehoren folgende Punkte:

3.1.1.Bestandsaufnahme

Machen Sie zunéachst eine Bestandsaufnahme und beantworten Sie die folgenden Fra-
gen: Welche kirchlichen kinder- und jugendnahen Tatigkeiten gibt es in unserem De-
kanat? Wer verantwortet sie?

Hierzu ist eine Liste mit Ansprechpersonen und unterstitzenden Einrichtungen auf der
lokalen Ebene flr das Dekanat zu erstellen. (Kapitel 4.5.2 bzw. 4.5.3.)

3.1.2.Klarung der Verantwortlichkeiten sowie Zustandigkeiten

Die jeweiligen kirchlichen Trager, Dekanate und Kirchengemeinden sind fir die Imple-
mentierung von Praventions- und Schutzkonzepten in der Arbeit von, mit und fur Kin-
der und Jugendliche in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich zustandig und treffen
Vorsorge fur Krisenfélle. Die Evangelische Jugendvertretung im Dekanat soll in diesen
Prozess einbezogen werden.

Die hauptberuflichen Mitarbeitenden in der evangelischen Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen sind Fachkrafte im Sinne des Gesetzes (88 8a, 72 SGB VIlI). Sie kennen
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die fachlichen Standards, sind verantwortlich fur die Qualifizierung der ehrenamtlichen
Mitarbeitenden und kennen die Ablaufe im Krisenfall bzw. das Beschwerdemanage-
ment. Sie sind erste Ansprechpartner bei allen Fragen zur Kindeswohlgefahrdung,
kennen die lokalen und regionalen Beratungs- und Unterstitzungsangebote und be-
gleiten die Beteiligten mindestens bis zur Kontaktaufnahme mit einer Fachberatungs-
stelle. Als Expertinnen bzw. Experten fir das eigene Umfeld in der Kinder- und Ju-
gendarbeit sind sie in den Prozess der Entwicklung eines Praventionskonzeptes un-
bedingt einzubeziehen.

Als regionale Stelle fur Kinder- und Jugendarbeit und Regionalgeschaftsstelle des Ju-
gendverbandes nehmen die Dekanats-/ Stadtjugendreferentinnen und —referenten
eine besondere Funktion wahr. In der Regel ist es sinnvoll, sie mit der Wahrnehmung
einer Koordinierungsfunktion fir Kinder- und Jugendschutz und der Praventionsarbeit
im Dekanat zu beauftragen. (Die Aufgabe ist in der Stellenbeschreibung bereits ent-
halten). Diese Aufgaben kdnnen an eine andere Fachkraft, d. h. eine/ einen hauptbe-
rufliche/n Mitarbeitende/n Ubertragen werden. Wichtig fir eine Beauftragung ist vor
allem, dass die Person in den Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit gut bekannt
und vertrauenswiirdig ist.

Im Rahmen der Wahrnehmung einer solchen Koordinierungsfunktion sind insbeson-
dere folgende Aufgaben wichtig:

o Thematisierung von SchutzmalRnahmen

o Sicherstellung der erforderlichen organisatorischen und strukturellen Voraus-
setzungen des Kinderschutzes und deren Umsetzung

o Konzeptionierung der Fort- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den

o Qualifizierung der ehrenamtlich Mitarbeitenden

o Mitarbeit in regionalen Kinder- und Jugendschutznetzwerken, z. B. in und Uber
die Kreisjugendringe, die Jugendamter etc.

o Kenntnis tber/ Vermittlung von lokalen Ansprechpartnern/ Fachberatungs-stel-
len

o Bertcksichtigung der Kindeswohlthematik und des Kinder- und Jugendschut-
zes im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung

o Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner fur Kinder, Jugendliche und Mitarbei-
tende im Dekanat

Die interne Beauftragung fur Kinder- und Jugendschutz umfasst nicht die Aufgaben
einer Fachberatungsstelle. Einschlagige Erfahrung im Kinder- und Jugendschutz und/
oder spezifische Qualifizierung sind keine Voraussetzung fur die Wahrnehmung dieser
Aufgabe. Insbesondere gehdort zur internen Beauftragung nicht die therapeutische Be-
treuung von Opfern, die Beratung von Taterinnen/ Tatern, therapeutische oder ermit-
telnde Tatigkeiten.

3.1.3.Information, Sensibilisierung, Fortbildungen

Zur Sensibilisierung fur das Thema Kinderschutz und mégliche Kindeswohlgefahrdun-
gen muss ein Bewusstsein geschaffen werden — auch im eigenen Bereich! Es muss
umfassend kommuniziert werden und darf nicht tabuisiert werden. Hierfiir eignen sich
Leitbilder oder fachliche Standards (z. B. ein Verhaltenskodex und eine
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Selbstverpflichtungserklarung), die den Umgang zwischen den Menschen innerhalb
der Angebote regeln und dabei Ubergriffe, Gewalt und Grenzverletzungen jeder Art-
behandeln. Das Thema der sexualisierten Gewalt und des sexuellen Kindesmiss-
brauchs ist dabei ausdrticklich einzubeziehen. Die Leitbilder missen bei

den Verantwortlichen des jeweiligen kirchlichen Tragers bekannt sein und immer wie-
der bewusst gemacht werden.

Die Evangelische Jugend in Hessen und Nassau e. V. stellt hierflr einen Verhaltens-
kodex und Selbstverpflichtungserklarung zur Verfiigung, die von jedem Dekanat in
dieser Form tbernommen und verbindlich gesetzt werden kénnen. (Selbstverpflich-

tungserklarung Kapitel 3.3.8; Verhaltenskodex Kapitel 3.3.3.)

3.1.4.Qualifizierung

Das Thema Kinderschutz und insbesondere auch sexualisierte Gewalt bedarf einer
systematischen Qualifizierung aller ehrenamtlichen und hauptberuflich Mitarbeitenden
in den betroffenen Arbeitsfeldern. Die Konferenz der Jugendminister der Lander
(JFMK) hat das Thema im Rahmen der Ausbildung zum Jugendleiter (Juleica) als
verbindlichen Ausbildungsinhalt benannt. Die Organe der Evangelischen Jugend
haben auf Landesebene Mindeststandards erarbeitet und verabschiedet, die fur die
Durchfiihrung von Schulungsmalinahmen im Rahmen der
Jugendleiterinnenausbildung (Juleica) innerhalb der evangelischen Kinder- und
Jugendarbeit verbindlich sind. Fur andere Ausbildungen ehrenamtlich mit Kindern und
Jugendlichen Tatiger in der EKHN soll vergleichbar verfahren werden.

Die Fachberatungsstelle PraTect des Bayrischen Jugendrings stellt Einrichtungen
Informationen und Arbeitshilfen zum Thema Pravention sexualisierter Gewalt sowie
Fachreferenten und eine Qualifizierungsreihe fur Leitungs- und Fachkrafte zur
Verfligung. (praetect.de)

3.1.5.Strukturelle Absicherung und Krisenmanagement / Krisenteam

Jeder Fall oder Verdacht auf eine (sexualisierte) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
innerhalb der eigenen Kirchengemeinde oder des eigenen Dekanats ist von Geflhlen
und Eindriicken begleitet, oft stehen die Beteiligten unter Schock. Damit angemessen
und adaquat auf den Vorfall oder den Verdacht reagiert werden kann braucht es ein
Krisenteam, das Entscheidungstréager und verschiedenes fachliches Wissen vereint.
Es beugt damit einem Uberstirzten oder unkoordinierten Handeln vor und sichert die
weitere Handlungsfahigkeit in der Krise.

Bei Bekanntwerden von Ubergriffen im eigenen Bereich bzw. bei Verdacht oder
Hinweis auf eine Gefahrdung des Kindeswohls eines Kindes oder Jugendlichen muss
von jedem Trager ein professionelles und geeignetes Vorgehen festgelegt und
bekannt sein. Dieses muss den fachlichen und gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Fur den Fall eines internen Verdachts kann bereits im Vorfeld ein Krisenteam gebildet
werden. Das Krisenteam wird bei einem Verdacht auf Kindeswohlgeféahrdung inner-
halb kirchlicher Bezlige und/ oder der Beteiligung eines kirchlichen Mitarbeitenden ein-
berufen. In diesem Team werden die Handlungen koordiniert und Vorgehen im Ver-
dachtsfall abgestimmit.
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Dem Kern-Krisenteam gehdren an:

Dekan/in oder Prases und/ oder

Vertreter*in des Anstellungstragers (dienstaufsichtsfiihrende Person)

Externe Fachkraft (Fachberatungsstelle)

Beauftragte/ -r fir Presse- und Offentlichkeitsarbeit

Dekanats-/ Stadtjugendreferent/-in und/ oder Beauftragte/r fir Kinder- und
Jugendschutz (= Praventionsbeauftragte/r)

Die insoweit erfahrene Fachkraft (s. Arbeitshilfe der Diakonie Deutschland ,Die
insoweit erfahrene Fachkraft nach dem Bundeskinderschutzgesetz®)
(fallweise)

O O O O O

o

Das Krisenteam muss im Ernstfall schnell handeln und entscheiden kdnnen. Deshalb
ist es wichtig, dass alle Entscheidungstrager selbst und das fur die Entscheidungen
notwendige fachliche Know-How zusammenkommen. Die Zusammensetzung des Kri-
senteams ist flexibel und kann nach Bedarf erweitert werden (z. B. Justiziar, Vertrau-
ensperson des Kindes, Vertreter/in der Gesamtkirche). In jedem Fall muss im Vorfeld
geklart werden, welches Mitglied des Krisenteams Kontakt zur Kirchenverwaltung
halt?.

Bei Fragen zum Thema Kindeswohl helfen Fachstellen, die sich auf das Thema spe-
zialisiert haben. Wichtig ist, dass bei jedem Trager mindestens eine Fachkraft Kenntnis
der moglichen Fachberatungsstellen in der Region hat. Dies kdnnen die evangelischen
Beratungsstellen sein. Mdgliche Ansprechpartner stehen aber auch von anderen Tra-
gern zur Verfugung. Diese koénnen beim ortlichen Jugendamt erfragt werden.
Uber den Kreisjugendring lassen sich Austausch und Kooperation fiir die verbandliche
Kinder- und Jugendarbeit organisieren. Auch Uber andere regionale Netzwerke lasst
sich fachlicher Austausch organisieren. Bei Bedarf beraten auch die landeskirchlichen
Fachberatungsstellen.

L vgl. Rundschreiben der Kirchenverwaltung vom 31.05.2010, AZ 2625-4
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3.1.6.Die Bausteine des Kinderschutzkonzeptes

Potential- und Risikoanalyse

Leitbild macht Aussagen zu

0 O O O O

Verantwortung fir den Schutz aller Kinder

Besonderer Wert der Sicherheit in der Einrichtung

Selbstbestimmung und Schutzrechte / Kinderrechte

Wirde des Menschen

Grundsatze und Wertvorstellungen (Kultur der Achtsamkeit und des Respekts,
grenzachtende Kommunikation und Fehlerfreundlichkeit)

Baustein: Personalverantwortung

O O O O O O

Personalauswahl

Klarheit Gber Verantwortung verschaffen
Einstellungsgesprach

Ehrenamtliche

Flhrungszeugnis
Selbstverpflichtungserklarung

Baustein: Verhaltenskodex

@)
@)
@)
©)
©)
©)
©)

Gestalten von Nahe und Distanz (besonders in sensiblen Situationen)
Beachtung der Intimsphare

Angemessenheit von Korperkontakt

Sprache, Wortwahl, Kleidung

Umgang mit + Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken
Umgang mit Grenzen und Konsequenzen bei Grenziuberschreitung
Geschenke und Verglunstigungen

Baustein: Schulungen / Fortbildungen

@)
©)

regelmanige (Team-)Schulungen
Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden

Baustein: Beschwerdemanagement

o O O O

Fur Kinder

Fir Eltern

Fur Mitarbeitende
Dokumentation
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Baustein: Partizipation

Von Kindern

Von Eltern

Von Mitarbeitenden
Demokratieerziehung
(Kinder-)Rechte

© O O O O

Baustein: Padagogische Pravention

o Sexualpadagogisches Konzept (was ist altersangemessenes Verhalten - was
sind grenzuberschreitende Handlungen)

o sexuelle Vielfalt

o Praventionsangebote fir Kinder

o Préaventionsangebote fir Eltern

Baustein: Notfallmanagement

Kriseninterventionsplan / Kriseninterventionsteam
Vereinbarung mit dem Kreis/Jugendamt
Meldepflichten § 8 a + § 47 SGB V|

Datenschutz

Ablaufplan: Gefahrdung im personlichen Umfeld des Kindes
Ablaufplan: Grenzverletzungen zwischen Kindern
Ablaufplan: Grenziberschreitung von Mitarbeitenden
Ablaufplan: wenn Kinder verschwunden sind
Offentlichkeit / Umgang mit Presse
Dokumentationsvorlagen

Stellungnahme

Elternbegleitung

Rehabilitation

Reflexionsmoglichkeiten

0O O 0O OO0 OO0 O 0o O o o o

Baustein: Netzwerke / Kooperationspartner

o Kooperationspartner
o Unterstitzungssysteme
o Beratungsstellen

RegelmaRige Uberpriifung und Anpassung
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3.1.7.Das Kinderschutzkonzept der Ev. Kindertagesstatten

Die Beratung und Begleitung der (Weiter-)Entwicklung des einrichtungsbezogenen
Kinderschutzkonzeptes einer Ev. Kindertagesstatte erfolgt durch den Fachbereich Kin-
dertagesstatten und die Fachberatungen des Fachbereichs Kindertagesstatten.

Ein Schutzkonzept ist nicht nur ein Handlungsleitfaden um Kindern bei einem (Ver-
dachts-) Fall von Kindeswohlgefahrdung kompetent helfen zu kénnen. Ein Kinder-
schutzkonzept beschreibt die Grundlagen, Anforderungen und Verfahrensablaufe, um
den Schutz von Kindern sicherzustellen, Kinder zu starken und als Mitarbeitende einer
Kindertagesstatte Handlungssicherheit zu haben.

Jede Kindertagesstatte benotigt ein einrichtungsbezogenes Kinderschutzkonzept, das
an die Gegebenheiten vor Ort angepasst sein muss.

Das einrichtungsbezogene Kinderschutzkonzept setzt sich aus mehreren Bausteinen
zusammen: dem Leitbild, Personalmanagement, Verhaltenskodex, Fortbildungen, Be-
schwerdemanagement, Partizipation, padagogische Pravention, Notfallmanagement,
Netzwerke und Kooperation. Da sich die meisten dieser Bausteine mit der praventiven
Arbeit befassen, wird das einrichtungsbezogene Kinderschutzkonzept auch als Préa-
ventionskonzept bezeichnet.

Der erste Schritt zur Entwicklung eines Kinderschutzkonzeptes ist die Durchfihrung
einer Potential- und Risikoanalyse. Neben der Analyse der Zielgruppe, also dem Alter
der Kinder, Kinder mit erhdhtem Pflegebedarf oder Kinder mit besonderem Schutzbe-
darf, werden das Gebaude und die Innenraume, das Aul3engelande, Strukturen oder
auch Ablaufe in den Blick genommen, um verletzliche Bereiche zu erkennen. Es wer-
den die Verantwortungsbereiche, das Personalmanagement und die Entscheidungs-
strukturen in den Blick genommen und es findet eine Klarung der Begriffe ,Kindeswohl*
und ,Kindeswohlgefahrdung® statt.

An dieser Stelle wird der Frage nachgegangen, ob Tater*innenstrategien und - motive
bekannt sind. Erst das Wissen darum schafft Klarheit fir die Notwendigkeit eines
Schutzkonzeptes in der geforderten Zusammensetzung.

Sichtbar gewordene Risiken, mangelhafte oder unklare Strukturen, besonders in Be-
zug auf Verantwortung, zeigen Handlungsbedarf auf.

Neben den vorhandenen Strukturen und Gegebenheiten ist auch das aktuelle Kinder-
schutzkonzept einer Betrachtung zu unterziehen. Ist es auf dem aktuellen Stand? Sind
alle Mitarbeitenden der Kindertagesstatte, auch mit Blick auf neue Mitarbeitende oder
Praktikant*innen, auf dem gleichen Wissensstand? Hierzu kann der Prifbogen (Kapi-
tel 4.5.9.) herangezogen werden.

Baustein: Leitbild

Im Inhalt zeigt das Leitbild auf, was die Mitarbeitenden motiviert sich mit Kindeswohl
zu beschéftigen, welche Bedeutung Kinderschutz fur alle Mitarbeitenden hat und die
Verantwortung fur den Schutz aller Kinder in der Einrichtung.

Neben dem gesetzlichen Auftrag nimmt das Leitbild die Selbstbestimmung und die
Schutzrechte / Kinderrechte auf und macht Aussagen zur Wirde des Menschen.

In der Auseinandersetzung zu diesem Baustein lasst sich auch dartiber sprechen,
dass jeder Mensch mit seiner Geburt alle Rechte, staatliche und kirchliche, erhalt.

An dieser Stelle werden ebenso die Grundsatze und Wertvorstellungen der Einrichtung
benannt: eine gelebte Kultur der Achtsamkeit und des Respekts, der grenzachtenden
Kommunikation und der Fehlerfreundlichkeit.
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Baustein: Personalmanagement

Zum Baustein Personalmanagement gehéren Themen der Personalsuche, die Einstel-
lung von neuen Mitarbeitenden und der Umgang von Mitarbeitenden bei Grenziber-
schreitungen und Gewalt gegenuber Kindern sowohl im Bereich eines Straftatbestan-
des als auch im Bereich des nicht strafbaren Handelns und deren Konsequenzen da-
raus.

Dieser Baustein zeigt die Verantwortung und die Aufgaben des Tragers als Arbeitge-
ber auf. Sichtbar wird das Spannungsfeld, in dem sich der Trager befindet: der Schutz
der Kinder, die Fursorgepflicht gegentber den Mitarbeitenden und das institutionelle
Interesse als Trager der Einrichtung. Dabei hat der nachhaltige Schutz von Kindern
immer Vorrang!

In der Ausschreibung einer Stelle kann der Trager den Kinderschutz bereits heraus-
stellen. Im Vorstellungsgesprach wird Kinderschutz thematisiert, das Kinderschutzkon-
zept der Einrichtung vorgestellt und die Praventionsarbeit angesprochen. Vorerfahrun-
gen der Bewerbenden von kindeswohlgefahrdenden Situationen konnen im Gespréach
ebenso aufgegriffen werden, wie die grundsatzliche Haltung zum Kinderschutz.

Mit der Einstellung, spatestens vor Dienstantritt am ersten Arbeitstag, muss das erwei-
terte polizeiliche Fuhrungszeugnis vorliegen, das nicht alter als drei Monate ab Aus-
stellungsdatum sein darf. Auch ehrenamtlich Tatige missen vor Aufnahme des Ehren-
amtes das erweitere Fuhrungszeugnis vorlegen. Prinzipiell unterschreiben sie zuséatz-
lich die Selbstverpflichtungserklarung. Diese ist zu den Personalunterlagen zu nehmen
und dort aufzubewahren.

Im Schutzkonzept finden sich an dieser Stelle Aussagen zum Umgang, der Aufbewah-
rung und Wiedervorlage der erweiterten Fihrungszeugnisse wieder.

Bei Verdacht oder einer bestatigten grenziberschreitenden Handlung wird die/der Mit-
arbeitende vom Dienst bzw. der ehrenamtlichen Téatigkeit freigestellt. In Abhangigkeit
der grenziuberschreitenden Handlung erfolgen Konsequenzen, die von angeordneten
Schulungen Uber Ermahnung, Abmahnung bis hin zur Aufhebung des Dienstvertrages
oder einer fristlosen Kindigung reichen kénnen.

Baustein: Verhaltenskodex

Im Verhaltenskodex werden konkrete Regelungen im Umgang mit Kindern festge-
schrieben. Diese sind verbindlich fur alle Mitarbeitenden. Der Verhaltenskodex hat
zum Ziel, klare Grenzen zu definieren und dadurch Grenziuberschreitungen sichtbar
zu machen. Gleichzeitig gibt er Mitarbeitenden in besonders sensiblen Situationen Si-
cherheit in ihrem Handeln.

Innerhalb des Teams findet eine Klarung statt, inwieweit alle Mitarbeitenden geiibt und
bereit sind, offen Uber die Themen Grenzen, Grenzverletzung und (sexualisierte) Ge-
walt zu sprechen — oder ob es Tabu-Themen sind.

Die Erarbeitung des Verhaltenskodex erfolgt mit allen Mitarbeitenden der Kindertages-
statte. Dabei werden die Inhalte wie die Gestaltung von Nahe und Distanz, Angemes-
senheit von Korperkontakt und die Beachtung der Intimsphéare bearbeitet. Auch The-
men wie Sprache, Sprechverhalten und Wortwahl, der Umgang mit und die Nutzung
von Medien und sozialen Netzwerken kann im Verhaltenskodex geregelt werden. Auf-
zunehmen sind auch Regelungen zu Geschenken und Vergunstigungen fir Kinder,
aber auch der Umgang mit Geschenken von Eltern flr Mitarbeitende.

Zur Erarbeitung des Verhaltenskodex kann das Positionspapier 'Grenziberschrei-
tungen' herangezogen werden, das besonders die Themen der unbewussten und be-
wussten Grenzverletzungen und Ubergriffen im padagogischen Alltag aufgreift.
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Baustein: Schulung, Fort- und Weiterbildung

RegelmalRige Schulungen zum Thema Kinderschutz, Kindeswohl und Kindeswohlge-
fahrdung entwickeln die Sensibilitat aller Beteiligten und die Qualitat der Einrichtung
weiter. Fur das Team sind Schulungen mit Schwerpunkt Kinderschutz und Kindeswohl
in der Jahresplanung bertcksichtigt.

Im Einarbeitungskonzept fur neue Mitarbeitende, Auszubildende, Praktikant*innen o-
der Ehrenamtliche ist Kinderschutz und das Kinderschutzkonzept bertcksichtigt. Da-
mit ist deutlich, welche Schulungen auch zu Dienstbeginn notwendig sind.

Baustein: Beschwerdemanagement

Das 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz gibt vor, dass die Konzeption
einer Kindertagesstatte Aussagen zum Umgang mit Beschwerden von Kindern macht.
Jedes Kind hat das Recht Beschwerden zu duf3ern und ein Anrecht darauf, dass die
Beschwerden gehdrt und bearbeitet werden. Ein installiertes Beschwerdeverfahren ist
ein wichtiger Baustein in der praventiven Arbeit zum Kinderschutz.

Das Beschwerdeverfahren ist mit den Kindern gemeinsam entwickelt. Es gibt einen
klaren Verfahrensablauf mit Dokumentationsvorlagen, mit dem alle Mitarbeitenden
vertraut sind.

Baustein: Partizipation

Kinder haben das Recht, an allen Entscheidungen die sie betreffen, beteiligt zu werden
(nach Artikel 12 (1) UN-Kinderrechtskonvention). Es geht also um die Frage, wie kon-
nen Kinder, entsprechend ihrem Alter und ihrer Entwicklung gehért und einbezogen
werden.

Mit dem Positionspapier "Partizipation in der Kindertagesstatte” haben Einrichtungen
eine Arbeitshilfe, die auch Beispiele fir die Umsetzung in der Praxis gibt.

Die "Arbeitshilfe zum Weltkindertag: Kinder haben Rechte! ..." (BETA) greift jedes Jahr
eines der Kinderrechte auf und gibt damit Hintergrundinformationen und Ideen zur Um-
setzung in der Praxis.

Baustein: Padagogische Pravention

Ein Teil dieses Bausteins befasst sich mit dem sexualpadagogischen Konzept. Mit
dem Wissen Uber die korperliche Entwicklung von Kindern kann angemessenes Ver-
halten zwischen Kindern wahrgenommen und Grenziiberschreitungen identifiziert wer-
den. Das Konzept gibt Hinweise zu Praventionsangeboten fur Eltern wie zum Beispiel
Themenelternabende und zum Verfahren, wenn es zu Ubergriffen zwischen Kindern
kommt.

Hilfreiche Materialien sind das Positionspapier "Doktorspiele“ und einem ,Werkstatt-
koffer“. Dieser kann von den Kindertagesstétten Uber die Fachberatung kostenfrei aus-
geliehen werden.

Der Elternbrief Nr. 50 der BETA hat zum Thema "Kindliche Sexualitat: Kinder haben
Fragen - Eltern auch” und bietet sich an, mit den Eltern ins Gesprach zu kommen.

Ein anderer Schwerpunkt dieses Bausteins befasst sich mit der Resilienz. Hier geht es
darum, was Resilienz férdert und wie die Kindertagesstatte Kinder gezielt darin unter-
stutzen kann.

Die Arbeitshilfe "Resilienz - Wie Religion Kinder stark macht" liefert zahlreiche Impulse
fur die (religions-)p&dagogische Praxis und bietet eine Einfihrung in die Ergebnisse
der Resilienzforschung.
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Baustein: Notfallmanagement

Kindeswohlgefahrdende Situationen kdnnen im Lebensumfeld der Kinder vorkommen
- in der Familie oder auch innerhalb der Kindertagesstatte. Fir alle Beteiligten kdnnen
solche Situationen mit Unsicherheit, Stress oder auch Angst verbunden sein. Um klar
und professionell handeln zu kénnen braucht es bereits im Vorfeld Klarung, wer was
wann und wie zu tun hat.

Dem Kriseninterventionsplan ist zu entnehmen, wer dem Kriseninterventionsteam an-
gehort, wer also mit als erstes informiert wird, oder auch auf welche Unterstitzungs-
systeme zugreifen kann.

Ablaufplane zu unterschiedlichen Vorfallen geben Sicherheit fur die nachsten notwen-
digen Schritte. So ist hier der Hinweis auf den Einbezug der insoweit erfahrenen Fach-
kraft ebenso zu finden wie Hinweise auf die Dokumentationspflicht und die entspre-
chenden Dokumentationsvorlagen.

Kindeswohlgefahrdung, besonders wenn sie in der Kindertagesstatte vorkommt, kann
zu Presseanfragen fihren. Fir eine klare und objektive Beantwortung und transparen-
tes Handeln sind auch hier im Vorfeld Ansprechpersonen zu benennen, die ebenfalls
in den Ablaufplanen Berucksichtigung finden.

Eltern von betroffenen Kindern brauchen eine besonders intensive Begleitung durch
den Trager und die Leitung der Einrichtung. Geklart wird, was leistbar ist und welche
Beratungsstellen in diesen Situationen einbezogen werden kdnnen.

Eine (akute) Kindeswohlgefahrdung zu erleben ist fir alle Beteiligten keine alltagliche
Situation und kann belastend sein. Es braucht Mdglichkeiten zur Reflexion und zur
Sicherstellung der eigenen Psychohygiene durch Personen oder Institutionen, die das
leisten konnen.

In einer Kindertagesstatte kommt es immer wieder vor, dass der benotigte Personal-
bedarf unterschritten wird. Der Notfallplan kann mit Hilfe des Positionspapiers "Beson-
dere Personalsituation” erarbeitet werden.

In der Handreichung "Notfallmanagement in Kindertagesstatten" sind Ablaufplane fir
besondere Vorkommnisse, von Eichenprozessionsspinner im AufRenbereich bis hin
zur Bombendrohung in der Einrichtung, zu finden. Diese Handreichung ist als Ergan-
zung dem Kinderschutzkonzept beizulegen.

Baustein: Netzwerke/Kooperation

Eine Kindertagesstatte ist in einem System eingebunden: die Kirchengemeinde, die
Eltern der Kinder, verschiedene Beratungsstellen, die Fachberatung, das Jugendamt
und das Landesjugendamt, um hier einige zu nennen.

Die Anforderung in diesem Baustein ist, alle Kooperationspartner*innen und Unterstit-
zungssysteme zu identifizieren und eine aktuelle Adressenliste mit namentlich aufge-
fuhrten Ansprechpersonen zu erstellen.

Mit jeder Verdnderung vor Ort wie Neubau, Erweiterung um eine Gruppe oder
sonstigen strukturellen Umgestaltung erfolgt eine Wiederholung der Risikoanalyse, um
das Kinderschutzkonzept an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Ansonsten findet
eine Uberarbeitung in der Regel alle 2 Jahre statt.

Hinweis: Die im Text aufgefihrten Materialien (Arbeitshilfen, Positionspapiere) sind

Uber die Homepage des Fachbereichs Kindertagesstéatten bestellbar oder stehen zum
Download zur Verfigung.
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3.2. Erweitertes
FUhrungszeugnis
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3.2 Erweitertes Fuhrungszeuagnis

Ziel der Regelung im Bundeskinderschutzgesetz (88 8a, 72a SGB VIII) und der Best-
immungen in den 88 30, 30a Bundeszentralregistergesetz ist, einschlagig vorbestrafte
Personen von einer Mitwirkung an Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe fernzuhal-
ten und auszuschlieRen. FUihrungszeugnisse ergdnzen damit Kinderschutzkonzepte
und schrecken mdgliche Taterinnen und Téater ab.

8§ 72a SGB VIl bezieht neben- und ehrenamtlich tatige Personen im kinder- und ju-
gendnahen Bereich in die Pflicht zur Vorlage eines erweiterten Fihrungszeugnisses
ein, soweit von einem Gefahrdungspotenzial auszugehen ist. Dieses richtet sich nach
der Art, Intensitat und Dauer des Kontaktes wahrend der Tatigkeit. (siehe Kapitel 3.3.4-
Hauptamtliche oder Kapitel 3.3.6-Ehrenamtliche). Grundsatzlich ist daher nicht das Al-
ter, sondern das Gefahrdungspotential fur die zu betreuenden Kinder ausschlagge-
bend.

Voraussetzung fur ein Anstellungsverhaltnis im kinder- und jugendnahen Bereich ist
die Vorlage eines erweiterten Fuhrungszeugnisses nach § 30a BZRG. Auch im
bestehenden Beschaftigungsverhaltnis kann der Anstellungstrager von Mitarbeitenden
in der Kinder- und Jugendarbeit und im kinder- und jugendnahen Bereich ein
erweitertes FUhrungszeugnis nach § 30a BZRG verlangen.

In allen Arbeitsfeldern (Kindertagesstatten, Kinder- und Jugendarbeit in Kirchenge-
meinden, Dekanaten, Vereinen und Verbanden, Kinderchorarbeit, Religions- und Kon-
firmandenunterricht etc.), die mit Kindern und Jugendlichen (= kinder- und jugendnah)
arbeiten, sind fir dort entgeltlich beschaftigte Mitarbeitende bei Einstellung immer er-
weiterte Fuhrungszeugnisse einzuholen. Das Fuhrungszeugnis ist spatestens zu Be-
ginn der Tatigkeit der/dem Dienstvorgesetzten vorzulegen. In den Arbeitsfeldern, far
die entsprechende Vereinbarungen nach dem SGB VIl abgeschlossen wurden, sind
diese Fuhrungszeugnisse alle funf Jahre erneut einzuholen.

Besteht eine Vereinbarung, so sieht diese haufig eine Wiederholungspflicht vor. Es
ist eine entsprechende Wiedervorlageliste zu fiihren. Dabei wird auch der
Personenkreis definiert, ggf. sind auch Pfarrpersonen betroffen. Deren
Fuhrungszeugnis ist nach Einsichtnahme des Dekans/ der Dekanin in der
Kirchenverwaltung vorzulegen und wird zur Personalakte genommen.

Fur die Beantragung kann das angefiigte Formular (s. Kapitel 3.3.5.) verwendet
werden. Da die Beantragung personlich erfolgen muss, erfolgt hierfiir ggf. eine
Freistellung gem. § 53 KDO.

Die Kosten des Fuhrungszeugnisses werden bei Einstellung durch die Bewerberin/
den Bewerber selbst getragen. In den Wiederholungsfallen tragt diese Kosten der je-
weilige Arbeitgeber. Gegebenenfalls werden diese durch die Kommunen erstattet.
Fuhrungszeugnisse sind in einem verschlossenen Umschlag in der Personalakte auf-
zubewabhren.

Fur ehrenamtliche Tatigkeit ist zu prifen, ob ein Fihrungszeugnis einzuholen ist. In
jedem Dekanat ist ein Prozess dartber einzuleiten, wer die Festlegung aufgrund der
ehrenamtlichen Tatigkeit trifft, dass ein erweitertes Filhrungszeugnis einzuholen ist. In
Zweifelsfallen bitte in der Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt nachfragen.
Entscheidend ist das Gefahrenpotenzial. Bei der notwendigen Einschétzung helfen soll
das Prufraster (Kapitel 3.3.6.). Entscheidend ist die N&dhe zum Kind (z.B. 1-zu-1-
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Beziehung), die Intensitat des Kontaktes (z.B. Ubernachtung), das Entstehen eines
grolen Machtgefalles (z.B. grof3e Altersdifferenz), so dass ein besonderes
Vertrauensverhaltnis zum Kind, das dann ausgenutzt werden konnte, entsteht.
Hilfreich kdnnen auch die im Folgenden genannten Priffragen sein.

Beispielhafte Priffragen nach der Art der Tatigkeit:

©)

Ist die Art der Tatigkeit geeignet, eine Autoritat zu erzeugen, die im Rahmen der
Tatigkeit normalerweise ein intensives (besonderes) Uber- bzw. Unterord-
nungsverhaltnis bzw. Abhangigkeitsverhaltnis zu einzelnen Kindern oder Ju-
gendlichen begriundet? Besteht eine starke Hierarchie zwischen Ehrenamtli-
chen und Schutzbefohlenen?

Wird die Tatigkeit von einer/m Ehrenamtlichen alleine wahrgenommen oder gibt
es ein Team von Mitarbeiten, die sich auch gegenseitig ,kontrollieren kbnnen?
Wurden die Mitarbeitenden sensibilisiert, um Warnsignale oder verdachtige Ver-
haltensmuster erkennen zu kénnen?

Welche Rolle hat die/der Ehrenamtliche im Team? Welche Rolle hat die Person
beim Trager? Ergibt sich daraus ggf. auch eine Hierarchie innerhalb des
Teams?

Handelt es sich um eine selbstorganisierte Jugendgruppe, in der es nur eine
geringe Altersdifferent der einzelnen Gruppenmitglieder gibt?

Ist der durch die Tatigkeit erzeugte Kontakt geeignet, vertrauliche Situationen
zu ermoglichen, die in besonderem Male Uber das ubliche Interagieren im So-
Zialraum hinausgehen?

Beispielhafte Priuffragen nach der Dauer der Tatigkeit:

O

@)
@)
@)

Uber welchen Zeitraum dauert der Kontakt zwischen Ehrenamtlicher/m und
Schutzbefohlener/m an? Gibt es einen regelmafigen Kontakt?

Uber wie viele Stunden/ Tage ist man kontinuierlich zusammen?

Handelt es sich um einen einmaligen Kontakt?

Handelt es sich um eine Malnahme mit einer oder mit mehreren Ubernachtun-
gen?

Beispielhafte Priffragen nach der Intensitat des Kontaktes:

o

O

Gibt es einen direkten, Uber einen bestimmten Zeitraum andauernden Kontakt
zwischen bestimmten (nicht dauernd wechselnden) Kindern und Jugendlichen
und einer/ einem bestimmten Ehrenamtlichen?

Handelt es sich um eine offene oder eine geschlossene Gruppe?

Wie ist das Betreuungsverhaltnis? Gibt es eine 1:1-Betreuung?

Kann die/der Ehrenamtliche planen, wann sie/er die/den Schutzbefohlenen wie-
dersieht und besteht dadurch die Mdéglichkeit, Situationen zu schaffen, die be-
sonders geeignet sind, das Kindeswohl zu verletzten?

Wie grol} ist die Altersdifferenz zwischen der im o0.g. Sinne tatigen Person und
der Zielgruppe?

Kosten fallen fiir ein Fiihrungszeugnis fir Ehrenamtliche nicht an. Es muss aber durch
den Trager der Arbeit bestatigt werden, dass es sich um eine ehrenamtliche kinder-
und jugendnahe Tatigkeit handelt. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise zur den ,Ge-
bihrenregelungen fur Fihrungszeugnisse® nach § 12 JVKostO (Kapitel 3.3.7.).
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Da es fur Ehrenamtliche keine Personalakten gibt ist geregelt, dass Ehrenamtliche das
Fuhrungszeugnis zur Einsichthnahme vorlegen. Das Original verbleibt bei der/dem Eh-
renamtlichen.

Die Einsichtnahme nimmt bei Ehrenamtlichen im Dekanat eine zu bestimmende Per-
son vor und wird gemald dem Muster fur eine Dokumentationsvorlage (Kapitel 3.3.9.)
vermerkt. Diese Aufstellung ist sorgfaltig zu verwahren (&hnlich wie Personalakten).

Die erhobenen Daten sind unverzuglich zu loschen, wenn im Anschluss an die
Einsichtnahme keine Tatigkeit wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten
spatestens drei Monate nach der Beendigung einer solchen Tatigkeit zu 16schen

(§ 72a Abs. 5 SGB VIII).

Die Regelungen zur Einholung von Fuhrungszeugnissen, auch zur Kostenfrage,
Wiedervorlage und Aufbewahrung, flihrt das Gewaltpraventionsgesetz (GPravG) aus.
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3.3. Mustertexte, Arbeitshilfen, Formular-
vorlagen

3.3.1. Gefahrdungspotential nach Art, Intensitat,
Dauer

3.3.2. Einstellungsgesprach — Bestatigung

3.3.3. Verhaltenskodex

3.3.4. Hauptamtliche — Prufraster

3.3.5. Hauptamtliche — Antrags-schreiben auf die
Erteilung eines erweiterten Flihrungszeug-
nisses

3.3.6. Ehrenamtliche — Prufraster

3.3.7. Ehrenamtliche — Antragschreiben auf die Er-
teilung eines erweiterten Fuhrungszeugnis-
ses

3.3.8. Ehrenamtliche — Selbstverpflichtungserkla-
rung

3.3.9. Ehrenamtliche _ Dokumentationsvorlage:
Einsichtnahme in das erweiterte Fihrungs-
zeugnis

3.3.10. Gebuhrenregelung flr

FlUhrungszeugnisse
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3.3.1. Gefdhrdungspotential nach Art, Intensitat, Dauer

Gefahrdungspotenzial nach Art, Intensitat und Dauer

niedrig

hoch

Art

Kein Missbrauch eines besonderen Ver-
trauensverhaltnisses méglich

Missbrauch eines besonderen Vertrau-
ensverhaltnisses méglich

Kein Hierarchie-/Machtverhéltnis

Bestehen eines Hierarchie-/Machtver-
haltnisses

Keine Altersdifferenz

Signifikante Altersdifferenz

Merkmal der Kinder/Jugendlichen, zu de-
nen Kontakt besteht: hdheres Alter,
keine Behinderung, kein besonderes Ab-
hangigkeitsverhaltnis

Merkmal der Kinder/Jugendlichen, zu de-
nen Kontakt besteht: junges Alter, Behin-
derung, besonderes Abhangigkeitsver-
haltnis

Intensitat

Tatigkeit wird gemeinsam mit anderen
wahrgenommen

Tatigkeit wird allein wahrgenommen

Sozial offener Kontext hinsichtlich
e Raumlichkeit oder
e Struktureller Zusammenset-
zung/Stabilitat der Gruppe

Sozial geschlossener Kontext hinsicht-
lich
e Raumlichkeit oder
e Struktureller Zusammenset-
zung/Stabilitat der Gruppe

Tatigkeit mit Gruppen

Tatigkeit mit einzelnem Kind oder Ju-
gendlichen

Geringer Grad an Intimitat/kein Wirken in
Privatsphare des Kindes/Jugendlichen
(z. B. Kdrperkontakt)

Hoher Grad an Intimitat/Wirken in Pri-
vatsphare des Kindes/Jugendlichen (z.
B. Kdrperkontakt)

Dauer

Einmalig/punktuell/gelegentlich

Von gewisser
Dauer/RegelmalRigkeit/umfassende Zeit-
spanne

Regelméalige wechselnde Kinder/Ju-
gendliche

Dieselben Kinder/Jugendlichen fir ge-
wisse Dauer
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3.3.2. Einstellungsgesprach - Bestatigung

Bestétigung

Im Rahmen des heutigen Mitarbeiter- / Vorstellungsgesprachs wurde die Thematik
Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung durch den Trager angesprochen.

Ich wurde ausdriicklich auf das Verbot jeglicher, auch sexueller Ubergriffe im Rahmen
meines Arbeitsverhaltnisses hingewiesen. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, bei
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen mich wegen eines Strafbestands gegen
die sexuelle Selbstbestimmung meinen Arbeitgeber unverziglich zu informieren. Un-
terlasse ich es, kann dies die fristlose Kundigung nach sich ziehen.

Mir wurde die Durchschrift meines Personalbogens mit Anlage (Straftatbestande nach
§ 72 a SGB VIII) und die Broschire ,Handreichung zu Konfliktbearbeitung, Mobbing
und sexuelle Belastigung“ ausgehandigt.

Ich bin verpflichtet, an Schulungen des Tragers zur Thematik Kinderschutz und Kin-
deswohlgefahrdung teilzunehmen.

Ort, Datum Unterschrift des/ der Arbeitsnehmers/in
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3.3.3. Verhaltenskodex zur Verhinderung von Gewalt

fur alle ehrenamtlich tatigen, hauptberuflich und hauptamtlich beschaftigten Mitarbei-
tenden in der Arbeit mit Kinder(n) und Jugendliche(n), sowie von, fir und mit erwach-
senen Schutzbefohlenen in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Der Verhaltenskodex ist ein Instrument in der Praventionsarbeit gegen Gewalt gegen-
Uber Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen. Hier sind Umgangs-
weisen beschrieben, die fir alle Haupt-, Neben- und Ehrenamtlichen verbindlich gel-
ten. Die Ziele dabei sind eine Kultur der Achtsamkeit zu entwickeln, Transparenz her-
zustellen und Mitarbeitenden Orientierung und Sicherheit in sensiblen Situationen zu
geben, um Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene vor Grenzverletzun-
gen und sexualisierter Gewalt zu schutzen.

Der Verhaltenskodex soll darin unterstiitzen, Grenzuberschreitungen sichtbar zu ma-
chen, dies benennen zu kénnen und sich bei Bedarf Hilfe zu holen; Hilfe bei der eige-
nen Unsicherheit oder Sprachlosigkeit, aber auch Hilfe, um Gewalt gegentber Kin-
dern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen beenden zu kénnen.

Dieser Verhaltenskodex tragt dazu bei, dass die Evangelische Jugend ein mdglichst
sicherer Ort fur Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene wird. Zudem
soll sie ein unbequemer Ort flur Tater*innen sein.

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit lebt durch die Beziehungen der Menschen
miteinander und mit Gott. In der Arbeit von, fir und mit Kinder(n) und Jugendliche(n);
sowie von, fur und mit erwachsenen Schutzbefohlenen entsteht eine personliche N&ahe
und Gemeinschaft, in der die Lebensfreude bestimmend ist und die von Vertrauen ge-
tragen wird. Dieses Vertrauen darf nicht zum Schaden von jungen Menschen und er-
wachsenen Schutzbefohlenen ausgenutzt werden.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau tritt entschieden dafir ein, junge Men-
schen und erwachsene Schutzbefohlene vor Gefahren jeder Art zu schitzen. Sie dul-
det keine diskriminierende, wie z.B. sexistische und rassistische, nonverbale oder ver-
bale Gewalt. Sie wird alles daflr tun, einen Zugriff von Tater*innen auf junge Menschen
und erwachsene Schutzbefohlene zu verhindern.

Eine klare Positionierung zum Kinder- und Jugendschutz, ein Klima der offenen und
sensiblen Auseinandersetzung mit dem Thema sowie Transparenz und Sensibilisie-
rung tragen maf3geblich zur Qualitdt unserer Jugendarbeit bei. Allen Teilnehmenden
und Mitarbeitenden erlaubt dies, sich wohl und sicher zu fiihlen. Die Selbstverpflich-
tung gilt fur die kirchlich getragene und verantwortete Arbeit von, fir und mit Kinder(n),
Jugendliche(n) und erwachsenen Schutzbefohlene(n) in der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau auf allen Ebenen.

1. Die Personlichkeit und Wirde von Kindern und Jugendlichen und erwachse-
nen Schutzbefohlenen ist unantastbar

Wir beziehen gegen sexistisches, rassistisches, diskriminierendes und gewalttatiges
Verhalten jeder Art aktiv Stellung. Wir verpflichten uns, Kinder und Jugendliche wert-
zuschatzen, sie zu begleiten und zu beraten, die von ihnen gesetzten Grenzen zu ach-
ten und zu respektieren.

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 3.3.3.

2. Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene benétigen einen Ent-
wicklungsraum, um sich frei zu entfalten

Wir bieten Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen in unseren An-
geboten den Raum, Selbstbewusstsein, die Fahigkeit zur Selbstbestimmung und eine
geschlechterbewusste Identitat zu entwickeln.

3. Gewalt und sexualisierte Gewalt dirfen kein Tabuthema sein

Wir tolerieren keine Form der Gewalt, benennen sie offen und handeln zum Besten
der Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen. Wir beziehen in der
offentlichen Diskussion klar Stellung.

4. Arbeit von, far und mit Kinder(n), Jugendliche(n) und erwachsene(n) Schutz-
befohlene(n) braucht aufmerksame und qualifizierte Mitarbeitende

Wir alle tragen Verantwortung fur Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefoh-
lene. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, entwickeln wir Konzepte, damit in
der Arbeit mit, von und fur Kinder(n), Jugendliche(n) und erwachsene(n) Schutzbefoh-
lene(n) keine Grenzverletzungen und keine sexualisierte Gewalt moglich werden. Hier-
fur behandeln wir diese Themen in der Ausbildung unserer Mitarbeitenden regelmafig.

5. Kinder und Jugendliche mussen vor Schaden geschutzt werden

Wir schiitzen die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbe-
fohlenen vor korperlichem und seelischem Schaden, vor sexualisierter Gewalt, Ver-
nachlassigung sowie anderen Formen der Gewalt.

6. Grenzverletzungen wird konsequent nachgegangen

Der Schutz der Kinder, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen steht da-
bei an erster Stelle. Im Verdachtsfall informieren wir die Verantwortlichen auf der Lei-
tungsebene und/oder die benannte Ansprechperson im Beschwerdemanagement.

(Quelle: EJHN Gewalt!? - Nicht mit Uns!)
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3.3.4 Hauptamtliche - Prifraster

Im Folgenden stellen wir Innen eine Ubersicht zu Ihrer Orientierung zur Verfiigung,
welche Malnahmen (Fuhrungszeugnis, Selbstverpflichtung etc.) bei den
verschiedenen Personengruppen zu treffen sind. Bitte beachten Sie bei
ehrenamtlichen Mitarbeitenden das Prufraster in Kapitel 3.3.6.

Fallgruppen

Fallgruppen Kontakt Art Fz SV FB K |

intensiv gelegentlich Allein-ve- Unter Auf-
rant-wort- sicht
lich

Gesamtkirche + +
Vikar/ in

Pfarrvikar/ in

Pfarrer/ in

+ [+ [+ [+

Gempad/Soz.

Verwaltung

Hausmeister/ in

XX
HXXOCOX

DAL
XXOOOX

Dekanat
DSV

Gempad/Soz.

Kirchenmusik

+

Kinderchor

X

Kirchengemeinde
KV
Kita

L] (XX
[]

+
+

Leitung

Erzieher/in o asnien

X O XX
[]

Hauswirtschaft

Reinigungskraft

Hausmeister/ in

+ |+ |+ [+ ]+

Schilerpraktikanten/ in-
nen
Jahrespraktikanten/ in-
nen
BuFDi

+

Soz. Jahr

|+ | H |||+

Ehrenamtliche + s. Prifraster

unter 3.3.6.

- Eltern Eltern-

abend

Diakoniestation
(je nach Tragerschaft)

L O O 0 O T3
L OO0 O e
L O O 0 O T3
I

Legende:
Fz Flhrungszeugnis
SV Selbstverpflichtung
FB Fortbildung
K Krisenintervention
| Information
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3.3.5. Hauptamtliche — Antragsschreiben auf die Erteilung eines
erweiterten Fuhrungszeugnisses

Vorbemerkung:
Handelt es sich um eine Wiederholungsprufung, ist der Text anzupassen (an Stelle
Jugendnah tatig wird“ ist ,jugendnah tatig ist einzusetzen.

Briefkopf
Kirchengemeinde / Dekanat

Bestatigung

Hiermit bestatigen wir, dass

(Vorname, Name) kinder- und/oder jugendnah tatig wird, so dass
die Prifung der personlichen Eignung nach 8§ 72 a SGB VIII zu erfolgen hat.

Unterschriften

Siegel

Antrag

Hiermit beantrage ich (Namen, Adresse, Geburtstag)
geman 8§ 30a BZRG die Erteilung eines erweiterten Fihrungszeugnisses.

Mit freundlichen GriRRen

(Hinweis: Bitte beachten: Flihrungszeugnisse sind im verschlossenen
Umschlag zur Personalakte zu nehmen; Fihrungszeugnisse fir Pfar-
rer*innen werden bei der Gesamtkirche zur Personalakte genommen).
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3.3.6. Ehrenamtliche - Prifraster

Prufraster zur Notwendigkeit der Einsichtnahme in ein erweitertes Fiihrungszeugnis
fur neben- und ehrenamtlich tatige Personen
Tatigkeit:

Kinder/ Jugendliche werden beaufsichtigt, betreut, JA NEIN
erzogen, ausgebildet oder ein vergleichbarer Kon-
text

Betrifft Trager der freien Jugendhilfe
Wahrnehmung von Leistungen oder anderen Auf- JA NEIN
gaben der Jugendhilfe gem.82 Abs. 2 oder 3 SGB
VI

Finanzierung (auch anteilig) durch Trager der 6f- JA NEIN
fentlichen Jugendhilfe oder des Bundes aus dem
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe

Gefahrdungspotenzial - MITTEL | GERING

Art:

Vertrauensverhaltnis

Hierarchie- und Machtverhaltnis

Altersdifferenz

Risikofaktoren des Kindes/ Jugendlichen

Intensitat:

Abwesenheit weiterer Betreuungspersonen

Gruppensituation

Wechselnder Personenkreis, haufiger Mitglie-
derwechsel in Gruppen

Geschlossenheit von Raumlichkeiten (fehlende
Einsehbarkeit)

Grad der Intimitat/ Wirken in Privatsphare

Quelle: Empfehlungen LVR, LWL + kommunale Spitzenverbdnde NRW — modifiziert
durch TMSFG.
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Kapitel 3.3.6.

Dauer:

Zeitlicher Umfang

RegelmaRigkeit

Abschliel3ende Einschatzung:

Einsichtnahme in ein weiteres Filhrungszeugnis ist
notwendig

JA

NEIN

Begriindungen:

Prufung ist erfolgt durch (Name):

Ort, Datum

Unterschrift d. Tragers
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3.3.7. Ehrenamtliche — Antragsschreiben auf die Ertellung eines erwei-
terten Fuhrungszeugnisses

Briefkopf
Kirchengemeinde / Dekanat

Bestétigung

Hiermit bestatigen wir, dass

(Vorname, Name) geb. am , fur die/ das
(Kirchengemeinde/ Dekanat) ehrenamtlich tatig ist bzw.
sein wird. Die Austibung der ehrenamtlichen Tatigkeit ist kinder- und/oder jugendnah,
so dass die Prufung der personlichen Eignung nach § 72 a SGB VIII zu erfolgen hat.

Unterschriften

Siegel

Antrag

Hiermit beantrage ich,

(Namen, Adresse, Geburtstag)
gemal § 30a BZRG die Erteilung eines erweiterten Flihrungszeugnisses.
Gleichzeitig beantrage ich die Gebuhrenbefreiung gemal § 12 JVKostO, da das er-

weiterte FUhrungszeugnis fur eine kinder- und/oder jugendnahe ehrenamtliche Téatig-
keit (besonderer Verwendungszweck) angefordert wird.

Mit freundlichen GriRRen
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3.3.8. Ehrenamtliche - Selbstverpflichtungserklarung

Selbstverpflichtungserklarung

fur Arbeit von, fir und mit Kinder(n) und Jugendliche(n) und fur die kirchliche Arbeit
von, flr und mit erwachsenen Schutzbefohlenen.

1. Ich verpflichte mich alles zu tun, um sexualisierte Gewalt, Vernachlassigung und
andere Formen der Gewalt zu verhindern.

2. Ich verpflichte mich, Kinder und Jugendliche sowie erwachsene Schutzbefohlene
vor sexualisierter Gewalt zu schiitzen und toleriere keine Form der Gewalt.

3. Ich verpflichte mich dazu beizutragen, ein sicheres, forderliches und ermutigendes
Umfeld zu schaffen und zu wahren, in dem zugehdort wird und alle Menschen als ei-
genstandige Persdnlichkeiten respektiert werden.

4. Ich verpflichte mich stets gegen diskriminierende, wie z.B. sexistische und rassisti-
sche, nonverbale oder verbale Gewalt aktiv Stellung zu beziehen.

5. Ich verhalte mich selbst nicht abwertend und unterlasse jede Form von Grenziber-
schreitung, Bedrohung, Diskriminierung, verbaler oder kdrperlicher Gewalt.

6. Ich verpflichte mich zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Nahe und Distanz.
7. Ich verpflichte mich individuelle Grenzen zu respektieren.

8. Ich werde stets die personliche Intimsphare und Schamgrenze achten.

9. Ich bin mir meiner besonderen Verantwortung als Mitarbeitende*r bewusst und
missbrauche meine Rolle nicht fiir sexuelle Kontakte und Ubergriffiges Verhalten ge-

genuber meiner mir anvertrauten Menschen.

10. Ich achte auf Grenziberschreitungen durch Mitarbeitende und Teilnehmende bei
allen Angeboten und Aktivitaten.

11. Ich vertusche nichts und werde mich bei konkreten Anlassen oder Verdacht um-
gehend an die Leitung der MaRnahme und/oder die benannte Ansprechperson im
Beschwerdemanagement wenden.

12. Ich nehme Teilnehmende bewusst wahr und achte dabei auch auf mégliche An-
zeichen von Vernachlassigung und Gewalt. Wenn ich Formen von Vernachléassigung
und Gewalt vermute, wende ich mich umgehend an die Leitung der Mal3nahme
und/oder an die benannte Ansprechperson im Beschwerdemanagement.

13. Die Vorgehensweisen und moéglichen Ansprechpersonen sind mir bekannt.

14. Ich habe das Gewaltpraventionsgesetz (GPravG) der EKHN zur Kenntnis genom-
men und richte mich danach.
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15. Ich versichere, dass ich keine der in 8§ 72a SGB VIII Absatz 1 bezeichnete Straftat
begangen habe. Weiter versichere ich, dass ich weder wegen einer solchen Straftat
rechtskraftig verurteilt worden bin, noch dass derzeit ein gerichtliches Verfahren oder
ein staatsanwaltschatftliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen Straftat gegen
mich anhangig ist. Die Zusammenstellung der Straftaten nach § 72a SGB VIII Absatz
1 wurde mir ausgehandigt.

16. Sollte kiinftig ein Verfahren gegen mich eingeleitet werden, werde ich den*die Tra-
ger*in umgehend informieren. Ich werde in einem solchen Fall meine Téatigkeit bis zur
Klarung der Vorwirfe gegen mich ruhen lassen.

Name: Vorname:
geb. am:
Ort, Datum: Unterschrift;

Quelle: nach Selbstverpflichtung der EJHN Gewalt!? - Nicht mit Uns!

Hinweis: fur hauptberuflich Beschéftigte enthalt der Personalbogen eine inhaltsgleiche Regelung

Hinweis: Die Selbstverpflichtungserklarungen sind vor Ort aufzubewahren.
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3.3.9. Ehrenamtliche — Dokumentationsvorlage: Einsichthnahme in das er-
weiterte Filhrungszeugnis

Einsichtnahme in das erweiterte Filhrungszeugnis nach 8 30 a Abs. 1 Nr. 2 BZRG

1. Name und Anschrift des/ der Tatigen:

Einschlagige Straftat nach § 72 a SGB VIII

ja [ nein []

Einsichtnahme in das Fuhrungszeugnis ist erfolgt durch (Name, Funktion):

Ort, Datum Unterschrift des Tragers

Mir ist bekannt, dass ein Fuhrungszeugnis ggf. sensible Daten enthélt. Ich bin daher
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

Ort, Datum Unterschrift des Tréagers
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3.3.10. Geblhrenregelungen fur Fihrungszeugnisse

Basis ist das Merkblatt zur Erhebung von Gebuhren fur das Fihrungszeugnis (Stand:
13. Mérz 2023)

Gebihr

Die Ausstellung (,Erteilung®) eines FUhrungszeugnisses ist grundsatzlich geblihren-
pflichtig. Die Gebuhr betragt zurzeit 13 Euro. Dabei wird nicht unterschieden zwischen
einem ,normalen® FlUhrungszeugnis und einem sogenannten erweiterten Fihrungs-
zeugnis. Die Gebuhr wird bei Antragstellung durch die Meldebehérden erhoben.

Gebuhrenbefreiung
Von der Erhebung der Gebuhr kann ausnahmsweise, wenn dies aus Billigkeitsgriinden
geboten erscheint (z.B. besonderer Verwendungszweck), absehen werden.
Ein solcher besonderer Verwendungszweck liegt regelmafig vor, wenn das Fuhrungs-
zeugnis zum Zwecke des Austibens einer ehrenamtlichen Téatigkeit in einer gemein-
ndtzigen Einrichtung oder vergleichbaren Tatigkeit bendtigt wird, die im 6ffentlichen
Interesse liegt.
Neu ist im vorliegenden Merkblatt, dass
o eindeutig formuliert wird, dass die Gebuhrenbefreiung auch gilt, wenn eine
Aufwandsentschadigung gezahlt wird (,Die Zahlung einer pauschalen oder
nach Zeitabschnitten aufgeteilten Aufwandsentschadigung schlie3t die
Einordnung einer Téatigkeit als ehrenamtliche Tatigkeit selbst dann nicht aus,
wenn die Aufwandsentschadigung erheblich ist.);

o FSJ, FOJ, BFD etc. ebenfalls unter diese Regelung fallen;
o hilfreiche Beispiele benannt werden und

o die Gebulhrenbefreiung auch gewahrt wird, wenn das Fuhrungszeugnis
bereits im Rahmen einer Ausbildung bzw. Schulung fir die ehrenamtliche
Tatigkeit benotigt wird.

Verfahren und Entscheidung

In den Fallen, in denen ein Antrag auf Gebuhrenbefreiung gestellt wird, ist laut o.g.
Merkblatt zunachst von der Erhebung der Gebihr abzusehen. Wenn der oder die Eh-
renamtliche die Gebuhrenbefreiung beantragt, wird also die Gebuhr erst mal nicht er-
hoben.

Der Antrag auf Befreiung von der Gebuhr ist von der Meldebehdrde aufzunehmen und
gemeinsam mit dem Antrag auf Erteilung des Fihrungszeugnisses an die Registerbe-
horde (Bundesamt fur Justiz) zu Ubermitteln. Diese entscheidet Uber den Antrag, nicht
die Meldebehorde.

Die Meldebehérde muss jedoch gegentber dem Bundesamt fur Justiz angeben, ob es
den besonderen Verwendungszweck bestétigen kann.

Wichtig: Wird die Gebiuhrenbefreiung beantragt, muss der sogenannte besondere Ver-
wendungszweck (ehrenamtliche Tatigkeit s.0.) konkret im Antrag auf Erteilung des
Fuhrungszeugnisses angegeben und gegeniber der Meldebehdrde nachgewiesen
werden.
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Hinweise und Empfehlungen

Bisher wurde immer mal wieder von den Meldebehérden versucht, die Gebuhrenbe-
freiung zu verweigern, da es sich formal um eine "Kann-Regelung" handelt. Dies diirfte
mit dem aktualisierten Merkblatt des Bundesamtes kaum noch mdglich sein. Trotzdem
folgende Empfehlungen:

o fir die und den Ehrenamtliche/-n: Bei Beantragung des Fihrungszeugnisses
immer auch die Gebuhrenbefreiung mit beantragen. Die Entgegennahme bzw.
der Vermerk eines entsprechenden Antrags darf die Meldestelle nicht
verweigern. Laut dem Merkblatt des Bundesamtes fir Justiz (Anlage) darf die
Gebuhr dann auch erst mal nicht erhoben werden. Sie ist bei Ablehnung des
Antrags auf Befreiung jedoch noch nachtraglich zu entrichten. Das
entsprechende Merkblatt ggf. zur Beantragung mitzunehmen.

o fur die Jugendgruppen/-verbande/-vereine etc.: Auch wenn es die
Gebuhrenbefreiung fir die/den einzelne/-n Ehrenamtliche/-n wie oben
beschrieben gibt, werden immer wieder Félle auftreten, wo diese nicht gewahrt
werden kann oder wird. Auch kann das Bundesamt fur Justiz diese Regelung
jederzeit andern. Daher ist es wichtig, bei der Verhandlung von Vereinbarungen
I.S. des 8§ 72a oder wenn sich andere Mdglichkeiten bieten, festzuschreiben,
dass die Gebuhren — sofern sie anfallen — vom offentlichen Trager erstattet
werden.

Aktuelle Entwicklung:

Mit dem am 13. Juni 2013 beschlossen Gesetz zur Anderung des Bundeszentralregis-
tergesetzes und anderer registerrechtlicher Vorschriften zum Zweck der Zulassung der
elektronischen Antragstellung bei Erteilung einer Registerauskunft hat die Bundesre-
gierung in die Wege geleitet, dass die Mdglichkeit besteht, den Antrag auch elektro-
nisch unmittelbar bei der Registerbehdrde zu stellen: Online-Portal des Bundesamts
flr Justiz

Weitere Informationen rund ums Flihrungszeugnis:
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (ae))
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3.4. Gesetzestexte (staatlich)

3.4.1. Hinweise zu staatlichen Regelungen

3.4.2. Tabelle Straftaten gegen die sexuelle
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3.4.1. Hinweise zu staatlichen Regelungen

Im Folgenden erlautern wir einige staatliche Rechtsanderungen der letzten Jahre:
Gesetz zur Starkung der Rechte von Opfern sexuellen Missbrauchs (StORMG)

- Zivilrechtliche Verjahrungsfrist Die zivilrechtliche Verjahrungsfrist (Schadenser-
satz) wurde auf 30 Jahre erhoht. Die Frist beginnti. d. R. (bei Taten gegen Kinder oder
Jugendliche) mit Vollendung des 21. Lebensjahres des Opfers. Lebt das Opfer bei
Beginn der Verjahrung mit Tater oder Taterin zusammen, beginnt die Frist erst mit
Beendigung der hauslichen Gemeinschatft.

- Strafrechtliche Verjahrungsfrist Die strafrechtliche Verjahrungsfrist beginnt fur ge-
wohnlich mit der Beendigung der Tat. Bei schweren Sexualstraftaten sieht § 78 b StGB
die Vollendung des 30. Lebensjahres als Beginn der Frist vor. Im Ubrigen kommen je
nach Schwere der Strafandrohung Verjahrungsfristen von funf bis 20 Jahren in Be-
tracht. Wichtig: Die Rechtsdnderung betrifft moglicherweise auch Taten, die vor dem
Inkrafttreten der Gesetzesanderung begangen wurden —dies gilt jedoch nur dann,
wenn nach altem Recht noch keine Verjahrung eingetreten war (s. Tabelle Uberblick
Uber Straftatbestande). Eine verbindliche Entscheidung kdnnen nur die Strafverfol-
gungsbehdrden treffen!

- Verdachtsfall und Anzeigepflicht Eine generelle Anzeigepflicht besteht in der Bun-
desrepublik nicht. Begrindet wird dies damit, dass es Opfern moglich sein muss, sich
jemandem anzuvertrauen, ohne dass automatisch Anzeige erstattet wird, wenn das
Opfer nicht zustimmt. Grundsatzlich will die EKHN im Gesprach mit Opfer und/oder
Familie die Bereitschaft zur Strafanzeige erreichen. Dies ist auch eine praventive Mal3-
nahme, da moéglicherweise auch die Sicherheit anderer Kinder und/oder Jugendlicher
geféhrdet ist.

- Aufnahme weiterer Straftatbestande bzw. Prazisierung vorhandener Vorschrif-
ten Die sexuelle Selbstbestimmung wird durch Neugestaltung des 8 177 StGB (Sexu-
eller Ubergriff, sexuelle Notigung, Vergewaltigung) starker geschiitzt, da klargestellt
wurde, dass bereits die Vornahme von sexuellen Handlungen gegen den erkennbaren
Willen des Opfers sowie das Ausnutzen seiner fehlenden Widerstandsfahigkeit straf-
bar ist und damit Strafbarkeit nicht erst eintritt bei Anwendung von Gewalt oder Dro-
hung. Auch die sexuelle Belastigung wurde unter Strafe gestellt, ebenso wie die Be-
gehung sexueller Straftaten aus Gruppen heraus. Den Veranderungen der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie wurde Rechnung getragen. Auch der Schutz
des allgemeinen Personlichkeitsrechts wurde durch die Aufnahme von § 201 a StGB
(Bildaufnahme unbekleideter Personen oder blof3stellende Bilder) verstarkt. § 184 b
StGB enthalt nunmehr eine Definition des Begriffs ,kinderpornographische Schrift®.
Kinderpornographisch ist danach eine pornographische Schrift, wenn sie sexuelle
Handlungen an, von oder vor Kindern, ein ganz oder teilweise unbekleidetes Kind in
unnaturlicher, geschlechtsbetonter Kdrperhaltung (sog. Posing) oder die sexuelle auf-
reizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des Gesélies eines Kindes
zum Gegenstand hat.

Seit dem 1. Januar 2021 ist auch das sog. Upskirting (8 184k StGB), also das vorsatz-
liche Verschaffen eines visuellen Zugriffs auf den korperlichen Intimbereich einer
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anderen Person Uber eine Bildaufnahme (z. B. Fotografieren unter Rock oder Aus-
schnitt) strafbar.

SGB VllI-Reform

Das Gesetz zur Starkung von Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendstar-
kungsgesetz — KISG) ist im Bundesgesetzblatt veroffentlicht (BGBI. 2021 Teil I, 1444)
und ist damit am 10.6.2021 in Kraft getreten.

Der Bundestag hat eine Reform des Sexualstrafrechts beschlossen.
Das vom Deutschen Bundestag beschlossene Gesetz enthélt folgende Kernpunkte:
Quelle: Bundesministerium fr Justiz und Verbraucherschutz

»1. Verscharfungen und Erweiterungen des Strafgesetzbuchs (StGB):

o Der Grundtatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern wird kinftig ein Ver-
brechen sein mit einem Strafrahmen von einem Jahr bis zu 15 Jahren Freiheits-
strafe (bisher als Vergehen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jah-
ren bedroht).

« Verbreitung, Besitz und Besitzverschaffung von Kinderpornografie werden zum Ver-
brechen hochgestuft. Fir die Verbreitung von Kinderpornografie sieht das Gesetz
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren vor (bisher drei Monate bis funf
Jahre). Besitz und Besitzverschaffung kénnen kinftig mit Freiheitsstrafen von ei-
nem Jahr bis zu funf Jahren geahndet werden (bisher bis zu drei Jahre Freiheits-
strafe oder Geldstrafe). Das gewerbs- und bandenmafiige Verbreiten kann kinftig
mit Freiheitsstrafe von zwei bis 15 Jahren bestraft werden (bisher sechs Monate bis
zehn Jahre).

« Es werden einige Empfehlungen der Reformkommission zum Sexualstrafrecht Re-
formkommission zum Sexualstrafrecht umgesetzt. So wird unter anderem der Tat-
bestand des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen unter Vereinheitlichung
der Altersschutzgrenze auf 18 Jahre neu gefasst und um Handlungen mit oder vor
Dritten erweitert.

« Strafbarkeit von kindlichen Sexpuppen: Das Gesetz sieht die Aufnahme einer aus-
drucklichen Strafbarkeit des Herstellens, Inverkehrbringens, Erwerbs und Besitzes
von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild vor (kunftig 8 184l des Strafge-
setzbuchs). Der Strafrahmen fur die Herstellung und Verbreitung liegt bei bis zu funf
Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe, fur Erwerb und Besitz bei bis zu drei Jahren
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe

« Verjahrung: Bei dem Straftatbestand der Herstellung kinderpornografischer Inhalte,
die ein tatsachliches Geschehen wiedergeben, wird die Verjahrungsfrist kiinftig erst
mit Vollendung des 30. Lebensjahrs des Opfers zu laufen beginnen.

2. Pravention und Qualifizierung der Justiz:

o Das Gesetz sieht die Einflihrung besonderer Qualifikationsanforderungen fir Fami-
lienrichterinnen und Familienrichter sowie die Verankerung von konkreten personli-
chen und fachlichen Eignungsvoraussetzungen fur Verfahrensbeistdnde vor. Ver-
gleichbares wird fur Jugendrichterinnen und Jugendrichter sowie Jugendstaatsan-
waéltinnen und Jugendstaatsanwalte geregelt, die in Jugendschutzsachen in der
Lage sein mussen, mit den kindlichen Opferzeugen verstandig und einfihlsam um-
zugehen.
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« Mit der Anderung der Kindesanhérung wird sichergestellt, dass das Familiengericht
in Kindschaftsverfahren das Kind regelmaflig — unabhangig von seinem Alter — an-
hort und sich einen personlichen Eindruck von dem Kind verschafft.

o Um Kinder und Jugendliche umfassend zu schutzen, werden die Fristen fur die Auf-
nahme von relevanten Verurteilungen in erweiterte Filhrungszeugnisse ganz erheb-
lich verlangert: bei besonders kinderschutzrelevanten Verurteilungen auf bis zu 20
Jahre zuziglich der Dauer der Freiheitsstrafe. Wird ein Tater wegen schweren se-
xuellen Kindesmissbrauchs oder sexuellen Kindesmissbrauchs mit Todesfolge zu
mindestens finf Jahren Freiheitsstrafe oder wiederholt wegen derart schwerer Ta-
ten verurteilt, so wird diese Verurteilung kiinftig lebenslang in das erweiterte Fih-
rungszeugnis aufgenommen.

3. Effektive Strafverfolgung:

« Beschleunigungsgebot: In der Strafprozessordnung wird ausdrtcklich ein Beschleu-
nigungsgebot fur Strafverfahren mit minderjahrigen Opferzeuginnen und Opferzeu-
gen verankert.

« Die Anordnung von Untersuchungshaft wird in den Fallen des schweren sexuellen
Missbrauchs von Kindern, des sexuellen Missbrauchs von Kindern mit Todesfolge
und der gewerbs- oder bandenmé&Rigen Verbreitung kinderpornographischer Inhalte
kunftig unter erleichterten Voraussetzungen mdaglich sein.

o Telekommunikationsiiberwachung wird kinftig auch bei Ermittlungen wegen des
Sichverschaffens oder Besitzes von Kinderpornografie moglich sein.

e Onlinedurchsuchung und Verkehrsdatenerhebung: Auch in den Féllen des Grund-
tatbestandes des sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Verbreitung kinder-
pornografischer Inhalte wird kiinftig eine Onlinedurchsuchung und eine Verkehrs-
datenerhebung von auf Vorrat gespeicherten Daten angeordnet werden kénnen.”

3.4.2. Tabelle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

Die Tabelle (s. Kapitel 3.5.2.) gibt einen Uberblick tiber Begehungsformen und den
staatlichen Reaktionsrahmen von Handlungsweisen im Bereich (sexualisierter) Ge-
walt.
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3.4.3.

§ 72 a SGB VI
Tatigkeitsausschluss einschlagig vorbestrafter Personen

(1) Die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe dirfen fir die Wahrnehmung der Aufgaben in der Kinder- und
Jugendhilfe keine Person beschaftigen oder vermitteln, die rechtskraftig wegen einer Straftat nach den §§
171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 1849, 184i, 184j, 184k, 184l, 201a Absatz 3, den §§ 225,
232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden ist. Zu diesem Zweck sollen sie
sich bei der Einstellung oder Vermittlung und in regelmafRigen Abstadnden von den betroffenen Personen
ein Fuhrungszeugnis nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes
vorlegen lassen.

(2) Die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Tragern der freien
Jugendhilfe sicherstellen, dass diese keine Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1
rechtskraftig verurteilt worden ist, beschaftigen.

(3) Die Trager der o6ffentlichen Jugendhilfe sollen sicherstellen, dass unter ihrer Verantwortung keine
neben- oder ehrenamtlich tatige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskraftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder
Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu
sollen die Trager der o6ffentlichen Jugendhilfe tber die Tatigkeiten entscheiden, die von den in Satz 1
genannten Personen auf Grund von Art, Intensitat und Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern
und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das Flhrungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2
wahrgenommen werden dirfen.

(4) Die Trager der o6ffentlichen Jugendhilfe sollen durch Vereinbarungen mit den Tragern der freien
Jugendhilfe sowie mit Vereinen im Sinne des § 54 sicherstellen, dass unter deren Verantwortung keine
neben- oder ehrenamtlich tatige Person, die wegen einer Straftat nach Absatz 1 Satz 1 rechtskraftig
verurteilt worden ist, in Wahrnehmung von Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe Kinder oder
Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzieht oder ausbildet oder einen vergleichbaren Kontakt hat. Hierzu
sollen die Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe mit den Tragern der freien Jugendhilfe Vereinbarungen tber
die Tatigkeiten schlie3en, die von den in Satz 1 genannten Personen auf Grund von Art, Intensitat und
Dauer des Kontakts dieser Personen mit Kindern und Jugendlichen nur nach Einsichtnahme in das
FUhrungszeugnis nach Absatz 1 Satz 2 wahrgenommen werden durfen.

(5) Die Trager der o6ffentlichen und freien Jugendhilfe diirfen von den nach den Absatzen 3 und 4
eingesehenen Daten nur folgende Daten erheben und speichern:

1. den Umstand der Einsichtnahme,
2. das Datum des Fiihrungszeugnisses und

3. die Information, ob die das FUhrungszeugnis betreffende Person wegen einer in Absatz 1
Satz 1 genannten Straftat rechtskraftig verurteilt worden ist.

Die Trager der offentlichen und freien Jugendhilfe dirfen die gespeicherten Daten nur verarbeiten, soweit
dies erforderlich ist, um die Eignung einer Person fir die Tatigkeit, die Anlass zu der Einsichtnahme in
das Fuhrungszeugnis gewesen ist, zu priifen. Die Daten sind vor dem Zugriff Unbefugter zu schiitzen.
Sie sind unverzuglich zu 16schen, wenn im Anschluss an die Einsichtnahme keine Tatigkeit nach Absatz 3
Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 wahrgenommen wird. Andernfalls sind die Daten spatestens sechs Monate
nach Beendigung einer solchen Tatigkeit zu I6schen.
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3.4.4.

Straftatbestande nach 8 72a SGB VI

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung

§ 171 Verletzung der Fursorge- oder Erziehungspflicht

Wer seine Fursorge- oder Erziehungspflicht gegeniliber einer Person unter sechzehn Jahren gréblich ver-
letzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner kérperlichen oder psychischen
Entwicklung erheblich geschadigt zu werden, einen kriminellen Lebenswandel zu fiihren oder der Prosti-
tution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

8 174 Sexueller MiBbrauch von Schutzbefohlenen
(1) Wer sexuelle Handlungen

1. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm zur Erziehung oder zur Betreuung in der
Lebensfiihrung anvertraut ist,

2. an einer Person unter achtzehn Jahren, die ihm im Rahmen eines Ausbildungs-, Dienst- oder
Arbeitsverhaltnisses untergeordnet ist, unter Missbrauch einer mit dem Ausbildungs-, Dienst- oder
Arbeitsverhaltnis verbundenen Abhangigkeit oder

3. an einer Person unter achtzehn Jahren, die sein leiblicher oder rechtlicher Abkémmling ist oder der
seines Ehegatten, seines Lebenspartners oder einer Person, mit der er in eheahnlicher oder
lebenspartnerschaftsahnlicher Gemeinschaft lebt,

vornimmt oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen [ai3t, wird mit Freiheitsstrafe von drei Mo-
naten bis zu finf Jahren bestraft. Ebenso wird bestraft, wer unter den Voraussetzungen des Satzes 1 den
Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dass er sexuelle Handlungen an oder vor einer dritten Person vor-
nimmt oder von einer dritten Person an sich vornehmen lasst.

(2) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu finf Jahren wird eine Person bestraft, der in einer dazu
bestimmten Einrichtung die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensflihrung von Personen
unter achtzehn Jahren anvertraut ist, und die sexuelle Handlungen

1. an einer Person unter sechzehn Jahren, die zu dieser Einrichtung in einem Rechtsverhaltnis steht,
das ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensfiihrung dient, vornimmt oder an sich
von ihr vornehmen lasst oder

2. unter Ausnutzung ihrer Stellung an einer Person unter achtzehn Jahren, die zu dieser Einrichtung in
einem Rechtsverhaltnis steht, das ihrer Erziehung, Ausbildung oder Betreuung in der Lebensflihrung
dient, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lasst.

Ebenso wird bestraft, wer unter den Voraussetzungen des Satzes 1 den Schutzbefohlenen dazu be-

stimmt, dass er sexuelle Handlungen an oder vor einer dritten Person vornimmt oder von einer dritten
Person an sich vornehmen l&sst.

(3) Wer unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2

1. sexuelle Handlungen vor dem Schutzbefohlenen vornimmt, um sich oder den Schutzbefohlenen
hierdurch sexuell zu erregen, oder

2. den Schutzbefohlenen dazu bestimmt, dal® er sexuelle Handlungen vor ihm vornimmt,
3. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) In den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 1 oder des Absatzes

3 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder mit Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 kann das Gericht von
einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn das Unrecht der Tat gering ist.
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§ 174a Sexueller MiBbrauch von Gefangenen, behérdlich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbe-
darftigen in Einrichtungen

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer gefangenen oder auf behdrdliche Anordnung verwahrten Person,
die ihm zur Erziehung, Ausbildung, Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, unter Mi3brauch sei-
ner Stellung vornimmt oder an sich von der gefangenen oder verwahrten Person vornehmen lai3t oder die
gefangene oder verwahrte Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer
dritten Person bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fiinf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer eine Person, die in einer Einrichtung fir kranke oder hilfsbedirftige Men-
schen aufgenommen und ihm zur Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist, dadurch mi3braucht,
daf er unter Ausnutzung der Krankheit oder Hilfsbedirftigkeit dieser Person sexuelle Handlungen an ihr
vornimmt oder an sich von ihr vornehmen &Rt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller
Handlungen an oder von einer dritten Person bestimmt.

(3) Der Versuch ist strafbar

§ 174b Sexueller MiBbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung

(1) Wer als Amtstrager, der zur Mitwirkung an einem Strafverfahren oder an einem Verfahren zur Anord-
nung einer freiheitsentziehenden MaRregel der Besserung und Sicherung oder einer behérdlichen Ver-
wahrung berufen ist, unter MiBbrauch der durch das Verfahren begriindeten Abhangigkeit sexuelle Hand-
lungen an demjenigen, gegen den sich das Verfahren richtet, vornimmt oder an sich von dem anderen
vornehmen l&Rt oder die Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer
dritten Person bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu finf Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 174c Sexueller MiBbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungs-
verhéltnisses

(1) Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit
oder Behinderung einschlie3lich einer Suchtkrankheit oder wegen einer korperlichen Krankheit oder Be-
hinderung zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, unter MiBbrauch des Beratungs-, Be-
handlungs- oder Betreuungsverhéltnisses vornimmt oder an sich von ihr vornehmen laf3t oder diese Per-
son zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer dritten Person bestimmt, wird
mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu finf Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm zur psychotherapeutischen
Behandlung anvertraut ist, unter MiBbrauch des Behandlungsverhéaltnisses vornimmt oder an sich von ihr
vornehmen laRt oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einer
dritten Person bestimmt.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 176 Sexueller MiRbrauch von Kindern
(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer

1. sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem
Kind vornehmen l&asst

2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen an einer dritten Person vornimmt oder von
einer dritten Person an sich vornehmen Iasst

3. ein Kind flr eine Tat nach Nummer 1 oder Nummer 2 anbietet oder nachzuweisen verspricht.

(2) In den Féllen des Absatzes 1 Nummer 1 kann das Gericht von Strafe nach dieser Vorschrift absehen,
wenn zwischen Tater und Kind die sexuelle Handlung einvernehmlich erfolgt und der Unterschied sowohl
im Alter als auch im Entwicklungsstand oder Reifegrad gering ist, es sei denn, der Tater nutzt die feh-
lende Fahigkeit des Kindes zur sexuellen Selbstbestimmung aus.

§ 176a Schwerer sexueller MiBbrauch von Kindern ohne Kdrperkontakt mit dem Kind
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer
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1. sexuelle Handlungen vor einem Kind vornimmt oder vor einem Kind von einer dritten Person an sich
vornehmen lasst,

2. ein Kind dazu bestimmt, dass es sexuelle Handlungen vornimmt, soweit die Tat nicht nach § 176
Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 mit Strafe bedroht ist, oder

3. auf ein Kind durch einen pornographischen Inhalt (§ 11 Absatz 3) oder durch entsprechende Reden
einwirkt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind fur eine Tat nach Absatz 1 anbietet oder nachzuweisen verspricht
oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.

(3) Der Versuch ist in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 strafbar. Bei Taten nach Absatz 1
Nummer 3 ist der Versuch in den Féllen strafbar, in denen eine Vollendung der Tat allein daran scheitert,
dass der Téater irrig annimmt, sein Einwirken beziehe sich auf ein Kind.

§ 176b Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern
(1) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren wird bestraft, wer auf ein Kind durch einen In-
halt (8§ 11 Absatz 3) einwirkt, um

1. das Kind zu sexuellen Handlungen zu bringen, die es an oder vor dem Tater oder an oder vor einer
dritten Person vornehmen oder von dem Tater oder einer dritten Person an sich vornehmen lassen
soll, oder

2. eine Tat nach § 184b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 oder nach § 184b Absatz 3 zu begehen.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind fur eine Tat nach Absatz 1 anbietet oder nachzuweisen verspricht
oder wer sich mit einem anderen zu einer solchen Tat verabredet.

(3) Bei Taten nach Absatz 1 ist der Versuch in den Féllen strafbar, in denen eine Vollendung der Tat al-
lein daran scheitert, dass der Téater irrig annimmt, sein Einwirken beziehe sich auf ein Kind.

8 176¢ Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern
(1) Der sexuelle Missbrauch von Kindern wird in den Fallen des § 176 Absatz 1 Nummer 1 und 2 mit Frei-
heitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft, wenn

1. der Tater innerhalb der letzten flinf Jahre wegen einer solchen Straftat rechtskraftig verurteilt worden
ist,

2. der Tater mindestens achtzehn Jahre alt ist und

a) mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder &hnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich
von ihm vornehmen lasst, die mit einem Eindringen in den Kérper verbunden sind, oder

b) das Kind dazu bestimmt, den Beischlaf mit einem Dritten zu vollziehen oder &hnliche sexuelle Hand-
lungen, die mit einem Eindringen in den Korper verbunden sind, an dem Dritten vorzunehmen oder von
diesem an sich vornehmen zu lassen,

1. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird oder

2. der Tater das Kind durch die Tat in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschadigung oder einer
erheblichen Schadigung der korperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in den Féllen des § 176 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, des § 176a
Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 oder Absatz 3 Satz 1 als Tater oder anderer Beteiligter in der Ab-

sicht handelt, die Tat zum Gegenstand eines pornographischen Inhalts (§ 11 Absatz 3) zu machen, der
nach § 184b Absatz 1 oder 2 verbreitet werden soll.

(3) Mit Freiheitsstrafe nicht unter finf Jahren wird bestraft, wer das Kind in den Fallen des § 176 Absatz 1

Nummer 1 oder Nummer 2 bei der Tat korperlich schwer misshandelt oder durch die Tat in die Gefahr
des Todes bringt.
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(4) In die in Absatz 1 Nummer 1 bezeichnete Frist wird die Zeit nicht eingerechnet, in welcher der Tater
auf behordliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist. Eine Tat, die im Ausland abgeurteilt wor-
den ist, steht in den Fallen des Absatzes 1 Nummer 1 einer im Inland abgeurteilten Tat gleich, wenn sie
nach deutschem Strafrecht eine solche nach § 176 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 wére.

§ 176d Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge
Verursacht der Tater durch den sexuellen Missbrauch (88 176 bis 176c) mindestens leichtfertig den Tod
eines Kindes, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren.

§ 177 Sexueller Ubergriff; sexuelle Notigung; Vergewaltigung

(1) Wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an dieser Person vor-
nimmt oder von ihr vornehmen lasst oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlun-
gen an oder von einem Dritten bestimmt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu finf Jahren
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer sexuelle Handlungen an einer anderen Person vornimmt oder von ihr vor-
nehmen lasst oder diese Person zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen an oder von einem
Dritten bestimmt, wenn

1. der Tater ausnutzt, dass die Person nicht in der Lage ist, einen entgegenstehenden Willen zu bilden
oder zu aullern,

2. der Tater ausnutzt, dass die Person auf Grund ihres korperlichen oder psychischen Zustands in der
Bildung oder AuRRerung des Willens erheblich eingeschrankt ist, es sei denn, er hat sich der
Zustimmung dieser Person versichert,

3. der Tater ein Uberraschungsmoment ausnutzt,
4. der Tater eine Lage ausnutzt, in der dem Opfer bei Widerstand ein empfindliches Ubel droht, oder

5. der Tater die Person zur Vornahme oder Duldung der sexuellen Handlung durch Drohung mit einem
empfindlichen Ubel gendtigt hat.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn die Unfahigkeit, einen Willen zu bil-
den oder zu auRRern, auf einer Krankheit oder Behinderung des Opfers beruht.

(5) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Téater

1. gegenuber dem Opfer Gewalt anwendet,
2. dem Opfer mit gegenwartiger Gefahr fir Leib oder Leben droht oder
3. eine Lage ausnutzt, in der das Opfer der Einwirkung des Taters schutzlos ausgeliefert ist.

(6) In besonders schweren Féllen ist auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn

1. der Tater mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht oder vollziehen lasst oder dhnliche sexuelle
Handlungen an dem Opfer vornimmt oder von ihm vornehmen Iasst, die dieses besonders
erniedrigen, insbesondere wenn sie mit einem Eindringen in den Kérper verbunden sind
(Vergewaltigung), oder

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.
(7) Auf Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren ist zu erkennen, wenn der Tater
1. eine Waffe oder ein anderes gefahrliches Werkzeug bei sich fiihrt,

2. sonst ein Werkzeug oder Mittel bei sich fihrt, um den Widerstand einer anderen Person durch Gewalt
oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu Gberwinden, oder
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3. das Opfer in die Gefahr einer schweren Gesundheitsschadigung bringt.

(8) Auf Freiheitsstrafe nicht unter finf Jahren ist zu erkennen, wenn der Tater
1. bei der Tat eine Waffe oder ein anderes gefahrliches Werkzeug verwendet oder

2. das Opfer
a) bei der Tat korperlich schwer misshandelt oder
b) durch die Tat in die Gefahr des Todes bringt.

(9) In minder schweren Fallen der Abséatze 1 und 2 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu drei
Jahren, in minder schweren Fallen der Absatze 4 und 5 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu
zehn Jahren, in minder schweren Féllen der Absatze 7 und 8 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren zu erkennen.

§ 178 Sexueller Ubergriff, sexuelle Nétigung und Vergewaltigung mit Todesfolge

Verursacht der Tater durch den sexuellen Ubergriff, die sexuelle Nétigung oder Vergewaltigung (§ 177)
wenigstens leichtfertig den Tod des Opfers, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe
nicht unter zehn Jahren.

§ 179 Sexueller MiRbrauch widerstandsunfahiger Personen
weggefallen

§ 180 Forderung sexueller Handlungen Minderjahriger

(1) Wer sexuellen Handlungen einer Person unter sechzehn Jahren an oder vor einem Dritten oder sexu-
ellen Handlungen eines Dritten an einer Person unter sechzehn Jahren

1. durch seine Vermittlung oder
2. durch Gewahren oder Verschaffen von Gelegenheit

Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Satz 1 Nr. 2 ist
nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge flr die Person Berechtigte handelt; dies gilt nicht, wenn der Sorge-
berechtigte durch das Vorschubleisten seine Erziehungspflicht groblich verletzt.

(2) Wer eine Person unter achtzehn Jahren bestimmt, sexuelle Handlungen gegen Entgelt an oder vor
einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an sich vornehmen zu lassen, oder wer solchen Hand-
lungen durch seine Vermittlung Vorschub leistet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft.

(3) Im Fall des Absatzes 2 ist der Versuch strafbar.

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten

(1) Wer gewerbsmalig einen Betrieb unterhélt oder leitet, in dem Personen der Prostitution nachgehen
und in dem diese in personlicher oder wirtschaftlicher Abhangigkeit gehalten werden, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer

1. einer Person unter achtzehn Jahren zur Austbung der Prostitution Wohnung, gewerbsmaRig
Unterkunft oder gewerbsmafig Aufenthalt gewahrt oder

2. eine andere Person, der er zur Auslbung der Prostitution Wohnung gewahrt, zur Prostitution anhalt

oder im Hinblick auf sie ausbeutet.

§ 181a Zuhalterei

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren wird bestraft, wer
1. eine andere Person, die der Prostitution nachgeht, ausbeutet oder

2. seines Vermdgensvorteils wegen eine andere Person bei der Ausibung der Prostitution Uberwacht,
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Ort, Zeit, Ausmal} oder andere Umstande der Prostitutionsausiibung bestimmt oder MalRnahmen ftrifft,
die sie davon abhalten sollen, die Prostitution aufzugeben,

und im Hinblick darauf Beziehungen zu ihr unterhalt, die Uber den Einzelfall hinausgehen.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer die persénliche oder wirt-
schaftliche Unabhéangigkeit einer anderen Person dadurch beeintrachtigt, dass er gewerbsmafig die Pros-
titutionsaustibung der anderen Person durch Vermittlung sexuellen Verkehrs férdert und im Hinblick darauf
Beziehungen zu ihr unterhalt, die Gber den Einzelfall hinausgehen.

(3) Nach den Absétzen 1 und 2 wird auch bestraft, wer die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Handlungen
oder die in Absatz 2 bezeichnete Férderung gegeniiber seinem Ehegatten oder Lebenspartner vornimmt.

§ 182 Sexueller MiZbrauch von Jugendlichen

(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren dadurch missbraucht, dass er unter Ausnutzung einer Zwangs-
lage

1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lasst oder

2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an
sich vornehmen zu lassen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird eine Person Uber achtzehn Jahren bestraft, die eine Person unter achtzehn Jahren dadurch
missbraucht, dass sie gegen Entgelt sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen
l&sst.

(3) Eine Person uber einundzwanzig Jahre, die eine Person unter sechzehn Jahren dadurch mi3braucht,
daf sie

1. sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an sich von ihr vornehmen 133t oder

2. diese dazu bestimmt, sexuelle Handlungen an einem Dritten vorzunehmen oder von einem Dritten an
sich vornehmen zu lassen,

und dabei die ihr gegeniiber fehlende Fahigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbestimmung ausnutzt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) In den Fallen des Absatzes 3 wird die Tat nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dal3 die Strafverfolgungs-
behorde wegen des besonderen 6ffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts
wegen fur geboten halt.

(6) In den Fallen der Absétze 1 bis 3 kann das Gericht von Strafe nach diesen Vorschriften absehen, wenn
bei Bertcksichtigung des Verhaltens der Person, gegen die sich die Tat richtet, das Unrecht der Tat gering
ist.

§ 183 Exhibitionistische Handlungen

(1) Ein Mann, der eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belastigt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dafl3 die Strafverfolgungsbehdrde wegen des beson-
deren offentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen fiir geboten halt.

(3) Das Gericht kann die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe auch dann zur Bewdhrung aussetzen, wenn
zu erwarten ist, dafd der Tater erst nach einer langeren Heilbehandlung keine exhibitionistischen Handlun-
gen mehr vornehmen wird.

(4) Absatz 3 gilt auch, wenn ein Mann oder eine Frau wegen einer exhibitionistischen Handlung

1. nach einer anderen Vorschrift, die im Hochstmafd Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe
androht, oder
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2. nach § 174 Absatz 3 Nummer 1 oder § 176 Abs. 4 Nr. 1 bestraft wird.

§ 183a Erregung offentlichen Argernisses

Wer 6ffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Argernis erregt,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 183 mit Strafe
bedroht ist.

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften
(1) Wer einen pornographischen Inhalt (8 11 Absatz 3)

1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, Gberlaf3t oder zuganglich macht,

2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zuganglich ist oder von ihnen eingesehen werden
kann, zuganglich macht,

3. im Einzelhandel auRerhalb von Geschaftsraumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die der
Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbichereien oder
Lesezirkeln einem anderen anbietet oder Giberlafit,

4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher Gewahrung des Gebrauchs,
ausgenommen in Ladengeschaften, die Personen unter achtzehn Jahren nicht zuganglich sind und
von ihnen nicht eingesehen werden kénnen, einem anderen anbietet oder Gberlaft,

5. im Wege des Versandhandels einzufiihren unternimmt,

6. Offentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zuganglich ist oder von ihnen eingesehen
werden kann, oder durch Verbreiten von Schriften auflerhalb des Geschaftsverkehrs mit dem
einschlagigen Handel anbietet oder bewirbt,

7. an einen anderen gelangen laflt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein,

8. in einer Offentlichen Filmvorfihrung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz oder Uberwiegend fir diese
Vorfuhrung verlangt wird,

9. herstellt, bezieht, liefert, vorratig halt oder einzuflhren unternimmt, um diesen im Sinne der Nummern
1 bis 7 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermdglichen, oder

10. auszufuhren unternimmt, um diesen im Ausland unter Versto® gegen die dort geltenden
Strafvorschriften zu verbreiten oder der Offentlichkeit zuganglich zu machen oder eine solche
Verwendung zu ermdglichen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Absatz 1 Nummer 1 und 2 ist nicht anzuwenden, wenn der zur Sorge flr die Person Berechtigte handelt;
dies gilt nicht, wenn der Sorgeberechtigte durch das Anbieten, Uberlassen oder Zugénglichmachen seine
Erziehungspflicht groblich verletzt. Absatz 1 Nr. 3a gilt nicht, wenn die Handlung im Geschéftsverkehr mit
gewerblichen Entleihern erfolgt.

(3) bis (7) (weggefallen)

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einen pornographischen Inhalt
(8 11 Absatz 3), der Gewalttatigkeiten oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegen-
stand hat,

1. verbreitet oder der Offentlichkeit zuganglich macht oder

2. herstellt, bezieht, liefert, vorratig halt, anbietet, bewirbt oder es unternimmt, diesen ein- oder
auszufuhren, um ihn im Sinne der Nummer 1 zu verwenden oder einer anderen Person eine solche
Verwendung zu ermdglichen.
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In den Fallen des Satzes 1 Nummer 1 ist der Versuch strafbar.

§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften
(1) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer

1. einen kinderpornographischen Inhalt verbreitet oder der Offentlichkeit zugénglich macht;
kinderpornographisch ist ein pornographischer Inhalt (§ 11 Absatz 3), wenn er zum Gegenstand hat:

a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer Person unter vierzehn Jahren (Kind),

b) die Wiedergabe eines ganz oder teilweise unbekleideten Kindes in aufreizend geschlechtsbetonter Kor-

perhaltung oder

c) die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesalles ei-

nes Kindes,

2. esunternimmt, einer anderen Person einen kinderpornographischen Inhalt, der ein tatsachliches oder
wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zuganglich zu machen oder den Besitz daran zu
verschaffen,

3. einen kinderpornographischen Inhalt, der ein tatsachliches Geschehen wiedergibt, herstellt oder

4. einen kinderpornographischen Inhalt herstellt, bezieht, liefert, vorratig halt, anbietet, bewirbt oder es
unternimmt, diesen ein- oder auszufiihren, um ihn im Sinne der Nummer 1 oder der Nummer 2 zu
verwenden oder einer anderen Person eine solche Verwendung zu erméglichen, soweit die Tat nicht
nach Nummer 3 mit Strafe bedroht ist.

Gibt der kinderpornographische Inhalt in den Fallen von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 4 kein tatsachli-
ches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu flnf
Jahren zu erkennen.

(2) Handelt der Tater in den Féllen des Absatzes 1 Satz 1 gewerbsmaflig oder als Mitglied einer Bande,
die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und gibt der Inhalt in den Féllen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 ein tatsachliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist
auf Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren zu erkennen.

(3) Wer es unternimmt, einen kinderpornographischen Inhalt, der ein tatséchliches oder wirklichkeitsnahes
Geschehen wiedergibt, abzurufen oder sich den Besitz an einem solchen Inhalt zu verschaffen oder wer
einen solchen Inhalt besitzt, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu funf Jahren bestraft.

(4) Der Versuch ist in den Fallen des Absatzes 1 Satz 2 in Verbindung mit Satz 1 Nummer 1 strafbar.

(5) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 gelten nicht fir Handlungen, die ausschlieRlich der rechtma-
Rigen Erfullung von Folgendem dienen:

1. staatlichen Aufgaben,
2. Aufgaben, die sich aus Vereinbarungen mit einer zustandigen staatlichen Stelle ergeben, oder
3. dienstlichen oder beruflichen Pflichten.

(6) Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 und Satz 2 gilt nicht fur dienstliche Handlungen im Rahmen von
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, wenn

1. die Handlung sich auf einen kinderpornographischen Inhalt bezieht, der kein tatsachliches Geschehen
wiedergibt und auch nicht unter Verwendung einer Bildaufnahme eines Kindes oder Jugendlichen
hergestellt worden ist, und

2. die Aufklarung des Sachverhalts auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert ware.

(7) Gegenstande, auf die sich eine Straftat nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder 3 oder Absatz 3 bezieht,
werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.

§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. einen jugendpornographischen Inhalt verbreitet oder der Offentlichkeit zuganglich macht;

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 3.4.4.

jugendpornographisch ist ein pornographischer Inhalt (§ 11 Absatz 3), wenn er zum Gegenstand hat:
a) sexuelle Handlungen von, an oder vor einer vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre alten Person,

b) die Wiedergabe einer ganz oder teilweise unbekleideten vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre
alten Person in aufreizend geschlechtsbetonter Kérperhaltung oder

c) die sexuell aufreizende Wiedergabe der unbekleideten Genitalien oder des unbekleideten Gesales
einer vierzehn, aber noch nicht achtzehn Jahre alten Person,

2. esunternimmt, einer anderen Person einen jugendpornographischen Inhalt, der ein tatsachliches oder
wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergibt, zuganglich zu machen oder den Besitz daran zu
verschaffen,

3. einen jugendpornographischen Inhalt, der ein tatsdchliches Geschehen wiedergibt, herstellt oder

4. einen jugendpornographischen Inhalt herstellt, bezieht, liefert, vorratig halt, anbietet, bewirbt oder es
unternimmt, diesen ein- oder auszufiihren, um ihn im Sinne der Nummer 1 oder 2 zu verwenden oder
einer anderen Person eine solche Verwendung zu ermdglichen, soweit die Tat nicht nach Nummer 3
mit Strafe bedroht ist.

(2) Handelt der Tater in den Fallen des Absatzes 1 gewerbsméaRig oder als Mitglied einer Bande, die sich
zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat, und gibt der Inhalt in den Féllen des Absatzes 1
Nummer 1, 2 und 4 ein tatséachliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist auf Freiheitsstrafe
von drei Monaten bis zu funf Jahren zu erkennen.

(3) Wer es unternimmt, einen jugendpornographischen Inhalt, der ein tatsachliches Geschehen wiedergibt,
abzurufen oder sich den Besitz an einem solchen Inhalt zu verschaffen, oder wer einen solchen Inhalt
besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Absatz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit Absatz 5, und Absatz 3 sind nicht anzuwenden auf Hand-
lungen von Personen in Bezug auf einen solchen jugendpornographischen Inhalt, den sie ausschlief3lich
zum persodnlichen Gebrauch mit Einwilligung der dargestellten Personen hergestellt haben.

(5) Der Versuch ist strafbar; dies gilt nicht fir Taten nach Absatz 1 Nummer 2 und 4 sowie Absatz 3.
(6) 8§ 184b Absatz 5 bis 7 gilt entsprechend.
§ 184d (weggefallen)

§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen

(1) Nach § 184b Absatz 1 wird auch bestraft, wer eine kinderpornographische Darbietung veranstaltet.
Nach § 184c Absatz 1 wird auch bestraft, wer eine jugendpornographische Darbietung veranstaltet.

(2) Nach § 184b Absatz 3 wird auch bestraft, wer eine kinderpornographische Darbietung besucht. Nach §
184c¢ Absatz 3 wird auch bestraft, wer eine jugendpornographische Darbietung besucht. § 184b Absatz 5
Nummer 1 und 3 gilt entsprechend.

§ 184f Auslibung der verbotenen Prostitution

Wer einem durch Rechtsverordnung erlassenen Verbot, der Prostitution an bestimmten Orten Uberhaupt
oder zu bestimmten Tageszeiten nachzugehen, beharrlich zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Tagessatzen bestraft.

§ 1849 Jugendgefahrdende Prostitution

Wer der Prostitution
1. in der Nahe einer Schule oder anderen Ortlichkeit, die zum Besuch durch Personen unter achtzehn
Jahren bestimmt ist, oder

2. in einem Haus, in dem Personen unter achtzehn Jahren wohnen,

in einer Weise nachgeht, die diese Personen sittlich gefahrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.
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§ 184i Sexuelle Belastigung

(1) Wer eine andere Person in sexuell bestimmter Weise kdrperlich beriihrt und dadurch belastigt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn nicht die Tat in anderen Vor-
schriften dieses Abschnitts mit schwererer Strafe bedroht ist.

(2) In besonders schweren Féllen ist die Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn die Tat von mehreren gemeinschaftlich begangen wird.

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehérde wegen des beson-
deren o6ffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen fur geboten halt.

§ 184j Straftaten aus Gruppen

Wer eine Straftat dadurch fordert, dass er sich an einer Personengruppe beteiligt, die eine andere Person
zur Begehung einer Straftat an ihr bedrangt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft, wenn von einem Beteiligten der Gruppe eine Straftat nach den 88 177 oder 184i begangen wird
und die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

§ 184k Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. absichtlich oder wissentlich von den Genitalien, dem Gesal, der weiblichen Brust oder der diese
Korperteile bedeckenden Unterwasche einer anderen Person unbefugt eine Bildaufnahme herstellt
oder Ubertragt, soweit diese Bereiche gegen Anblick geschiitzt sind,

2. eine durch eine Tat nach Nummer 1 hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder einer dritten Person
zuganglich macht oder

3. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in der Nummer 1 bezeichneten Art wissentlich unbefugt einer
dritten Person zuganglich macht.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt, es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehdrde wegen des beson-
deren offentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen fir geboten halt.

(3) Absatz 1 gilt nicht fir Handlungen, die in Wahrnehmung tberwiegender berechtigter Interessen erfol-
gen, namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung
Uber Vorgange des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder &hnlichen Zwecken dienen.

(4) Die Bildtrager sowie Bildaufnahmegerate oder andere technische Mittel, die der Tater oder Teilnehmer
verwendet hat, kénnen eingezogen werden. 8§ 74a ist anzuwenden.

§ 184l Inverkehrbringen, Erwerb und Besitz von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild?
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine korperliche Nachbildung eines Kindes oder eines Korperteiles eines Kindes, die nach ihrer
Beschaffenheit zur Vornahme sexueller Handlungen bestimmt ist, herstellt, anbietet oder bewirbt oder

2. mit einer in Nummer 1 beschriebenen Nachbildung Handel treibt oder sie hierzu in oder durch den
rdumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes verbringt oder

3. ohne Handel zu treiben, eine in Nummer 1 beschriebene Nachbildung verauflert, abgibt oder sonst in
Verkehr bringt.

Satz 1 gilt nicht, wenn die Tat nach § 184b mit schwererer Strafe bedroht ist.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer eine in Absatz 1 Satz 1 Nummer
1 beschriebene Nachbildung erwirbt, besitzt oder in oder durch den rdumlichen Geltungsbereich dieses
Gesetzes verbringt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 ist der Versuch strafbar.

(4) Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 gelten nicht fiir Handlungen, die ausschlieB3lich der rechtma-
Bigen Erfillung staatlicher Aufgaben oder dienstlicher oder beruflicher Pflichten dienen.
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(5) Gegenstande, auf die sich die Straftat bezieht, werden eingezogen. § 74a ist anzuwenden.

§ 201a Verletzung des hdchstpersodnlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Bildaufnahme, die die
Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren zum Gegenstand hat,

1. herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen, oder
2. sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft.

§ 225 MiBhandlung von Schutzbefohlenen
(1) Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose
Person, die

1. seiner Firsorge oder Obhut untersteht,

2. seinem Hausstand angehort,

3. von dem Fursorgepflichtigen seiner Gewalt tiberlassen worden oder

4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhaltnisses untergeordnet ist,

guélt oder roh miBhandelt, oder wer durch béswillige Vernachléassigung seiner Pflicht, fur sie zu sorgen, sie
an der Gesundheit schadigt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr ist zu erkennen, wenn der Téater die schutzbefohlene Person
durch die Tat in die Gefahr

1. des Todes oder einer schweren Gesundheitsschadigung oder
2. einer erheblichen Schadigung der korperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.

(4) In minder schweren Fallen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren,
in minder schweren Féllen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu flinf Jahren zu
erkennen.

§ 232 Menschenhandel

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter
Ausnutzung ihrer persénlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Auf-
enthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren
anwirbt, befordert, weitergibt, beherbergt oder aufnimmt, wenn

1. diese Person ausgebeutet werden soll

a) bei der Austbung der Prostitution oder bei der Vornahme sexueller Handlungen an oder vor dem
Tater oder einer dritten Person oder bei der Duldung sexueller Handlungen an sich selbst durch
den Tater oder eine dritte Person,

b) durch eine Beschaftigung,
c) beider Austibung der Bettelei oder
d) bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen durch diese Person,

2. diese Person in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder in Verhaltnissen, die dem
entsprechen oder ahneln, gehalten werden soll oder

3. dieser Person rechtswidrig ein Organ entnommen werden soll.

Ausbeutung durch eine Beschéftigung im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 Buchstabe b liegt vor, wenn die
Beschéftigung aus riicksichtslosem Gewinnstreben zu Arbeitsbedingungen erfolgt, die in einem
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auffalligen Missverhaltnis zu den Arbeitsbedingungen solcher Arbeitnehmer stehen, welche der gleichen
oder einer vergleichbaren Beschéaftigung nachgehen (ausbeuterische Beschaftigung).

(2) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person, die
in der in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Weise ausgebeutet werden soll,

1. mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Ubel oder durch List anwirbt, beférdert,
weitergibt, beherbergt oder aufnimmt oder

2. entfihrt oder sich ihrer bemachtigt oder ihrer Bemachtigung durch eine dritte Person Vorschub leistet.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu erken-
nen, wenn
1. das Opfer zur Zeit der Tat unter achtzehn Jahren alt ist,

2. der Tater das Opfer bei der Tat korperlich schwer misshandelt oder durch die Tat oder eine wahrend
der Tat begangene Handlung wenigstens leichtfertig in die Gefahr des Todes oder einer schweren
Gesundheitsschadigung bringt oder

3. der Tater gewerbsmaRig handelt oder als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung
solcher Taten verbunden hat.

In den Fallen des Absatzes 2 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen,
wenn einer der in Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Umsténde vorliegt.

(4) In den Féllen der Absétze 1, 2 und 3 Satz 1 ist der Versuch strafbar.

§ 232a Zwangsprostitution

1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter
Ausnutzung ihrer personlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Auf-
enthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren
veranlasst,

1. die Prostitution aufzunehmen oder fortzusetzen oder

2. sexuelle Handlungen, durch die sie ausgebeutet wird, an oder vor dem Tater oder einer dritten
Person vorzunehmen oder von dem Tater oder einer dritten Person an sich vornehmen zu lassen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person mit Ge-
walt, durch Drohung mit einem empfindlichen Ubel oder durch List zu der Aufnahme oder Fortsetzung der
Prostitution oder den in Absatz 1 Nummer 2 bezeichneten sexuellen Handlungen veranlasst.

(4) In den Fallen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren und in den Fal-
len des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr zu erkennen, wenn einer der in 8 232 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 bis 3 bezeichneten Umstéande vorliegt.

(5) In minder schweren Fallen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren
zu erkennen, in minder schweren Fallen der Abséatze 3 und 4 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu zehn Jahren.

(6) Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren wird bestraft, wer an einer Person, die Opfer
1. eines Menschenhandels nach § 232 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a, auch in Verbindung mit
§ 232 Absatz 2, oder

2. einer Tat nach den Absatzen 1 bis 5

geworden ist und der Prostitution nachgeht, gegen Entgelt sexuelle Handlungen vornimmt oder von ihr an
sich vornehmen lasst und dabei deren personliche oder wirtschaftliche Zwangslage oder deren Hilflosig-
keit, die mit dem Aufenthalt in einem fremden Land verbunden ist, ausnutzt. Nach Satz 1 wird nicht be-
straft, wer eine Tat nach Satz 1 Nummer 1 oder 2, die zum Nachteil der Person, die nach Satz 1 der
Prostitution nachgeht, begangen wurde, freiwillig bei der zustdndigen Behoérde anzeigt oder freiwillig eine
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solche Anzeige veranlasst, wenn nicht diese Tat zu diesem Zeitpunkt ganz oder zum Teil bereits entdeckt
war und der Tater dies wusste oder bei verstandiger Wirdigung der Sachlage damit rechnen musste.

§ 232b Zwangsarbeit

(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person unter
Ausnutzung ihrer personlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Auf-
enthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren
veranlasst,

1. eine ausbeuterische Beschéaftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2) aufzunehmen oder fortzusetzen,

2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder in Verhaltnisse, die dem entsprechen
oder ahneln, zu begeben oder

3. die Bettelei, bei der sie ausgebeutet wird, aufzunehmen oder fortzusetzen.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person mit Ge-
walt, durch Drohung mit einem empfindlichen Ubel oder durch List veranlasst,
1. eine ausbeuterische Beschaftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2) aufzunehmen oder fortzusetzen,

2. sich in Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft oder in Verhaltnisse, die dem entsprechen
oder ahneln, zu begeben oder

3. die Bettelei, bei der sie ausgebeutet wird, aufzunehmen oder fortzusetzen.

(4) 8 232a Absatz 4 und 5 gilt entsprechend.

§ 233 Ausbeutung der Arbeitskraft

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine andere Person unter

Ausnutzung ihrer persdnlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder ihrer Hilflosigkeit, die mit dem Auf-
enthalt in einem fremden Land verbunden ist, oder wer eine andere Person unter einundzwanzig Jahren

ausbeutet

1. durch eine Beschaftigung nach § 232 Absatz 1 Satz 2,

2. bei der Auslibung der Bettelei oder

3. bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen durch diese Person.

(2) Auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn

1. das Opfer zur Zeit der Tat unter achtzehn Jahren alt ist,

2. der Tater das Opfer bei der Tat kérperlich schwer misshandelt oder durch die Tat oder eine wahrend
der Tat begangene Handlung wenigstens leichtfertig in die Gefahr des Todes oder einer schweren

Gesundheitsschadigung bringt,

3. der Tater das Opfer durch das vollstandige oder teilweise Vorenthalten der fur die Tatigkeit des
Opfers Ublichen Gegenleistung in wirtschaftliche Not bringt oder eine bereits vorhandene
wirtschaftliche Not erheblich vergréfRert oder

4. der Tater als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) In minder schweren Fallen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder auf Geld-
strafe zu erkennen, in minder schweren Féallen des Absatzes 2 auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis
zu funf Jahren.

(5) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer Tat nach Absatz 1
Nummer 1 Vorschub leistet durch die
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1. Vermittlung einer ausbeuterischen Beschaftigung (§ 232 Absatz 1 Satz 2),

2. Vermietung von Geschaftsrdumen oder

3. Vermietung von Raumen zum Wohnen an die auszubeutende Person.

Satz 1 gilt nicht, wenn die Tat bereits nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.

§ 233a Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung
(1) Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer eine andere Person ein-
sperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt und sie in dieser Lage ausbeutet

1. bei der Ausibung der Prostitution,

2. durch eine Beschaftigung nach § 232 Absatz 1 Satz 2,

3. bei der Ausiibung der Bettelei oder

4. bei der Begehung von mit Strafe bedrohten Handlungen durch diese Person.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erkennen,
wenn einer der in § 233 Absatz 2 Nummer 1 bis 4 bezeichneten Umstéande vorliegt.

(4) In minder schweren Fallen des Absatzes 1 ist auf Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu finf Jahren,
in minder schweren Fallen des Absatzes 3 auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren zu
erkennen.

§ 234 Menschenraub

(1) Wer sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Ubel oder durch
List bemé&chtigt, um sie in hilfloser Lage auszusetzen oder dem Dienst in einer militdrischen oder militar-
ahnlichen Einrichtung im Ausland zuzufiihren, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
bestraft.

(2) In minder schweren Féllen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren.

§ 235 Entziehung Minderjahriger
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. eine Person unter achtzehn Jahren mit Gewalt, durch Drohung mit einem empfindlichen Ubel oder
durch List oder

2. ein Kind, ohne dessen Angehdriger zu sein,

den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger entzieht oder vorenthalt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer ein Kind den Eltern, einem Elternteil, dem Vormund oder dem Pfleger
1. entzieht, um es in das Ausland zu verbringen, oder

2. im Ausland vorenthalt, nachdem es dorthin verbracht worden ist oder es sich dorthin begeben hat.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 Nr. 2 und des Absatzes 2 Nr. 1 ist der Versuch strafbar.

(4) Auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Tater

1. das Opfer durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschadigung oder
einer erheblichen Schadigung der korperlichen oder seelischen Entwicklung bringt oder

2. die Tat gegen Entgelt oder in der Absicht begeht, sich oder einen Dritten zu bereichern.
(5) Verursacht der Tater durch die Tat den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei

Jahren.
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(6) In minder schweren Fallen des Absatzes 4 ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren,
in minder schweren Fallen des Absatzes 5 auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren zu erken-
nen.

(7) Die Entziehung Minderjahriger wird in den Fallen der Absétze 1 bis 3 nur auf Antrag verfolgt, es sei
denn, daf3 die Strafverfolgungsbehdrde wegen des besonderen 6ffentlichen Interesses an der Strafverfol-
gung ein Einschreiten von Amts wegen flr geboten halt.

§ 236 Kinderhandel

(1) Wer sein noch nicht achtzehn Jahre altes Kind oder seinen noch nicht achtzehn Jahre alten Miindel
oder Pflegling unter grober Vernachlassigung der Fursorge- oder Erziehungspflicht einem anderen auf
Dauer Uberlasst und dabei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu berei-
chern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer in
den Féllen des Satzes 1 das Kind, den Muindel oder Pflegling auf Dauer bei sich aufnimmt und dafir ein
Entgelt gewahrt.

(2) Wer unbefugt
1. die Adoption einer Person unter achtzehn Jahren vermittelt oder

2. eine Vermittlungstatigkeit ausiibt, die zum Ziel hat, daf} ein Dritter eine Person unter achtzehn Jahren
auf Dauer bei sich aufnimmt,

und dabei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer als Vermittler der
Adoption einer Person unter achtzehn Jahren einer Person flr die Erteilung der erforderlichen Zustim-
mung zur Adoption ein Entgelt gewahrt. Bewirkt der Tater in den Fallen des Satzes 1, dal3 die vermittelte
Person in das Inland oder in das Ausland verbracht wird, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu funf Jah-
ren oder Geldstrafe.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Téater

1. aus Gewinnsucht, gewerbsmafig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten
Begehung eines Kinderhandels verbunden hat, oder

2. das Kind oder die vermittelte Person durch die Tat in die Gefahr einer erheblichen Schadigung der
korperlichen oder seelischen Entwicklung bringt.

(5) In den Fallen der Absatze 1 und 3 kann das Gericht bei Beteiligten und in den Féllen der Absétze 2
und 3 bei Teilnehmern, deren Schuld unter Berilicksichtigung des kdrperlichen oder seelischen Wohls des
Kindes oder der vermittelten Person gering ist, die Strafe nach seinem Ermessen mildern (8 49 Abs. 2)
oder von Strafe nach den Abséatzen 1 bis 3 absehen.
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Kapitel 3.4.6.

3.4.5.

8 30 Bundeszentralregistergesetz

Antrag

(1) Jeder Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat, wird auf Antrag ein Zeugnis tber den sie betreffen-
den Inhalt des Registers erteilt (Fihrungszeugnis). Hat der Betroffene einen gesetzlichen Vertreter, so ist
auch dieser antragsberechtigt. Ist der Betroffene geschéftsunféhig, so ist nur sein gesetzlicher Vertreter
antragsberechtigt.

(2) Der Antrag ist bei der Meldebehdrde zu stellen. Der Antragsteller hat seine Identitat und, wenn er als
gesetzlicher Vertreter handelt, seine Vertretungsmacht nachzuweisen. Der Betroffene und sein gesetzli-
cher Vertreter kdnnen sich bei der Antragstellung nicht durch einen Bevollmachtigten vertreten lassen. Die
Meldebehdrde nimmt die Gebihr fir das Fuhrungszeugnis entgegen, behélt davon zwei Funftel ein und
fihrt den Restbetrag an die Bundeskasse ab.

(3) Wohnt der Antragsteller auRerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er den Antrag un-
mittelbar bei der Registerbehérde stellen. Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) Die Ubersendung des Fiihrungszeugnisses an eine andere Person als den Antragsteller ist nicht zulas-
sig.

(5) Wird das Fuhrungszeugnis zur Vorlage bei einer Behtrde beantragt, so ist es der Behdrde unmittelbar
zu Ubersenden. Die Behdrde hat dem Antragsteller auf Verlangen Einsicht in das Fuhrungszeugnis zu
gewahren. Der Antragsteller kann verlangen, dal3 das Flhrungszeugnis, wenn es Eintragungen enthalt,
zunachst an ein von ihm benanntes Amtsgericht zur Einsichtnahme durch ihn Ubersandt wird. Die Melde-
behodrde hat den Antragsteller in den Fallen, in denen der Antrag bei ihr gestellt wird, auf diese Méglichkeit
hinzuweisen. Das Amtsgericht darf die Einsicht nur dem Antragsteller persdnlich gewahren. Nach Einsicht-
nahme ist das Fuhrungszeugnis an die Behorde weiterzuleiten oder, falls der Antragsteller dem wider-
spricht, vom Amtsgericht zu vernichten.

(6) Wohnt der Antragsteller aul3erhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes, so kann er verlangen, daf3
das Fuhrungszeugnis, wenn es Eintragungen enthélt, zunéchst an eine von ihm benannte amtliche Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland zur Einsichthnahme durch ihn Gbersandt wird. Absatz 5 Satz 5 und 6
gilt fur die amtliche Vertretung der Bundesrepublik Deutschland entsprechend.

3.4.6.

8 30a Bundeszentralregistergesetz

Antrag auf ein erweitertes Fihrungszeugnis

(1) Einer Person wird auf Antrag ein erweitertes Fihrungszeugnis erteilt,

1) wenn die Erteilung in gesetzlichen Bestimmungen unter Bezugnahme auf diese Vorschrift vorge-
sehen ist oder

2) wenn dieses Fuhrungszeugnis benétigt wird far

a) die Prufung der persénlichen Eignung nach § 72 des Achten Buches Sozialgesetzbuch —
Kinder- und Jugendhilfe —,

b) eine sonstige berufliche oder ehrenamtliche Beaufsichtung, Betreuung, Erziehung oder
Ausbildung Minderjahriger oder

c) eine Téatigkeit, die in einer Buchstabe b vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu Min-
derjahrigen aufzunehmen.

(2) Wer einen Antrag auf Erteilung eines erweiterten Fuhrungszeugnisses stellt, hat eine schriftliche Auf-

forderung vorzulegen, in der die Person, die das erweiterte Fihrungszeugnis vom Antragsteller verlangt,
bestatigt, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. Im Ubrigen gilt § 30 entsprechend.
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Kapitel 3.5.1.

3.5. Gesetzestexte (kirchlich)

3.5.1 Kirchengesetz zur Pravention, Intervention und
Aufarbeitung in Fallen sexualisierter Gewalt
(Gewaltpraventionsgesetz — GPravG) vom 27.
November 2020

unter:
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/27954

3.5.2 Gewaltpraventionsgesetz — kommentierte
Fassung

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025


https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/27954

Kapitel 3.5.2. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

3.5.2 Gewaltpraventionsgesetz — kommentierte Fassunqg

Kirchengesetz
zur Pravention, Intervention und Aufarbeitung in Fallen sexualisierter Gewalt
(Gewaltpraventionsgesetz — GPravG)

Vom 27. November 2020

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen:

Praambel

Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen vor sexualisierter Gewalt ist
Aufgabe und Pflicht aller, die innerhalb der EKHN Verantwortung im Umgang mit Kindern, Jugendlichen
und erwachsenen Schutzbefohlenen tragen. Pravention umfasst die Sensibilisierung und Qualifizierung
aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Leitungsverantwortlichen auf allen Ebenen kirchlichen
Lebens, um Grenzverletzungen zu verhindern. Intervention ahndet Verstol3e gegen diese Grundhaltung
und erkennt damit auch das Unrecht an. Aufarbeitung ermdéglicht die Identifikation beguinstigender Struk-
turen und die Ableitung und Umsetzung geeigneter praventiver Malinahmen. Pravention, Intervention und
Aufarbeitung dienen so einer standigen Verbesserung der Qualitéat des Schutzes und férdern eine Kultur
des achtsamen, respektvollen Miteinanders.

Erlauterung zur Praambel:

Die Praambel benennt im Sinne eines Vorspruchs Aussagen zum Selbstverstandnis der EKHN und be-
schreibt das Grundverstandnis des Gewaltpraventionsgesetzes. Sie zeigt den Vorrang des Schutzes von
Kindern und Jugendlichen auf und nimmt die Leitungsverantwortlichen auf allen Ebenen in die Pflicht. Sie
erweitert den Kreis der Schutzbedtrftigen um erwachsene Schutzbefohlene. Dabei benutzt sie einen Be-
griff aus dem StGB, der dort nicht legal definiert ist. Wahrend der Begriff des Kindes und Jugendlichen
gesetzlich festgelegt ist, umschreibt der Begriff des erwachsenen Schutzbefohlenen Personengruppen, die
besonders schiitzenswert sind, weil sie einem mdoglichen Tatgeschehen wegen Gebrechlichkeit oder
Krankheit (zum Beispiel Pflegeeinrichtung, Krankenhaus) oder eines Abhéngigkeitsverhaltnisses (zum Bei-
spiel Schule) oder aufgrund eines besonderen Vertrauensverhaltnisses (Seelsorge, Beratung) éhnlich wie
Kinder und Jugendliche in besonderer Weise ausgeliefert sind. Das Gewaltpraventionsgesetz bezieht auch
diese Personengruppen in den Anwendungsbereich mit ein.

Die Begriffsbestimmung zur sexualisierten Gewalt ist weit gefasst, um dem Anliegen Rechnung zu tragen,
dass moglichst viele Aspekte dieser Form der Gewalt abgedeckt werden. Bei der Einschatzung helfen
Kriterien wie das Machtgefalle zwischen Opfer und Tater/in, der Einsatz von Zwang und Druck und mdogli-
che Geheimhaltungsstrukturen. Die Definition geht zurtick auf U. Enders (1992).

Bereits die PrAambel benennt die Notwendigkeit eines Dreischrittes - Pravention, Intervention und Aufar-
beitung - , da Ziel des Gewaltpraventionsgesetzes die Vermeidung sexualisierter Gewalt in allen Auspra-
gungen aber auch die angemessene Reaktion sowie das Lernen aus maglichen Schutzliicken ist. Das
Gewaltpraventionsgesetz knupft an die bestehenden Regelungen der Kinderschutzverordnung und des
Chancengleichheitsgesetz (§ 13 ChGIG) an und bezieht ebenso wie das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG) auch ,nur” unerwiinschte Verhaltensweisen ein (s. a. Handreichung zum Umgang mit Kon-
flikten, Mobbing, Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt). -> Fundstelle

https://cdn.website-editor.net/e0f892d99bf54928a5e74c5604eb33fa/files/uploaded/Konflikt-Bro-
schuere  EKHN.pdf

Abschnitt 1
Grundsatzliches

Erlauterung zu Abschnitt 1:
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Im Abschnitt 1 wird zunachst der Geltungsbereich festgestellt, die Begriffe ,sexualisierte Gewalt*, ,Mitar-
beitende im Sinne des Kirchengesetzes” und ,kirchliche Trager” erldutert sowie auf die Grundsétze im
Umgang mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen eingegangen.

Das Gewaltpraventionsgesetz findet Anwendung in allen Untergliederungen der EKHN und bezieht samt-
liche Personengruppen ein, die mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen in Beriih-
rung kommen.

§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Kirchengesetz gilt fir die EKHN, ihre Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen Verbéande
sowie sonstige kirchlichen Koérperschaften, Anstalten und Stiftungen im Aufsichtsbereich der EKHN und
deren Einrichtungen. Es gilt ferner fur alle rechtlich selbststéandigen Einrichtungen, die der EKHN zugeord-
net sind.

(2). Die Diakonie Hessen stellt durch eigene Grundsatze und Richtlinien den Schutz von Kindern, Jugend-
lichen und erwachsenen Schutzbefohlenen in ihrem Zustandigkeitsbereich sicher, soweit dies nicht bereits
durch staatliche oder sonstige Regelungen gewahrleistet ist.

§2
Begriffsbestimmung

(1) Sexualisierte Gewalt umfasst sexuelle Ubergriffe, wie verbale Belastigung oder Beriihrungen bis zu
unter Strafe gestellte Verhaltensweisen. Der Tater oder die Taterin nutzt dabei eine Macht- oder Autoritéts-
position aus, um eigene Bedurfnisse auf Kosten des Gegenibers zu befriedigen. Sexualisierte Gewalt um-
fasst jede Handlung, die an oder vor Minderjahrigen vorgenommen wird; gleiches gilt fir Handlungen an
oder vor erwachsenen Schutzbefohlenen, die gegen ihren Willen vorgenommen werden oder der sie auf-
grund korperlicher, seelischer, geistiger, sprachlicher oder struktureller Unterlegenheit nicht zustimmen
kénnen.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle ehrenamtlich tatigen oder
in einem kirchlichen Dienst- oder Arbeitsverhéltnis stehenden Personen sowie die im Rahmen eines ge-
setzlichen Freiwilligendienstes, einer Arbeitsgelegenheit oder im Rahmen einer Ausbildung, einer gericht-
lichen Auflage oder eines Praktikums Beschaftigten der kirchlichen Trager nach Absatz 3.

(3) Kirchliche Trager sind alle in 81 Absatz 1 genannten Kdérperschaften, Anstalten, Stiftungen und sonstige
Einrichtungen. Sie fihren entsprechend des eigenen Auftrags und nach eigenem Selbstverstandnis Mal3-
nahmen durch, unterhalten Einrichtungen, machen andere Angebote flr Dritte oder erbringen Leistungen
der Kinder-, Jugend-, Alten- oder Behindertenhilfe, in dem sie Sach- und Personalmittel zur Verfligung
stellen.

Erlauterung zu 8§ 2:

Die Begriffsbestimmung in Absatz 1 ist bewusst weit gefasst. Sie bezieht neben Handlungen von oder
Unterlassungen durch Mitarbeitende auch eine Einstandspflicht von Mitarbeitenden bei Gewalt durch Dritte
oder unter Kindern oder Jugendlichen, sog. Peergewalt ein. Hierunter werden (sexuelle) Handlungen ge-
gen den Willen bzw. ohne Zustimmung eines der Kinder oder Jugendlichen verstanden. Die betroffenen
Kinder oder Jugendlichen werden durch Versprechungen, in Aussicht gestellte Anerkennung, durch Ge-
schenke oder Druck gefugig gemacht. Oft leiden sie still. Die Grenzverletzungen zeigen sich verbal, in
sozialen Medien, durch Ausgrenzung oder durch korperliche Eingriffe. Nur eine Kultur der Achtsamkeit,
also ein aufmerksames Wahrnehmen der Aufsichtspflicht, ein Feststellen von Verhaltensdnderungen etc.
kann helfen Problemstellungen, friihzeitig zu erkennen und einzuschreiten. Denn sowohl das passive wie
das aktive Kind oder Jugendliche/r brauchen in solchen Situationen Unterstiitzung und das Handeln der
Verantwortlichen. Diese kénnen (und sollen) Beratung und Unterstiitzung in Anspruch nehmen. Dem die-
nen auch die Muster in Anlage 2, Selbstverpflichtung und Verhaltenskodex, sowie die Bausteine fir ein
Schutzkonzept (Anlage 3), wenn hier grundséatzliche Verhaltensanforderungen thematisiert und gefordert
werden. Der Gewaltbegriff beinhaltet neben Formen korperlicher Gewalt auch seelische oder psychische
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Auspragungen. Unter seelischer Gewalt sind Haltungen, AuRerungen und Handlungen zu fassen, die das
Gegeniber tberfordern und ein Gefuihl von Ablehnung und Wertlosigkeit vermitteln, haufig gehort hier die
zynische oder auch sadistische Herabsetzung oder auch Bedrohung zu Verhaltensmustern. Psychische
Gewalt ist schwer abgrenzbar. Sie zeigt sich in Vernachlassigung, Isolation oder auch Mobbing.

Zu Absatz 3: Eine Erstreckung dieses Kirchengesetzes auf Vereine ist gesondert zu vereinbaren.

83
Grundsatze

(1) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Schutzbefohlenen sowie untereinander zu einer respektvollen, wertschatzenden Kultur verpflichtet.

(2) Die Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen oder fir Kinder und Jugendliche umfasst die Beauf-
sichtigung, Betreuung, Ausbildung, Erziehung oder einen vergleichbaren Kontakt mit Kindern und Jugend-
lichen (8§ 30a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a BZRG). Tatigkeiten im kinder- und jugendnahen Bereich (8§
30a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b BZRG) sind dadurch gekennzeichnet, dass Personen aufgrund ihrer
Tatigkeit regelméaRig mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen und dabei auch selbststandig au-
Rerhalb einer standigen Anleitung und Aufsicht arbeiten (Anlage 1). Erfasst sind Uber die Kinder- und Ju-
gendhilfe hinaus alle Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche im kirchlichen Raum erreicht werden.

(3) Seelsorge- und Vertrauensbeziehungen, die sich aus der Wahrnehmung der Aufgaben von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ergeben, dirfen nicht zur Befriedigung eigener Interessen und Bedurfnisse, fir
sexuelle Kontakte oder andere grenziiberschreitende Verhaltensweisen missbraucht werden (Abstinenz-
gebot). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine professionelle Balance von Nahe und Distanz zu wah-
ren (Abstandsgebot). Ein Verstol3 gegen das Abstinenz- oder Abstandsgebot stellt eine Pflichtverletzung
dar.

(4) Kirchliche Trager sind verpflichtet, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie diejenigen, die kirchliche Angebote wahrnehmen, insbesondere anvertraute Kinder und Jugend-
liche, vor allen Formen sexueller Grenziiberschreitungen und sexuellen Missbrauchs (sexualisierte Gewalt)
auch unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit zu schiitzen. Die Vorschriften des staatlichen Rechts bleiben
unberihrt.

(5) Kirchliche Trager tragen Verantwortung dafir, dass in der Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen
oder fur Kinder und Jugendliche nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden, die tber die erfor-
derliche fachliche und persénliche Eignung verfigen.

Erlauterung zu 8§ 3:

§ 3 benennt in Absatz 1 die Erwartung an Mitarbeitende im Umgang untereinander, aber auch mit Kindern,
Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen, eine wertschatzende respektvolle Kultur zu pflegen.
Die Mitarbeitenden sind daher (auch im Sinne von Compliance) auf einen Verhaltenskodex zu verpflichten.
Weiter werden die Bereiche der Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen bzw. fir Kinder und Jugend-
liche beschrieben und dabei ein Bezug auf die Kinder- und Jugendordnung (KJO) hergestellt. So heil3t es
in der Prdambel zur KJO: ,Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist Arbeit mit, von und fur Kinder und
Jugendliche. Sie geschieht im Spannungsfeld des Evangeliums von Jesus Christus und der Situation von
Kindern und Jugendlichen, von Madchen und Jungen in Kirche und Gesellschaft.

Ihr Ziel ist es, junge Menschen in ihren Lebenswelten und Lebensperspektiven wahr- und ernst zu nehmen,
ihnen das Evangelium von Jesus Christus bekannt und erfahrbar zu machen und sie auf der gemeinsamen
Suche nach einer gelingenden Gestaltung christlicher Lebens- und Handlungsperspektiven zu begleiten.

Kinder und Jugendliche kénnen sich mit den vielfaltigen Formen christlichen Glaubens vertraut machen.
Freirdume fur neue Entdeckungen werden ihnen ertffnet und Erfahrungen von Gemeinschaft erméglicht.
Sie werden zu mundiger Teilnahme am Leben der christlichen Gemeinde ermutigt. Sie nehmen teil an den
Auseinandersetzungen mit den geistigen Stromungen und Wertvorstellungen der Gegenwart und suchen
gemeinsam lebbare und glaubwirdige Antworten im Alltag. So starkt die evangelische Arbeit von und mit
Kindern und Jugendlichen bzw. fir Kinder und Jugendliche auch die Bereitschaft junger Menschen, gesell-
schaftliche und politische Verantwortung zu tibernehmen.
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Auf der Grundlage dieses Selbstverstandnisses werden Kinder und Jugendliche durch vielfaltige Angebote
und Gestaltungsméglichkeiten in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung ohne Ansehen ihrer religi6-
sen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft geférdert. Zentrale Anliegen sind die Gleich-
berechtigung von Jungen und Madchen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen Belangen
ihres Lebens und eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Umwelt in Kirche und Gesellschaft.”

Kirchliche Arbeit ist vielfach Beziehungsarbeit. Diese Beziehungen dirfen nicht missbraucht werden. We-
sentlich dafir ist Professionalitat (auch mit Blick auf Fachlichkeit, Belastungen, Néahe und Distanz, Rollen-
klarheit, die Nutzung von Unterstiitzungssystemen wie Supervision, Notfallplanen etc.). Abstinenz- und
Abstandsgebot machen deutlich, dass eine professionelle Wahrnehmung der jeweiligen Aufgabenstellung
eine Auseinandersetzung mit der erforderlichen Nahe und der notwendigen Distanz unabdingbar machen,
je bezogen auf das Gegenuber. Die Begriffe sind den Berufsordnungen therapeutischer Berufe entlehnt.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt (in Auswahl) die Tatbestande, die bereits an die Schwelle der Straf-
barkeit heranreichen. Das Gewaltpraventionsgesetz nimmt wie das AGG und das ChGIG auch (s. a. Hand-
reichung zum Umgang mit Konflikten, Mobbing, Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt) bereits da-
vor liegende Verhaltensweisen in den Blick und konkretisiert damit die Verhaltensanforderung eines res-
pektvollen Umgangs.
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

Uberblick iiber Gesetzeslage, Stand Juli 2021

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (u.a. 88 174 ff StGB (Auswahl))

Belastigung

Missbrauch

- Schutzbefohlenen

- Kindern

- Jugendlichen

- Sexueller Uber-
griff, Nétigung und
Vergewaltigung

- Pornographie /
Kinderpornogra-
phie

unerwiinschte sexuelle
Anné&herungsversuche,
unerwinschter Korper-
kontakt sowie (wieder-
holte) sexuell abféllige
oder abwertende Be-
merkungen, Gesten o-
der Darstellungen

- geschiitztes Rechtsgut:
Schutz vor Eingriffen in un-
gestorte sexuelle Entwick-

lung

- Vornahme sexueller Hand-
lungen (mit und ohne Kor-

perkontakt) durch Téater oder
Vornehmen lassen sexueller

Handlungen

- Handlung muss auf sexu-
elle Bedurfnisbefriedigung
gerichtet sein und von gewis-

ser Erheblichkeit sein.

Vertrauen der Offentlichkeit in
Integritat best. Abhéngigkeits-
verhéaltnisse

Abhangigkeitsverhéltnisse
entstehen durch Ubertragung
best. Fursorgepflichten und —
rechte oder durch Uber-
nahme faktischer Herrschatt.

- Tater kann sein, wer zum
Opfer in Obhutsverhéaltnis
steht, also besondere Pflich-
ten gegenuber Opfer hat (Er-
ziehung, Ausbildung, Betreu-
ung in der Lebensfiihrung)
und im Fall des § 174 I Nr. 2
dieses missbrauchlich aus-
nutzt.

- Tatobjekt (= Opfer) kann
sein wer unter 18 Jahre oder
Kind des Taters ist.

Personen unter 14 Jahren

Schwerer Fall:
z. B. Beischlaf, Gesund-
heitsgefahrdung

Personen dber 14 und
unter 18 Jahren vor

Ubergriffen durch Perso-
nen Uber 18 bzw. 21 Jah-
ren (Alter ist tatbestands-

relevant)

- Sexuelle Handlun-
gen gegen den er-
kennbaren Willen

- Herbeifiihren einer
Zwangslage des
Opfers durch Ge-
walt, Drohung oder
Ausnutzung einer
schutzlosen Lage
zur Vornahme se-
xueller Handlungen

- Der vom Téter er-
zwungene und
selbstvollzogene
Beischlaf (= Ein-
dringen in den Kor-
per)

= Darstellung sex.
Vorgénge in uber-
steigerter, anreil3eri-
scher Weise i. S. ei-
ner Verabsolutie-
rung des Sexualle-
bens, dessen Loslo-
sung aus dem Ge-
samtbereich des
geistig-seelischen-
leiblichen-mit-
menschlichen Bezie-
hungsgeflechts und
damit die In- bzw.
Antihumanitat der
Darstellung sex.
Vorgange.

Kinder- und Jugend-
schutz

Freiheitsstrafe bis zu
zwei Jahren oder
Geldstrafe und AGG

Freiheitsstrafe bis 5 Jahre oder Geldstrafe

Freiheitsstrafe von 6 Mo-
naten bis zu 10 Jahre
bzw. 3 Monate bis zu 5
Jahren in schweren Fal-
len nicht unter 1 Jahr
Freiheitsstrafe

Freiheitsstrafe bis zu 5

Jahren oder Geldstrafe

Freiheitsstrafe von 6
Monaten bis zu 5
Jahren, von 1 bzw. 2
bis zu 15 Jahren

Freiheitsstrafe bis zu
1 Jahr oder Geld-
strafe

Freiheitsstrafe von 1
Jahr bis 15 Jahre
(Kinderpornogra-
phie)
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Verjahrung

Strafrechtliche Verfolgung/Verjahrung bis zu 5 Jahre ab Voll-
endung d. 30. Lebensjahr (Tat nach 2015 begangen oder
Verjahrung noch nicht eingetreten)

Verjahrung bis zu 10
Jahre oder 20 Jahre ab
Vollendung d. 30. Le-
bensjahr (Tat nach 2015
begangen oder Verjah-
rung noch nicht eingetre-
ten)

Verjahrung bis zu 5
Jahre ab Vollendung d.
30. Lebensjahr (Tat nach
2015 begangen oder
Verjahrung noch nicht
eingetreten)

Verjahrung bis zu 20
Jahre ab Vollendung
d. 30. Lebensjahr
(Tat nach 2015 be-
gangen oder Verjah-
rung noch nicht ein-
getreten)

Verjahrung 3 Jahre

ab 30. Lebensjahr
des kindlichen Op-
fers 10 Jahre (Kin-
derpornographie)

Zivilrechtliche Verjah- | 30 Jahre
rungsfrist (z. B.

Schmerzensgeld

Anzeigepflicht:

Es gibt keine Anzeigepflicht von (geplanten oder ausgefiihrten) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (siehe 8§ 138 ff StGB). Bei den dort aufgefihrten
geplanten Straftaten handelt es sich um bestimmte Verbrechen, die als besonders schwer eingeschétzt werden (Mord, Angriffskrieg, u. 4.). 8 139 Abs. 2 StGB
bestimmt ausdriicklich, dass Geistliche nicht verpflichtet sind, anzuzeigen, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut wurde.

Der Bundestag hat ein Gesetz zur BekAmpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlossen (s. 3.4.1).

Gesetzliche Neuerungen

Sogenanntes Posing und Upskirting
(8 184 k StGB)

Nacktaufnahmen

Sogenanntes Cybergrooming

Sexpuppen mit kindlichem Erschei-
nungsbild (8§ 184 | StGB)

Strafbarkeit des sog. Posings (ausdriickli-
che Aufnahme der ,Wiedergabe von ganz
oder teilweise unbekleideten Kindern in
unnaturlich geschlechtsbetonter Kérperhal-
tung” in den Begriff der kinder- und jugend-
pornographischen Schriften in §8§ 184b,
184c StGB). Es handelt sich um eine ge-
setzliche Klarstellung (d. h. es ist auch bis-
lang schon strafbar), dass Bilder von Kin-
dern/Jugendlichen in unnatirlicher ge-
schlechtsbetonter Kérperhaltung unter den
Begriff der ,pornographischen Schriften”
fallen. Kunftig wird es aber nicht mehr er-
forderlich sein, dass die Korperhaltung ak-
tiv eingenommen wird, d. h. auch Bilder
von schlafenden Kindern in einer solchen
Korperhaltung sind zukiinftig strafbar.
Beim sog. Upskirting verschafft sich der
Tater vorsatzlich tber eine Bildaufnahme
visuellen Zugriff auf den korperlichen In-
timbereich (Ausschnitt, unter Rock).

Strafbarkeit der unbefugten Herstellung,
Weitergabe und Verbreitung von Bildauf-
nahmen, die geeignet sind, dem Ansehen
der abgebildeten Person erheblich zu
schaden, oder von Bildaufnahmen unbe-
kleideter Personen, insbesondere von
Kindern, auch auf3erhalb von Wohnun-
gen oder geschitzten Raumen (8§ 201a
StGB). In Ergénzung der Strafbarkeit von
Herstellung, Weitergabe, Verbreitung
sog. ,Posing* und Upskirting- Bilder
nach §8§ 184b, 184, 184 k StGB wird
kiinftig auch die Herstellung, Weitergabe
und Verbreitung von Nacktaufnahmen
insbesondere von Kindern und Jugendli-
chen unter Strafe gestellt, die unter Ver-
letzung deren Personlichkeitsrechten ent-
standen sind. Erfasst wird damit auch
das Austauschen von Kindern-/Jugend-
nacktbildern in sog. ,, Tauschbérsen*.

gen kommt.

Strafbarkeit des sog. Cybergroomings (Ergdnzung
um die Begehung mittels Informations- und Kommu-
nikationstechnologie, z. B. Telefonie, § 176 StGB).
Bislang nur strafbar, wenn durch ,Schriften”i. S. d.
§ 11 Abs. 3 StGB auf das Opfer eingewirkt wurde,
worunter derzeit grundsétzlich nur Speichermedien
fallen. Kunftig werden alle Formen der modernen
Kommunikation ausdricklich erfasst, also auch sol-
che Faélle, in denen die Informationstuibertragung
ausschlieRlich Gber Datenleitungen (wie etwa Tele-
fonleitungen) erfolgt, insbesondere wenn es hierbei
beim Informationsempfénger zu keinen — auch nur
flichtigen, ,unkérperlichen“— Zwischenspeicherun-

Strafbarkeit des Herstellens, in Verkehr-
bringens, Erwerbes und Besitzes von
Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungs-
bild.

Bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe

Bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe

Von bis zu 5 Jahren

Bis zu 5 Jahren oder Geldstrafe

Verjéahrung 5 Jahre

Verjéhrung 3 Jahre

Verjahrung 5 Jahre

Verjéahrung 5 Jahre
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Kirchliche Trager tragen die Verantwortung dafir, dass in ihren Raumen, auf ihrem Gelande, im Kontext
von Veranstaltungen etc. durch ihre Mitarbeitenden Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutz-
befohlenen kein Leid geschieht. Dem dienen etwa Schutzkonzepte u. &. (s. weiter unten). Bereits bei
der Auswahl des Personals (bzw. bei Werkvertradgen des Dienstleisters, z. B. Werke und Verbande, wie
EJW oder Honorarkréften) ist die Haltung des Respekts gegeniber Schutzbefohlenen durch Themati-
sierung der Standards Verhaltenskodex, Selbstverpflichtungserklarung, Schulungsverpflichtung etc.
einzunehmen (s. a. Handreichung zu Fragen des Kinderschutzes).
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Uberblick iiber den Ablauf eines staatlichen Straf- und kirchlichen Disziplinarverfahrens

Ermittlun ES~  Erhebung der &ffentlichen Anklage Gerichtliches Vollstrecku ngs-
verfahren oder Verfahrenseinstellung Verfahren verfahren

Polizei Staatsanwaltschaft Gericht in Strafsachen

Strafanzeige Strafanzeige Richterliche Vorprifung:
Ermittlungsverfahren Ggf. erneute Vernehmung der Einstellung des Verfahrens
Erforschung des Sachverhalis Zeugen und Beschuldigten Strafbefehl oder Hauptverhandlung
Vernehmung der Zeugen und (Geld-,Bewahrungsstrafe)
Beschuldigten Beweiserhebung Bei Einspruch des Angeklagten
Beweissicherung Gewinnabschépfung/ Erdffnung der Hauptverhandlung
Geschidigteninteresse (Vernehmung des Angeklagten und
Einstellung des Verfahrens der Zeugen, Beweis-aufnahme,
ohne/mit Folgen Nebenklage, Adhisionsverfahren)
Tater-Opfer-Ausgleich Einstellung des Verfahrens oder
Urteil (Freispruch, Verwarnung mit
Strafvorbehalt, Geldstrafe,
Freiheitsstrafe mit/ohne

mp Anklageschrift Bewshrung
- Haupt-
Strafanzeige Anklage P
verhandlung
| Mehrere Monate |I| Mehrere Monate |I Mehrere Monate J,l
% ’ PR r A
Verdachtigte/r W’ Beschuldigte/r \ Angeschuldigte/r Angeklagte/r

. . o Wiederaufleben des kirchlichen
Einleitung kirchliches Aussetzung kirchliches Disziplinarverfahrens

Disziplinarverfahren Disziplinarverfahren mit ggf. eigenstandiger Entscheidung
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Abschnitt 2
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Erlauterung zu Abschnitt 2:

Im Abschnitt 2 werden die Regelungen fiir die verschiedenen Mitarbeitendengruppen beschrieben. Die-
ser Abschnitt ist aus der bisherigen Kinderschutzverordnung Ubernommen. Siehe hierzu (Verweis
Handreichung)

8§84
Im Beschaftigungsverhdltnis stehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die Begriindung eines Beschéftigungsverhaltnisses in der Arbeit fir Kinder und Jugendliche oder
mit Kindern oder Jugendlichen oder im kinder- und jugendnahen Bereich setzt die Vorlage eines erwei-
terten FUhrungszeugnisses nach § 30a BZRG voraus. Die Kosten des erweiterten Flihrungszeugnisses
tragt die Bewerberin oder der Bewerber.

(2) Im bestehenden Beschéftigungsverhaltnis kann der kirchliche Trager von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Arbeit fur Kinder und Jugendliche oder mit Kindern und Jugendlichen und im kinder- und
jugendnahen Bereich ein erweitertes Flhrungszeugnis nach § 30a BZRG verlangen, insbesondere
wenn dieses bei Anstellung noch nicht vorzulegen war. Die regelméaRige Wiederholung ist zulassig.

(3) Das erweiterte Fuihrungszeugnis nach § 30a BZRG darf keine Eintragung wegen einer Straftat im
Sinne von § 72a Absatz 1 SGB VIl (Straftaten, die das Kindeswohl gefahrden oder sich gegen die
sexuelle Selbstbestimmung richten) enthalten. Eine einschlagige Eintragung steht einer Tatigkeit in der
Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen oder fur Kinder und Jugendliche und im kinder- und ju-
gendnahen Bereich entgegen. Das erweiterte Filhrungszeugnis ist in einem verschlossenen Umschlag
zur Personalakte zu nehmen.

(4) Die Beschaftigten in der Arbeit mit und von Kindern und Jugendlichen oder fir Kinder und Jugendli-
che und im kinder- und jugendnahen Bereich sind in geeigneter Form auf ihre Verantwortung fur die
Wahrung des Kindeswohls hinzuweisen. Dies gilt bereits im Vorfeld der Personalentscheidung. Dazu
soll der kirchliche Trager den Nachweis einer Schulung, die der Vermeidung von Kindeswohlgeféhrdun-
gen dient, und die Abgabe einer schriftlichen Erklarung (Selbstverpflichtung nach Anlage 2) verlangen.

(5) Die Abséatze 1 bis 4 gelten entsprechend fur die Beschaftigung im Rahmen eines gesetzlichen Frei-
willigendienstes (z. B. Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst) oder einer Arbeitsgelegenheit
nach dem SGB Il (,Ein-Euro-Job®), einer gerichtlichen Auflage oder eines Ausbildungs- oder Praktikan-
tenverhaltnisses.

85
Pfarrerinnen und Pfarrer

(1) Vor der Aufnahme in die Ausbildung fur den pfarramtlichen Dienst (praktischer Vorbereitungsdienst)
und vor der Berufung in das Pfarrdienstverhéltnis auf Probe ist stets ein erweitertes Fuhrungszeugnis
nach 8 30a BZRG vorzulegen. Die Kosten des erweiterten Filhrungszeugnisses tragt die Bewerberin
oder der Bewerber.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer in der Arbeit fir Kinder und Jugendliche oder mit Kindern und Jugendlichen
und im kinder- und jugendnahen Bereich sind in geeigneter Form auf ihre Verantwortung fur die Wah-
rung des Kindeswohls hinzuweisen. Dazu soll der kirchliche Trager den Nachweis einer Schulung, die
der Vermeidung von Kindeswohlgefahrdungen dient, und die Abgabe einer schriftichen Erklarung
(Selbstverpflichtung nach Anlage 2) verlangen.
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86
Ehrenamtliche

(1) Ehrenamtliche und Nebenamtliche im Sinne des § 72a SGB VIl in der Arbeit fir Kinder und Jugend-
liche oder mit Kindern und Jugendlichen und im kinder- und jugendnahen Bereich sind in geeigneter
Form auf ihre Verantwortung fur die Wahrung des Kindeswohls hinzuweisen. Dazu soll der kirchliche
Trager den Nachweis einer Schulung, die der Vermeidung von Kindeswohlgeféahrdungen dient, und die
Abgabe einer schriftlichen Erklarung (Selbstverpflichtung nach Anlage 2) verlangen. Dariiber hinaus
kann die Vorlage eines erweiterten Fiihrungszeugnisses nach § 30a BZRG verlangt werden, wenn das
Gefahrdungspotential (Anlage 1) dies nahelegt.

(2) Das erweiterte Fiihrungszeugnis nach § 30a BZRG darf keine Eintragung wegen einer Straftat im
Sinne von 8§ 72a Absatz 1 SGB VIII (Straftaten, die das Kindeswohl gefahrden oder sich gegen die
sexuelle Selbstbestimmung richten), enthalten. Eine einschlagige Eintragung steht einer Tatigkeit in der
Arbeit fur und mit Kindern und Jugendlichen und im kinder- und jugendnahen Bereich entgegen. Das
Fihrungszeugnis ist nach Einsichtnahme durch den kirchlichen Trager zu vernichten oder der vorlage-
pflichtigen Person zurtickzugeben; Kopien durfen nicht angefertigt werden. Die Vorlage des erweiterten
Fuhrungszeugnisses und die Feststellung nach Satz 1 sind aktenkundig zu machen.

§7
Bescheinigung und Kosten

Die Notwendigkeit der Vorlage eines erweiterten Fiihrungszeugnisses nach den 8§ 4 bis 6 ist der Mit-
arbeiterin oder dem Mitarbeiter oder der Bewerberin bzw. dem Bewerber schriftlich zu bescheinigen.
Dabei ist zu bestétigen, dass die Voraussetzungen zur Vorlage eines erweiterten Fiihrungszeugnisses
nach § 30a BZRG vorliegen. Soweit keine andere Regelung getroffen ist oder die Gebuhrenbefreiung
nach § 12 JVKostO nicht greift, tragt der Anstellungstrager oder der kirchliche Trager der Arbeit fur
Kinder und Jugendliche oder mit Kindern und Jugendlichen die Kosten des erweiterten Filhrungszeug-
nisses.

§8
Aufbewahrung und Datenschutz

Das erweiterte Fulhrungszeugnis ist im Fall der 88 4 und 5 funf Jahre aufzubewahren. Ist erneut ein
Fuhrungszeugnis vorzulegen, ersetzt dieses das vorherige. Das Fuhrungszeugnis und die nach § 72a
Absatz 5 SGB VIII erhobenen Daten sind vor dem Zugriff Dritter zu schitzen und nach den Vorgaben
des § 72a SGB VIII zu léschen.

Abschnitt 3
MaRnahmen

Erlauterung zu Abschnitt 3:

Abschnitt 3 fasst MaRnahmen der Préavention, Intervention und Aufarbeitung zusammen.

89
PraventionsmafRnahmen

(1) Kirchliche Trager haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Arbeit von und mit Kindern
und Jugendlichen und fur Kinder und Jugendliche und im kinder- und jugendnahen Bereich tatig sind,
aufzufordern, sich mit den Inhalten einer Selbstverpflichtung (Muster in der Anlage 2) auseinanderzu-
setzen. Der Text der Selbstverpflichtung, die sie eingehen, wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
durch die kirchlichen Trager ausgehandigt. Die kirchlichen Trager sind verpflichtet, regelméaRig
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Schulungen zum Inhalt der Selbstverpflichtung anzubieten. Die Teilnahme ist den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu bestétigen und aktenkundig zu machen. Die Selbstverpflichtungserklarung umfasst die
Erklarung, dass weder eine Verurteilung wegen einer Straftat im Sinne von 8 72a SGB VIl vorliegt noch
ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Aul3erdem ist die Verpflichtung enthalten, bei
Einleitung von Ermittlungen unverzuglich den kirchlichen Tréger davon zu informieren und in einem
solchen Fall die Tatigkeit bis zur Klarung der Vorwurfe ruhen zu lassen.

(2) Kirchliche Trager sollen durch klare und transparente Verhaltensregeln fur alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Nah- und Abhangigkeitsbereichen zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachse-
nen Schutzbefohlenen einen Verhaltenskodex aufstellen, der ein fachlich adaquates Nahe-Distanz-Ver-
haltnis, einen respektvollen Umgang und eine offene Kommunikationskultur sicherstellt. Bei der Ent-
wicklung des Verhaltenskodex sollen Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene angemes-
sen beteiligt werden. Der Verhaltenskodex ist in angemessener Weise zu verdffentlichen.

(3) Die Dekanate unterstiitzen die Kirchengemeinden und die anderen kirchlichen Trager im Dekanat in
ihrer Praventionsarbeit. Zu diesem Zweck bestellen die Dekanate je fur sich oder mit mehreren gemein-
sam eine regionale Praventionsbeauftragte oder einen regionalen Praventionsbeauftragten mit entspre-
chender fachlicher Qualifikation, in der Regel die Dekanatsjugendreferentin oder den Dekanatsju-
gendreferenten. Diese haben inshesondere die Aufgabe, kirchliche Trager in Fragen der Erstellung und
Weiterentwicklung von Schutzkonzepten, der Qualifizierung, im Krisenfall und in der Abklarung von Un-
sicherheiten im Zusammenhang mit méglichen Kindeswohlgefahrdungen zu unterstiutzen.

(4) Auf der Grundlage der verbindlichen Bausteine fir ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept (An-
lage 3) soll jeder kirchliche Trager mit Unterstitzung der Praventionsbeauftragten eine Potential- und
Risikoanalyse durchfiihren und ein Schutzkonzept einschlie3lich Kriseninterventionsplan entwickeln.
Die Umsetzung ist der Gesamtkirche nachzuweisen. Die Schutzkonzepte sollen die Bereiche der Kin-
der- und Jugendhilfe, der Kindertagesstatten, des Konfirmandenunterrichts, der kinderkirchenmusikali-
schen und Kindergottesdienstarbeit und die selbstorganisierte Arbeit mit und von Kindern und Jugend-
lichen umfassen. In Hessen bedirfen Vereinbarungen gemaf § 72a Absatz 4 SGB VIII der Genehmi-
gung durch die Gesamtkirche, in Rheinland-Pfalz treten kirchliche Trager der Rahmenvereinbarung
nach § 72a SGB VIl des Landes vom 23. Januar 2014 bei.

(5) Kirchliche Trager haben transparente Beschwerdemdglichkeiten vorzusehen.

(6) Kirchliche Trager kooperieren bei Bedarf mit der Zentralen Anlaufstelle.help.

Erlauterung zu 8§ 9:

Die Praventionsmaflinahmen beschreiben die bereits bisher vorgegebenen Instrumente der Selbstver-
pflichtung/Verhaltenskodex, der Aufgabenstellung der Dekanate und Dekanatsjugendreferent/innen /
Stadtjugendreferent/innen als Praventionsbeauftragte aufgrund ihrer fachlichen Expertise als regionaler
Stelle fir Kinder- und Jugendarbeit und Regionalgeschaftsstelle des Jugendverbandes und der Schutz-
konzepte. Die regionalen Praventionsbeauftragten werden z.B. durch Formulare und Ablaufe in der
Handreichung Kinderschutz unterstitzt. Ergéanzt wurde der Hinweis auf ein transparentes Beschwerde-
verfahren, Partizipation und die Kooperationspflicht mit der Zentralen Anlaufstelle.help (https://www.an-
laufstelle.help/). Als Hilfestellung fiir die Er- bzw. Uberarbeitung eines Schutzkonzeptes werden verbind-
liche Bausteine genannt.
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§10
Meldepflicht, Interventionsmaflnahmen

(1) Jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter, der oder dem zureichende Anhaltspunkte fur Vorfalle se-
xualisierter Gewalt im kirchlichen Bereich zur Kenntnis gelangen, ist verpflichtet, dies unverziiglich der
Kirchenverwaltung zu melden (Meldepflicht). Er oder sie wird hierzu arbeitsvertraglich oder durch ent-
sprechende sonstige Regelung verpflichtet.

(2) Kirchliche Trager sind verpflichtet, dafiir Sorge zu tragen, dass Meldungen Uber Falle sexualisierter
Gewalt bearbeitet und die notwendigen MalRnahmen veranlasst werden, um die Gewalt zu beenden,
die betroffenen Personen zu schiitzen und weitere Vorfalle zu verhindern (Intervention).

(3) Arbeits- und dienstrechtliche Pflichten, insbesondere zum Schutz des Beichtgeheimnisses und der
seelsorgerlichen Schweigepflicht sowie Mitteilungspflichten und erforderliche MaRnahmen im Fall des
Verdachts einer Verletzung von Pflichten aus dem Arbeits- oder Dienstverhdltnis bleiben unberihrt.

(4) Kirchliche Trager und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf gesamtkirchliche Bera-
tung zur Abklarung von Verdachtsféllen.

Erlauterung zu § 10:

Trotz aller Praventionsbemiihungen kann es zu Vorféllen sexualisierter Gewalt kommen. § 10 postuliert
eine Meldepflicht gegenuber der Gesamtkirche. Dieser werden alle Mitarbeitenden einzelvertraglich be-
ziehungsweise durch entsprechende sonstige Regelung (s. Selbstverpflichtungserklarung) unterworfen.
Zureichende Anhaltspunkte sind dann gegeben, wenn die Méglichkeit des Vorliegens sexualisierter Ge-
walt gegeben ist. Zur Abklarung grenzverletzenden Verhaltens oder auch mdoglichen strafbaren Hand-
lungen stehen unter anderem Fachberatungsstellen, die insoweit erfahrene Fachkraft der Jugendamter,
die Kinderschutzbeauftragte des Fachbereichs Kindertagesstéatten sowie die Fachstelle gegen Sexuali-
sierte Gewalt zur Verfugung. Gibt es entsprechende Anhaltspunkte hat die Meldung (auf Wunsch ggf.
anonym) bei der Gesamtkirche, Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt zu erfolgen. Die Unterlassung
der Meldung ist eine Pflichtverletzung. Die Verantwortung fur die Bearbeitung sexualisierter Gewaltfélle
liegt bei den kirchlichen Tragern. Sie werden dabei durch die Gesamtkirche unterstitzt. Die Meldepflicht
kollidiert nicht mit sonstigen arbeits- und dienstrechtlichen Pflichten. Neben ihr bestehen mdglicher-
weise weitere Mitteilungspflichten etwa nach dem Bundeskinderschutzgesetz oder dem SGB VIII oder
auch aus dem Disziplinarrecht oder dem Statusrecht (§ 6 Absatz 2 DG. EKD, § 31 Abs. 2, § 43 PfDG.
EKD). Das Vorliegen eines Verdachtsfalles verpflichtet zur Intervention. Erster Schritt ist hierbei die
Schaffung von Distanz zwischen moéglichen Opfern und der handelnden bzw. unter Verdacht stehenden
Personen. Diese Distanz ist notwendig, um eine weitere Gefahrdung auszuschlief3en und gleichzeitig
dient sie der Sachverhaltsaufklarung, auch zum Schutz der unter Verdacht stehenden Personen. Die
Mitarbeitenden verpflichten sich, im Verdachtsfall ihre Arbeit ob haupt- oder ehrenamtlich ruhen zu las-
sen. Dies kennzeichnet einen professionellen Umgang mit Verdachtsféllen und stellt somit keine Vor-
verurteilung da. Betroffene und deren Familien kdnnen darauf vertrauen, dass dem Schutzgedanken
Vorrang eingeraumt wird und Mitarbeitende erhalten durch den Standard Verhaltenssicherheit. Bestatigt
sich ein Verdacht, sind entsprechende Malinahmen einzuleiten (siehe Handreichung zu Fragen des
Kinderschutzes). Wird ein Verdacht entkraftet, ist dies den Beteiligten offen zu legen und weitere gege-
benenfalls erforderliche Malinahmen zur Rehabilitation sind zu vereinbaren (s.a. Abschnitt Seelsorge-
geheimnis in der Handreichung).

§11
Institutionelle MalRnahmen

(1) Die Gesamtkirche unterstitzt die regionalen Praventionsbeauftragten in ihrer Préaventionsarbeit und
in Schulungen in Praventions- und Interventionsfragen gegen sexualisierte Gewalt.

(2) Die Gesamtkirche entwickelt Standards fur die Préaventionsarbeit sowie fir den Umgang mit Vorfallen
sexualisierter Gewalt. Sie unterstiitzt die kirchlichen Tréager, die notwendigen MalRhahmen zum Schutz
der Betroffenen zu ergreifen. Arbeits- und dienstrechtliche MaRhahmen und Zustéandigkeiten bleiben
davon unberihrt.
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(3) Die Gesamtkirche erarbeitet Informationsmaterial, entwickelt Konzepte fiir die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung zur Pravention. Schulungsinhalte sind insbesondere Fragen von Taterstrategien, Psychody-
namiken Betroffener, begunstigende institutionelle Strukturen, Uberblick tiber einschlagige Straftatbe-
sténde und weitere Regelungen, die eigene emotionale und soziale Kompetenz, konstruktive Kommu-
nikations- und Konfliktfahigkeit und den Umgang mit Nahe und Distanz. Sie koordiniert Schulungen zur
Pravention und unterstitzt bei der Sicherung von Intervention und Aufarbeitung durch die Vernetzung
mit regionalen Kooperationspartnern.

(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Rahmen ihrer Ausbildung sowie in ihrer Tatigkeit in
geeigneter Form mit grenzachtender Kommunikation und der Pravention zum Schutz vor sexualisierter
Gewalt vertraut gemacht werden. Die kirchlichen Trager stellen sicher, dass die Inhalte nach Satz 1 zu
den Grundlagen der Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehoren.

(5) Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in kirchlicher Tragerschaft sollen in geeigneter
Weise fur die Problematik sexualisierter Gewalt sensibilisieren und die Préavention zum Schutz vor se-
xualisierter Gewalt zum Inhalt ihrer Angebote machen. Dazu gehéren insbesondere Informationen tber
interne und externe Beratungsstellen, Verfahrenswege bei Anzeichen sexualisierter Gewalt und Hilfen
fur von sexualisierter Gewalt Betroffener sowie Angebote flr die personliche Auseinandersetzung mit
dem Thema. Sie werden dabei durch die Gesamtkirche unterstutzt.

(6) Die Gesamtkirche bietet Betroffenen von sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Anerkennung ihres Leids und in Verantwortung fur die Verfehlung der Institutionen Hilfe und Un-
terstitzung an.

(7) Erfullt ein Trager nach § 1 seine Aufgaben aus diesem Kirchengesetz nicht, kann die Kirchenleitung
nach Anhorung und Fristsetzung die erforderlichen Malinahmen oder Beschlisse an dessen Stelle er-
greifen oder fassen.

(8) Alle Personen, die Aufgaben nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben,
sind verpflichtet, Uber die ihnen dabei bekanntgewordenen Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. §
10 und Aussagepflichten nach dem allgemeinen Recht bleiben unberihrt.

Erlauterung zu § 11:

Die Vorschrift des § 11 benennt Aufgaben der Gesamtkirche, wie sie bereits heute schon wahrgenom-
men werden. Neu ist die Feststellung des Abs. 6, dass von sexualisierter Gewalt Betroffene Anspruch
auf Hilfe und Unterstutzung durch die Gesamtkirche haben. Dies geschieht bereits heute etwa durch
die Vermittlung von Beratung oder therapeutische Unterstiitzung sowie gegebenenfalls die Ubernahme
von Kosten. Wichtig ist die Aufgabenstellung der Aufarbeitung. Diese hat verschiedene Aspekte: auf
der individuellen Ebene geht es um rechtliche Abklarungen, aber auch Schritte der Verarbeitung etwa
durch Therapie. Im Umfeld des Tatgeschehens gibt es viele weitere Betroffene. Neben der Familie tragt
auch ein Team oder Trager an den Folgen, dem mit Mitteln der Supervision aber auch der Risikoanalyse
zu begegnen ist, um eine Wiederholung zu verhindern.

Die Gesamtkirche stellt von sexualisierter Gewalt Betroffenen Hilfe und Unterstiitzung zur Verfligung:

Dies geschieht zum Beispiel durch Unterstlitzungsmafinahmen im Einzelfall (zum Beispiel Vermittlung,
therapeutischer Begleitung) oder auch eine Anerkennungsleistung durch die Unabhéngige Kommission,
die nach Inkrafttreten in der EKD einheitlicher Regelungen ihre Arbeit aufnehmen wird (Naheres siehe
Homepage). Fir Betroffene wie auch die Institution ist die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt Uberle-
bensnotwendig. Unter Aufarbeitung ist dabei die Aufklarung des Sachverhaltes, Fragestellungen juris-
tischer aber auch therapeutischer Natur, die Risikoanalyse, die Ableitung praventiver MaRnahmen wie
auch die Verantwortungsiibernahme zu verstehen (N&heres siehe Homepage).

Neu aufgenommen wurde die Regelung des Abs. 7. Diese ist notwendig, um bei Untatigkeit eines Tra-
gers dem Kinderschutz Geltung zu verschaffen.
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Umgang mit sexualisierter

Gewalt

1. Privention

*  vorbeugende MaRnahmen
*  Thematisierung in Bewerbungsverfahren
*  Selbstverpflichtung, Verhaltenskodex
*  Fuhrungszeugnis
*  Kinderschutzkonzeption, einschlieRlich Risikoanalyse — Sensibilisierung

*  Wirksames Beschwerdeverfahren (s. Ombudstelle)

*  Sexualpddagogik zur Herstellung von Sprachfihigkeit <->Tabu, Aufbrechen von Schweigegeboten
d Unterscheidung kindliche / Erwachsenensexualitdt

*  Achtsamkeit / Wachsamkeit —, Petze sein” Wissensvermittlung z.B. Taterstrategien

2. Intervention
Hinweis auf Verdachtsfall durch potentiell Betroffene, Umfeld, Tater

Aktuell | | Altfall

= langzurickliegender Sachverhaitohne
_andauernde Gefahrensituation

a) Distanz schaffen b) Sachverhalt aufklsren
c) Vorgehen klaren

gef. Akte sichten
Abfrage fritherer Einsatzbereich

*  Beratung, Therapie, Seelsorge

*  Verfolgung

*  Entschuldigung

*  Anerkennung des Leids

*  materielle Hilfe

*  jurist. therapeutische Aufarbeitung
*  kein Tater werden”

3. Aufarbeitung / Information z.B. Website
individuell, einrichtungsbeozgen: paddagogisch, therapeutisch, supervisorisch, rechtlich

4. Reformbedarf
* QOEG-Reform

*  Ausweitung Therapieplatze
*  Ausweitung Ermittlungskapazitit Polizei / StA
*  Problem: Meldewesen JA / Tatigkeitsausschuss

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 3.5.2.

Umgang mit sexualisierter Gewalt in
der EKHN

Sexualisierte Gewalt umfasst jede Handiung, die an oder vor Kindern, Jugendiichen und bzw. oder erwachsenen Schutzbefohlenen gegen ihren Willen vorgenommen wird oder
der sie aufgrund kdrperiicher, seelischer, geistiger, sprachiicher oder strukturelie Unteriegenheit nicht zustimmen kdnnen. Der Tater oder die Taterin nutzt dabei eine Macht-
oder Autoritatsposition aus, um eigene Bedurfnisse auf Kosten des Gegenibers zu befriedigen. Sexualisierte Gewalt umfasst sexuelle Ubergriffe, wieverbale Beldstigung oder
Berthrungen bis zu unter Strafe gestelite Verhaitensweisen™

\ Prévention Intervention \ Aufarbeitung
o s S "
( Sensibilisierung durch \ ZUTUCkW?'Sl;E von [indiv’i:(:‘u:eH; \
Selbstverpflichtung, unerwunscnten - rechtlic
Verhaltenskodex, Verhaltensweisen (s. AGG, - therapeutisch
Verhaltensregeln und o ChGIG) » - Anerkennungvon Leid
Schulungen, - Zeitzeugengesprach
Thematisierungvon -
\ Haltungsfragen j Verantwortungsibernahme N J
i —
[ Distanz schaffen institutionell: b
Risikobeurteilung - Weiterentwicklungvon
v MaRnahmen
ggf. strafrechtliche Schritte - Leidanerkennenund
Beschwerdeverfahren Gedenken Raum geben
3 Sachverhaltsaufklarun ¥ =
Schutzkonzepte . o J
[ N therapeutische Hilfestellung
»hinschauen und handeln”
-
Supervision/Begleitung
(pllenifetelgten www.handeln-hilft.de
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§12
Ubergangsregelung

Bestehende Schutzkonzepte bleiben in Kraft. Sie sind zu Uberprifen und gegebenenfalls an dieses
Kirchengesetz anzupassen. Dies gilt entsprechend fur bereits erfolgte Beauftragungen.

Erlauterung zu § 12:

Bisherige Schutzkonzepte bleiben in Kraft. Sie sind gegebenenfalls zu erganzen. Beauftragungen blei-
ben bestehen. So ist sichergestellt, dass kein ,, Vakuum® eintritt.

§13
Anderung der Anlagen

Die Anlagen zu diesem Kirchengesetz kénnen von der Kirchenleitung durch Rechtsverordnung geén-
dert werden.

8§14
Inkrafttreten, AulRerkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Dezember 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsverordnung
zum Kinderschutz und zur Einholung von Fiihrungszeugnissen in der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau vom 25. Juni 2013 (ABI. 2013 S. 350) aul3er Kraft.
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3.6. Mustervereinbarungen

3.6.1. Vereinbarungen zur Umsetzung der § 8 a
Abs. 2 KIHG/SGB VIII - Schutzauftrag der
Kinder- und Jugendhilfe und § 72 a
KJHG/SGB VIII — Personliche Eignung

3.6.2. Vereinbarung nach § 72 a SGB VIlII

3.6.3. Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIII —
RLP

3.6.4. Vereinbarung zum Einsatz von Mitarbeiten-
den aus Werken und Verbanden in der Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen in einer
Kirchengemeinde
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3.6 Vereinbarungen mit den Tragern der 6ffentlichen Jugendhilfe

Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche davor
zu bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung durch den Missbrauch elterlicher Rechte
oder eine Vernachlassigung Schaden erleiden. Kinder und Jugendliche sind vor Ge-
fahren fir ihr Wohl zu schiitzen (8 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII).8 8a SGB VIII konkretisiert
diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der Jugendamter, verdeut-
licht die Beteiligung der freien Trager an dieser Aufgabe und beschreibt Verantwort-
lichkeiten der beteiligten Fachkréfte der Jugendhilfe.

Als letztverantwortlicher Gewahrleistungstrager hat das Jugendamt durch Vereinba-
rungen mit Tragern von Einrichtungen und Diensten sicherzustellen, dass deren Fach-
krafte den Schutzauftrag gemaR § 8a Abs. 4 SGB VIII wahrnehmen und damit die
Gefahrdung des Kindeswohles in Einrichtungen ebenfalls ausgeschlossen wird.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den 6ffentlichen und den freien Tra-
gern zahlt zu den wesentlichen Strukturmerkmalen der Kinder- und Jugendhilfe. Wich-
tige Arbeitsbereiche werden in weit Uberwiegendem Mal3e und fachlich qualifiziert von
freien Tragern erbracht. Leistungen durch Einrichtungen und Dienste von Tragern, mit
denen die Sicherstellung des Schutzauftrags nicht nach den nachfolgend genannten
Standards vereinbart werden kann, werden jedoch von den Jugendamtern kiinftig nicht
mehr in Anspruch genommen werden durfen.

In der konkreten Umsetzung dieses nunmehr gesetzlich detailliert bestimmten Schutz-
auftrags sind die Jugendamter gehalten u.a. durch den Abschluss von Vereinbarungen
mit den Tragern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII
erbringen, sicherzustellen, dass dort der in § 8a Abs. 4 SGB VIII genannte Standard
des Schutzauftrags zur Geltung kommt.

Die Vereinbarung bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. Fir Kindertages-
statten erfolgt die kirchenaufsichtliche Genehmigung im Fachbereich Kindertagesstat-
ten, fur die kirchengemeindliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Fachstelle
gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN (Kontaktdaten siehe Kapitel 6.1).

Fur Hessen als Beispiel zwei Mustervereinbarungen:

o Muster 1 (s. Kapitel 3.6.1.) — beinhaltet 8 8a Abs. 2 KIHG/SGB VIII — Schutz-
auftrag der Kinder- und Jugendhilfe und § 72 a KIHG/SGB VIII - Personliche
Eignung — fur Kindertagesstatten

o Muster 2 (s. Kapitel 3.6.2.) — beinhaltet 72 a KJHG/SGB VIl - Personliche
Eignung — u.a. Jugendarbeit (z.B. Kindergottesdienst, Jungschar ...)

Fur Rheinland-Pfalz wird auf die Rahmenvereinbarung zu den Vereinbarungen gem.
§ 72a SGB VIl zwischen den Tragern der o6ffentlichen Kinder- und Jugendhilfe und
den Tragern der freien Kinder- und Jugendhilfe vom 23. Januar 2014 verwiesen.
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3.6.1. - Muster 1

Vereinbarung
gem. 8§ 8a Sozialgesetzbuch VIII (SGB VI
zur Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefahrdung

Zur Umsetzung der Vorgaben des 8§ 8a Abs. 1,4 und 6 und des 8§ 72a Absatz 1 + 2
Sozialgesetzbuch VIl — Kinder- und Jugendhilfe treffen

-nachfolgend Trager der Kindertageseinrichtung genannt —

und

-nachfolgend Trager der offentlichen Jugendhilfe genannt —
folgende Vereinbarung:

§1
Allgemeiner Schutzauftrag

(1) Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche vor Gefahren
fur ihr Wohl zu schitzen.

(2) Der Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe hat die Verantwortung fur die Sicherstellung
der Leistungen und Aufgaben nach Mal3gabe des Achten Buches Sozialgesetzbuch -
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). Dazu gehéren die Wahrnehmung des staatlichen
Wachteramtes und die Realisierung des Schutzauftrages fur Kinder und Jugendliche
bei der Gefahrdung ihres Wohls.

(3) Der Trager der Kindertageseinrichtung erbringt Leistungen gegeniber Eltern und
Kindern auf Grundlage des SGB VIl und des Hessischen Kinder- und Jugendhilfege-
setzbuches (HKJGB). Er stellt in diesem Rahmen sicher, dass Kinder nach § 1 Abs. 3
Nr. 3 SGB VIl vor Gefahren fur ihr Wohl geschiitzt werden. Der Trager der Kinderta-
geseinrichtung stellt mit dieser Vereinbarung und Uber innerbetriebliche Mal3Bhahmen
sicher, dass er die Verpflichtungen aus den gesetzlichen Bestimmungen des § 8a Abs.
1, 4 und 6 sowie des § 72a Abs. 1 + 2 SGB VIl einhélt.

(4) Der Trager der Kindertageseinrichtung stellt sicher, dass er keine Personen be-
schaftigt, die wegen einer der in § 72 a, Absatz 1 SGB VIII aufgefuhrten Straftaten
rechtskraftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck fragt der Trager der Kinderta-
geseinrichtung bei Neueinstellung und in regelméaRigen Abstédnden, jedoch spatestens
alle 5 Jahre, die Erweiterten Fiihrungszeugnisse seiner in der Kindertageseinrichtung
tatigen Beschéftigten nach und lasst sich diese vorzeigen. Wird dem Trager der Kin-
dertageseinrichtung bekannt, dass gegen bei ihm beschaftigte Personen wegen einer
der in 8§ 72a Absatz 1 SGB VIl aufgezéhlten Straftaten strafrechtlich ermittelt wird, hat
er die Personen bis zum Abschluss der Ermittlungen von der Tatigkeit vorlaufig aus-
zuschliel3en.
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§2
Verfahren bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte fir eine Gefahrdung
und Risikoeinschéatzung

(1) Nimmt eine Fachkraft des Tragers der Kindertageseinrichtung Anhaltspunkte wahr,
die auf eine Kindeswohlgefahrdung hindeuten, teilt sie diese der zustandigen Leitung
mit.

(2) Ergeben sich im Rahmen einer dann verbindlich durchzufiihrenden kollegialen Be-
ratung gewichtige Anhaltspunkte fur das Vorliegen einer Kindeswohlgefahrdung, er-
folgt die Abschatzung des Gefahrdungsrisikos in einem néchsten Schritt unter Einbe-
ziehung einer insoweit erfahrenen Fachkratft.

(3) Unbeschadet sonstiger Regelungen muss die zur Abschéatzung des Gefahrdungs-
risikos zu beteiligende Fachkraft Gber folgende Qualifikationen verfligen:

einschlagige Berufsausbildung,

Qualifizierung durch nachgewiesene Fortbildung,

Praxiserfahrung im Umgang mit Kindeswohlgefahrdung und Problemfamilien,
Kompetenz zur kollegialen Beratung,

personliche Eignung.

O O O O O

(4) Der Trager der offentlichen Jugendhilfe stellt dem Trager der Kindertageseinrich-
tung Namen und Kontaktdaten von insoweit erfahrenen Fachkraften zur Verfigung
und stellt deren Erreichbarkeit wahrend der Offnungszeiten der Kindertageseinrich-
tung sicher (Anlage 1). Die Inanspruchnahme dieser Personen ist fir den Trager der
Kindertageseinrichtung kostenfrei. Bei der Einschaltung der erfahrenen Fachkraft werden die einschla-
gigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet. Sofern der Trager der Kindertageseinrich-
tung auf andere insoweit erfahrene Fachkrafte zurtickgreift, so hat er die dadurch ggf.
entstehenden Mehrkosten selbst zu tragen.

(5) Die Personensorgeberechtigten und das Kind sind bei der Abschatzung des Ge-
fahrdungsrisikos friihestmaoglich einzubeziehen, soweit hierdurch nicht der wirksame
Schutz des Kindes in Frage gestellt wird.

§3
Hinwirken auf die Inanspruchnahme von Hilfen

(1) Halten die Fachkrafte zur Abwendung des Gefahrdungsrisikos Hilfen fir erforder-
lich, welche die Kindertageseinrichtung selbst anbietet, ist bei den Personensorge- o-
der Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme solcher Hilfen hinzuwirken.

(2) Sind zur Sicherung des Kindeswohls andere oder weitere Maflinahmen und Hilfen
erforderlich, so werden den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten Wege und
Moglichkeiten zu deren Inanspruchnahme aufgezeigt.

(3) Der Trager der Kindertageseinrichtung pruft im Rahmen seiner Moglichkeiten, ob

die empfohlenen Malinahmen und Hilfen in Anspruch genommen werden und dadurch
der Kindeswohlgefahrdung wirksam begegnet wird.
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§4
Information des Tragers der 6ffentlichen Jugendhilfe

(1) Erscheinen dem Trager der Kindertageseinrichtung die von den Personensorge-
oder Erziehungsberechtigten angenommenen Hilfen als nicht ausreichend, wird von
den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten keine Hilfe angenommen oder kann
sich der Trager der Kindertageseinrichtung nicht Gewissheit dariiber verschaffen, ob
durch die mit den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten vereinbarten Hilfen
der Kindeswohlgefahrdung wirksam begegnet werden konnte, so informiert er die Per-
sonensorge- oder Erziehungsberechtigten dariiber, dass eine Information des Tréagers
der offentlichen Jugendhilfe erfolgt.

(2) Ist wegen der in Abs. 1 genannten Grlinde eine Information des Tragers der offent-
lichen Jugendhilfe erforderlich, so erfolgt diese Information durch eine Leitungskraft
der Kindertageseinrichtung. Die Information an den Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe
erfolgt schriftlich und enthalt insbesondere

o Name, Geburtsdatum und gewohnlichen Aufenthaltsort des Kindes,

o Namen und Anschrift der Personensorge- oder Erziehungsberechtigten, soweit
diese vom gewohnlichen Aufenthaltsort des Kindes abweicht,

o Aussagen zu den gewichtigen Anhaltspunkten fir die Kindeswohlgefahrdung,

o das Ergebnis der mit einer erfahrenen Fachkraft vorgenommenen Risikoein-
schatzung,

o Angaben zu den gegenlber den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten
benannten Hilfen sowie dazu, ob die erforderlichen Hilfen nicht bzw. nicht aus-
reichend angenommen wurden oder der Kindeswohlgefahrdung damit nicht
wirksam begegnet werden konnte.

(3) Der Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe bestatigt dem Trager der Kindertagesein-
richtung unverziglich schriftlich den Eingang der vorgenannten Mitteilung.

§5
Verfahren bei dringender Gefahr fir das Wohl des Kindes

(1) Ist die Gefahrdung so akut, dass bei Durchfuhrung der vereinbarten Ablaufe mit
grof3er Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kindes nicht gesichert werden kann, so liegt
ein Fall der dringenden Gefahrdung des Kindeswohls vor. Von einer dringenden Ge-
fahrdung des Kindeswohls kann auf3erdem gegebenenfalls in den Fallen ausgegan-
gen werden, in denen die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nicht bereit
oder in der Lage sind, bei der Abwendung der Gefahrdung mitzuwirken.

(2) In diesen Fallen ist der Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe unverziglich telefonisch,
per FAX, per E-Mail oder persoénlich zu informieren und weitere Verfahrensschritte sind
mit diesem abzustimmen.

86
Datenschutz

(1) Die Weitergabe von Informationen an den Trager der 6ffentlichen Jugendhilfe ist

unbeschadet der einschlagigen datenschutzrechtlichen Regelungen regelmalig zu-
lassig, wenn gewichtige Anhaltspunkte fir die Gefahrdung des Kindeswohls
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festgestellt wurden, die gem. 8§ 2 dieser Vereinbarung in der Kindertageseinrichtung
durchgefiihrten Handlungsschritte zur Abwendung dieser Gefahrdung jedoch nicht
ausreichen oder eine dringende Gefahr fir das Kindeswohl vorliegt.

(2) Der Trager der Kindertageseinrichtung verpflichtet sich, die einschlagigen Daten-
schutzbestimmungen in entsprechender Weise wie der Trager der o6ffentlichen Ju-
gendhilfe zu beachten und im Rahmen betriebsinterner Standards sicherzustellen,
dass der Schutz der personenbezogenen Daten bei deren Erhebung und Verwendung
gewabhrleistet ist.

87
Dokumentation

(1) Der Trager der Kindertageseinrichtung stellt sicher, dass die Fachkrafte die Wahr-
nehmung der Aufgaben und Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung umgehend
schriftlich und nachvollziehbar dokumentieren.

(2) Unbeschadet weiter gehender interner Regelungen verpflichtet sich der Trager der
Kindertageseinrichtung die Dokumentation aller Handlungsschritte gem. 88 2 bis 5 si-
cherzustellen. Die Dokumentation beinhaltet jeweils mindestens:

beteiligte Fachkrafte,

zu beurteilende Situation,

Ergebnis der Beurteilung,

Art und Weise der Ermessensausibung,

weitere Entscheidungen,

Definition der Verantwortlichkeit flr den nachsten Schritt,
Zeitvorgaben fiir Uberprufungen.

O O O O O O O

§8
Qualitatssicherung

(1) Der Trager der Kindertageseinrichtung stellt die sachgerechte Unterrichtung der
Leitung sowie der weiteren Fachkrafte der Einrichtung tber die sich aus 8 8a SGB VIl
ergebenden Verpflichtungen bei der Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindes-
wohlgefahrdung sicher.

(2) Der Trager der Kindertageseinrichtung gewahrleistet durch geeignete Malinahmen
die Einhaltung der Verfahrensschritte gem. der 88 2 bis 7. Ein ggf. vorhandenes
Schutzkonzept wird dem Trager der offentlichen Jugendhilfe zur Kenntnis gegeben.
Entsprechendes gilt fir Anderungen des Schutzkonzeptes.

§9
Kooperation und Evaluation

(1) Der Trager der offentlichen Jugendhilfe informiert die Leitung der Kindertagesein-
richtung unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Vorgaben tber den weiteren Ver-
lauf der gem. 88 4 und 5 gemeldeten Falle.

(2) Diese werden im weiteren Verfahren gemeinsam ausgewertet, um eine Verbesse-
rung der Risikoeinschatzung und Verfahrensablaufe zu erreichen.

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 3.6.1.

8§10
Inkrafttreten und Gultigkeit

(1) Diese Vereinbarung tritt am Tag ihrer Unterzeichnung in Kraft und wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen. Sie ist mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende des
Kalenderjahres kiindbar. Die Kindigung bedarf der Schriftform.

(2) Die Vertragspartner verpflichten sich zur Uberpriifung und ggf. Fortschreibung der
Vereinbarung unter Berticksichtigung der im Rahmen der Evaluation gewonnenen Er-
kenntnisse. Gleiches gilt fur den Fall gesetzlicher Anderungen in den dieser Vereinba-
rung zu Grunde liegenden 88 8a und 72a SGB VIII.

(3) Anderungen und Erganzungen der Vereinbarung bedurfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden,
so wird die Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen hiervon nicht berthrt. Die Vertrags-
partner werden unwirksame oder nichtige Bestimmungen umdeuten oder durch recht-
lich zulassige Bestimmungen ergéanzen, die dem Zweck des Vertrages bei verstandi-
ger Wurdigung der diesem zu Grunde liegenden gesetzlichen Regelungen der 88 8a
und 72a SGB VIII sowie den Interessen beider Vertragspartner am nachsten kommen.
Fur die SchlielBung von Regelungslicken gilt Gleiches entsprechend.

(5) Bei kirchlichen Tragern bedarf die Vereinbarung der kirchenaufsichtlichen Geneh-

migung.

Fur den Trager der Einrichtung Fur den Trager der
offentlichen Jugendhilfe:

Ort und Datum Ort und Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift Rechtsverbindliche Unterschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift

(Dienstsiegel)

Vorstehender Vertrag wird
hiermit kirchenaufsichtlich genehmigt.

Darmstadt, den
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3.6.2. - Muster 2

Vereinbarung nach § 72a SGB VIII

Zwischen

Name und Anschrift des Tragers der 6ffentlichen Jugendhilfe

vertreten durch
(Vorname, Name der/s Unterzeichnenden — oder Kreisausschuss, ...)

- im Folgenden Trager der offentlichen Jugendhilfe genannt -

und

Name und Anschrift des Tragers der freien Jugendhilfe (z.B.
Kirchengemeinde, ...)

vertreten durch:
(Vorname, Name der/s Unterzeichnenden)

- im Folgenden Trager der freien Jugendhilfe genannt -

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

1. Praambel

Die Vereinbarung dient dem bestmdglichen Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Kindeswohlgefahrdungen durch den Tatigkeitsauschluss einschlagig vorbestrafter
Personen.

2. Hauptamtlich Beschaftigte

Der Trager der freien Jugendhilfe verpflichtet sich, fur die Wahrnehmung der Aufgaben
der Kinder- und Jugendhilfe keine Person zu beschéftigen, die wegen einer Straftat
nach 8§ 72a Abs. 1 SGB VIII rechtskraftig verurteilt worden ist. Dazu lasst er sich ein
erweitertes Fuhrungszeugnis nach 8 30 Abs. 5 und 8 30a Abs. 1 des
Bundeszentralregistergesetzes vorlegen und nimmt darin Einsicht.

3. Neben- und ehrenamtlich tatige Personen

Neben- und ehrenamtlich tatige Personen unterliegen der Pflicht, ein erweitertes
Fuhrungszeugnis zur Einsichtnahme vorzulegen, wenn

Aufgaben im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe wahrgenommen werden (unter
Verantwortung von Tragern der freien und 6ffentlichen Jugendhilfe),
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o hierfur eine Finanzierung der Aufgabe durch die 6ffentliche Jugendhilfe erfolgt,

o dabei Kinder und Jugendliche beaufsichtigt, betreut, erzogen oder ausgebildet
werden (,padagogischer oder betreuender Kontext®),

o nach Art, Intensitit und Dauer des Kontaktes ein erhohtes
Gefahrdungspotential besteht.

Die Prufung und Bewertung der Tatigkeiten erfolgt eigenverantwortlich durch den
Trager der freien Jugendhilfe unter Beachtung des Kirchengesetz zur Pravention,
Intervention und Aufarbeitung in Fallen sexualisierter Gewalt
(Gewaltpraventionsgesetz — GPravG) Vom 27. November 2020 in der jeweils giltigen
Fassung (Anlage) einschliel3lich des der Vereinbarung beigefiigten Rasters.

Nach Prufung und Abwagung betrifft dies im Rahmen dieser Vereinbarung folgende,
Ublicherweise vorkommenden Angebote/Aufgaben/Tatigkeiten des Tragers der freien
Jugendhilfe:

Fur folgende Aufgaben/Tatigkeiten des Tragers der freien Jugendhilfe ist dagegen
keine Vorlage eines Fuhrungszeugnisses erforderlich:

Sofern bei sich spontan oder kurzfristig ergebenden Aufgaben/Tétigkeiten, fur die
ansonsten die Vorlage eines erweiterten Fihrungszeugnisses erforderlich ware, es
dem betreffenden Ehren- oder Nebenamtlichen nicht rechtzeitig maoglich ist, ein
erweitertes FUhrungszeugnis vorzulegen, ist von der Person im Vorfeld der Mal3hahme
eine Selbstverpflichtungserklarung einzuholen (Anlage s. Kapitel 3.3.8.). Die
Selbstverpflichtungserklarung ist aufzubewahren.

4. Zeitpunkt der Einsichtnahme

Die Einsichtnahme in das erweiterte Fihrungszeugnis hat vor der Aufnahme der
Tatigkeit zu erfolgen. Bei den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Vereinbarung
bereits haupt-, neben- und ehrenamtlich tatigen Personen ist ein solches
Fuhrungszeugnis nachzureichen. Das Ausstellungsdatum des erweiterten
Fuhrungszeugnisses darf zum Zeitpunkt der Vorlage nicht alter als drei Monate sein.

5. Erneute Einsichtnahme in ein erweitertes Fihrungszeugnis

Der Trager der freien Jugendhilfe lasst sich von den haupt-, neben- und ehrenamtlich
tatigen Personen im Abstand von langstens funf Jahren ein aktuelles Fiihrungszeugnis
vorlegen.
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6. Sensibilisierung, Pravention und Intervention

Der Trager der freien Jugendhilfe sorgt flr eine Sensibilisierung der neben- und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Themenfeld Kinder- und Jugendschutz durch
Information und Qualifizierung. Er schafft nach bestem Wissen und Gewissen
strukturelle Rahmenbedingungen, die Ubergriffe auf betreute Kinder, Jugendliche und
schutzbefohlene Erwachsene durch Praventionsarbeit und Sensibilisierung
verhindern. Durch geeignete MalRnahmen stellt der Trager der freien Jugendhilfe nach
bestem Wissen und Gewissen sicher, dass Ubergriffe auf betreute Kinder, Jugendliche
und schutzbefohlene Erwachsene schnellstmoglich aufgedeckt und im Rahmen seiner
Verantwortlichkeit abgestellt werden.

7. Datenschutz
Der Trager der freien Jugendhilfe bertcksichtigt die datenschutzrechtlichen
Regelungen nach § 72a Abs. 5 SGB VIII.

8. Kostentragung

Soweit keine andere Regelung getroffen ist oder die Gebuhrenbefreiung nach § 12
JVKostO nicht greift, tragt der Trager der kirchlichen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen die Kosten des erweiterten Flihrungszeugnisses.

9. Schlussbestimmungen

Die Vereinbarung tritt am .................. in Kraft. Sie ist auf unbefristete Zeit
geschlossen und kann von jedem Vereinbarungspartner mit einer Frist von 3 Monaten
zum Monatsende gekindigt werden. Sie kann jederzeit im gegenseitigen
Einvernehmen auch eher tberprift und angepasst werden.

Ort und Datum Ort und Datum
Unterschnf t ................................... Unterschnf t .........................................
(Trager der offentlichen Jugendhilfe) (Trager der freien Jugendhilfe)

(2.Rechtsverbindliche Unterschrift)

(Dienstsiegel)

Vorstehender Vertrag wird
hiermit kirchenaufsichtlich genehmigt.

Darmstadt, den
(Unterschrift / Siegel)
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3.6.3.

Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIl Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014 i

Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIl

zum Tatigkeitsausschluss einschldgig vorbestrafter
Personen aus der Kinder — und Jugendhilfe in
Rheinland-Pfalz

vom 23. Januar 2014

Vereinbarungspartner:

Das Land Rheinland-Pfalz
vertreten durch das Landesamt fiir Soziales, Jugend und Versorgung

Der Stadtetag Rheinland-Pfalz

Der Landkreistag Rheinland-Pfalz

Der Gemeinde- und Stédtebund Rheinland-Pfalz

Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz

Die LIGA der Spitzenverbande der Freien Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-Pfalz
Die Evangelischen Landeskirchen im Land Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfalzischen (Erz-)Didzesen
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung
Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIl Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014 2
Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIII
Vorbemerkung

Die Einsichtnahme in Fiihrungszeugnisse ist eine formale Manahme, um einschlagig
strafrechtlich vorbelastete Personen von der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
fernzuhalten. Insoweit ist sie kein Ersatz fiir ein umfassendes Konzept zum Schutz
von Minderjahrigen vor Ubergriffen und zu einer entsprechenden Prévention.

Das Fiihrungszeugnis ist aber eine wichtige Quelle zur Information tiber eine mdgliche
strafrechtliche Belastung im Sinne des § 72a SGB VIII. Deshalb kann man derzeit
nicht auf dessen Nutzung verzichten, wenn man dafiir sorgen will, dass Personen mit
entsprechender Vorbelastung identifiziert werden kénnen.

Die nachfolgende Rahmenvereinbarung soll die Verpflichtung zu Vereinbarungen
nach § 72a SGB VIII umsetzen, in Form unmittelbarer Unterzeichnung der Vereinba-
rung oder eines Beitritts zu ihr. (Sie hindert die unterzeichnenden Trager insoweit nicht
daran, filr ihre eigene Organisation ggf. weitergehende Regelungen zu treffen.)

Durch die Vereinbarung wird konkretisiert, fiir welche Tatigkeiten Ehren- und Neben-
amtlicher das erweiterte Fithrungszeugnis eingesehen werden muss. Dies erfolgt in
doppelter Weise:

Zum einen wird ein Priifschema vereinbart, nach dem sich bei Uberschreitung eines
definierten Schwellenwertes die Einsichtnahme in ein erweitertes Fithrungszeugnis
bemisst. Zum anderen werden auf der Basis des Priifschemas Kerntatigkeiten be-
nannt, fiir die die Einsichtnahme verpflichtend ist.

Die Tatigkeiten in betriebserlaubnispflichtigen Einrichtungen nach

§§ 45 ff SGB VIl sowie die erlaubnispflichtigen Pflegeverhaltnisse nach

§§ 43 und 44 SGB VIl sind aus dem Geltungsbereich dieser Rahmenvereinba-
rung herausgenommen, da fiir diese spezifische gesetzliche Regelungen gelten
sowie dariiber hinaus die entsprechenden Anforderungen der Betriebserlaub-
nisbehorde bzw. des sachlich zustandigen értlichen Tragers vorgehen.
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Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIl Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014 3

A

Die Vereinbarungspartner kommen nach MaRgabe des § 72a SGB VIl iiberein,
fiir die Tatigkeit von Personen in der Kinder- und Jugendhilfe' in ihrem Zustén-
digkeitsbereich folgende Grundsétze verbindlich zu machen:

1. Fr die Wahrnehmung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe werden nur
Personen beschéftigt oder vermittelt, von deren strafrechtlicher Unbescholtenheit
im Sinne des § 72a SGB VIII sich der jeweilige Tréger durch Einsichthahme in das
erweiterte Fiihrungszeugnis tberzeugt hat.

2. Auch von neben- oder ehrenamtlichen Kréften wird fiir die Beaufsichtigung,
Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjahriger (oder vergleichbare Kontak-
te zu diesen) das erweiterte Fithrungszeugnis eingesehen, wenn Art, Dauer und
Intensitat des mit der Téatigkeit verbundenen Kontaktes zu Minderjahrigen dies er-
fordern. Ob die Einsichtnahme erforderlich ist, bestimmt sich nach Nr. 3, 4 und 5
der Vereinbarung. Enthéalt das erweiterte Filhrungszeugnis eine einschlagige Ein-
tragung, darf die betreffende Person nicht tatig werden.

! Die Tétigkeiten in betriebserlaubnispfiichtigen Einrichtungen nach §§ 45 ff SGB VIl sowie die erlaubnispflichtigen Pflegeverhalt-
nisse nach §§ 43 und 44 SGB VI sind aus dem Geltungsbereich dieser Rahmenvereinbarung herausgenommen, da fur diese
eigene gesetzliche Regelungen und die entsprechenden Anforderungen der Betriebserlaubnisbehdrde bzw. des sachlich zu-
stindigen drilichen Tragers vorgehen.
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIl Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014 4

3. Zu der gesetzlich vorgeschriebenen Entscheidung dariiber, ob fiir eine Tatigkeit

Ehren- oder Nebenamtlicher zuvor ein erweitertes Flthrungszeugnis eingesehen
werden muss, wird das nachfolgende Priifschema vereinbart. Die einzuschétzende
Tatigkeit wird unter zehn Gesichtspunkten betrachtet und dann nach einem Punk-
teschema bewertet. Ab einem Punktwert von zehn ist die Einsichtnahme in ein

Fiihrungszeugnis erforderlich.

Das Priifschema darf immer nur als Ganzes angewandt werden. Die Heraus-
16sung einzelner Dimensionen zur Bewertung ist nicht zuldssig.

Ab einer Gesamtzahl von 10 Punkten muss
Prifschema nach § 72a SGB VIlI fur die Tatigkeit das erweiterte Fiihrungs-
zeugnis eingesehen werden
Punktwert 2
Die Titigkeit 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte
ermdglicht den Aufbau eines Vertrau- Nein Vielleicht Gut méglich
ensverhéaltnisses
beinhaltet eine Hierarchie, ein Machtver- | Nein Nicht auszu- Ja
héltnis schlieBen
ber(ihrt die personliche Sphare des Kin- | Nie Nicht auszu- Immer
des/Jugendlichen schlieRen
(sensible Themen / Kérperkontakte 0.4.)
wird gemeinsam mit anderen wahrge- Ja Nicht immer Nein
nommen
findet in der Offentlichkeit statt Ja Nicht immer Nein
findet mit Gruppen statt Ja Hin und wieder | Nein
auch mit Ein-
zelnen
hat folgende Zielgruppe tiber 15 J. 12-15 J. unter 12 J.
findet mit regelmaRig wechselnden Kin- | Ja Teils, teils Nein
dern/Jugendlichen statt
hat folgende Haufigkeit Ein bis Mehrfach RegelmaRig
zweimal (z.B. auch mehr
als drei Tage
hintereinander)
hat folgenden zeitlichen Umfang Stunden- Mehrere Stun- | Uber Tag
weise den tagstber und Nacht

2 Der Punktwert 0 Punkte bedeutet nicht, dass keine Gefahrdung angenommen wird, sondern dass sie relativ gesehen zu den
rechts davon stehenden Werten geringer eingeschatzt wird.
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4. Auf der Basis des Priifschemas ergibt sich die Pflicht zur Einsichtnahme nach
Nr. 2 in der Regel fiir die nachfolgenden Kerntatigkeiten, soweit sie mit Minderjah-
rigen ausgetibt werden:

m Tétigkeiten, die eine gemeinsame Ubernachtung mit Kindern und Jugendli-
chen vorsehen (Art und Dauer),

m Tatigkeiten, die Pflegeaufgaben und somit enge Korperkontakte einschlie-
Ren (Intensitét),

m Tatigkeiten, die Einzelarbeit vergleichbar mit Einzelunterricht beinhalten,

m Tatigkeiten, die allein, d.h. nicht im Team, durchgefiihrt werden (Art und In-
tensitat).

Alle Ausnahmen von der vorgenannten Regel sowie alle sonstigen ehren- bzw.
nebenamtlichen Tétigkeiten, die mit Kontakt zu Kindern und/oder Jugendlichen
verbunden sind, erfordern eine differenzierte Einschatzung nach dem Priifschema,
um festzustellen, ob ein Flihrungszeugnis erforderlich ist.

5. Ausnahmen

Minderjahrige, die nicht mit Kerntatigkeiten befasst sind

Bei Minderjahrigen, die nicht mit Kerntatigkeiten befasst sind, ist es verhaltnisméa-
Rig, von der Einsichtnahme in ein Filhrungszeugnis abzusehen.

Spontaner ehrenamtlicher Einsatz
Spontane, nicht geplante ehrenamtliche Aktivitdten sollten grundsatzlich von dem

Erfordernis der Einsichtnahme in erweiterte Fithrungszeugnisse ausgenommen
sein, da sie anderenfalls nicht mehr méglich wéren.

Soweit in diesen Fallen kein Fiihrungszeugnis verlangt wird, sind die Kriterien des
Bewertungsschemas unter 3. als Anhaltspunkt fiir eine verantwortliche Gestaltung
des entsprechenden Einsatzes heranzuziehen.

Das gilt etwa auch, wenn es darum geht, Hospitationen, etwa im Rahmen der
schulischen Ausbildung, ohne Fiihrungszeugnis maglich zu machen.
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1.

Diese Rahmenvereinbarung entfaltet keine unmittelbare Rechtswirkung fiir die Mit-
glieder der unterzeichnenden Tragerorganisationen.®

Ortliche Offentliche Trager der Kinder- und Jugendhilfe

2.

Ortliche éffentliche Tréger kénnen der Vereinbarung durch schriftliche Erklarung
beitreten (siehe Beitrittsformular).

Trager der freien Kinder- und Jugendhilfe ohne Kirchen

3.

Fir auf Landesebene tatige Mitglieder der unterzeichnenden Trégerorganisationen
der freien Kinder- Jugendhilfe sowie fiir entsprechende Landesverbdnde, die nicht
Mitglied einer der unterzeichnenden Tragerorganisationen sind, wird sie wirksam,
wenn diese schriftlich ihren Beitritt erklaren (vgl. Formular “Beitritt Landesorganisa-
tion“ im Anhang).

Fir deren unselbstandige ortliche Mitgliedsorganisationen und regionale oder loka-
le Untergliederungen (einschl. der Mitgliederstrukturen auf diesen Ebenen) wird die
Rahmenvereinbarung wirksam, wenn auch die jeweils zustéandigen oértlichen 6ffent-
lichen Tréger dieser Vereinbarung beitreten oder beigetreten sind.

Kirchen

4.

Fir unselbsténdige regionale oder lokale Untergliederungen der unterzeichnenden
Kirchen wird die Rahmenvereinbarung wirksam, wenn die jeweiligen &rtlichen 6f-
fentlichen Trager dieser Vereinbarung beitreten oder beigetreten sind. Soweit es
sich um rechtlich selbstandige Untergliederungen handelt, wird die Rahmenverein-
barung wirksam, wenn die jeweiligen ortlichen &ffentlichen Trager dieser Vereinba-
rung beitreten oder beigetreten sind und sie in der Folge selbst den Beitritt gegen-
tiber dem ortlichen Trager erklaren.

Mitglieder des Gemeinde- und Stadtebunds, die nicht ortlicher offentlicher Trager der
Kinder- und Jugendhilfe sind

5.

Fur Mitglieder der Kommunalen Spitzenverbéande, die nicht értliche Tréger der Ju-
gendhilfe sind, wird die Rahmenvereinbarung wirksam, wenn die jeweiligen ortli-
chen offentlichen Trager dieser Vereinbarung beitreten oder beigetreten sind und
wenn sie selbst gegeniiber dem ortlichen 6ffentlichen Trager den Beitritt zu dieser
Vereinbarung erklart haben.

5 Es sei denn, die Unterzeichner machen eine entsprechende Vertretung von auf Landesebene tadtigen Mitgliedsorganisationen
geltend und geben dies dem Landesjugendamt zur Kenntnis (dazu kann das Beiblatt verwendet werden, das for Beitrittserklarun-
gen vorgesehen ist).

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 3.6.3.

Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIl Rheinland-Pfalz vom 23. Januar 2014 8

Ortliche oder regionale Tréger der freien Jugendhilfe

6. Beigetretene Ortliche Jugendhilfetréger kénnen Trégern, die vom Geltungsbereich
der Rahmenvereinbarung nicht erfasst werden, weil sie rechtlich selbstéandige Un-
tergliederungen von iiberdrtlichen Vereinbarungspartnern sind oder weil sie nur
értlich operieren, den Beitritt zu der Rahmenvereinbarung als Aquivalent fiir die
nach § 72a Abs. 4 SGB VIII zu schlieBende Vereinbarung anbieten. Stimmt der
Tréager zu, wird die Rahmenvereinbarung fiir ihn wirksam.

7. Die Dokumentation entsprechender auf értlicher Ebene erfolgender Beitritte oder
Zustimmungen obliegt dem jeweiligen &rtlichen Trager.

8. Mit dem Beitritt zur Vereinbarung wird zugleich die Zustimmung erteilt zu dessen
Veréffentlichung im Rahmen eines entsprechenden Tragerverzeichnisses zur Ver-
einbarung (Name und Sitzort des Trdgers, Vertretungsbereich).

9. Sollte eine in dieser Vereinbarung getroffene Regelung unwirksam sein oder wer-
den, wird dadurch die Gilltigkeit der Vereinbarung im Ubrigen nicht beriihrt. Die
Vereinbarungspartner verpflichten sich, in diesem Fall die unwirksame Regelung
durch eine andere wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen Regelung még-
lichst nahe kommt. Entzieht eine gesetzliche Regelung der Rahmenvereinbarung
die rechtliche Grundlage wird sie nichtig, ohne dass im Einzelnen eine Kiindigung

erforderlich ist.

10. Unterzeichnende wie beigetretene Organisationen erklaren sich damit einverstan-
den, dass eine etwaige Austrittserklarung, die grundsétzlich bis zum letzten Kalen-
dertag eines Halbjahres durch schriftliche Erklarung méglich ist und zum letzten
Kalendertag des darauffolgenden Halbjahres wirksam wird, den davon betroffenen
Vereinbarungspartnern zur Kenntnis gegeben wird.
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Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIil Rheinland-Pfalz g

Fir das Land Rheinland-Pfalz
vertreten durch das Landesamt fiir Soziales, Jugend und Versorgung

//\ ’ /( L vtn (,( A A2 & 1 ?
Werner Keggenhoff Datum
Prasident

Fur den Stadtetag Rheinland-Pfalz

V\MWM(, M/\/\M 08 JaN 0
Oberbiirgermeister Michael Kissel Datum
Vorsitzender

Fir den Landkreistag Rheinlghd-Pfalz

_,A /\/\/ Vl 06 JAN ;54

Landrat Hans Joérg Duppré Datum
Vorsitzender

Fir den Gemeinde- und Stadtebund Rheinland-Pfalz

’7 I 1742091

Ralph S;:Legler Datum
Vorsitzender
Fur den Landesjugendring Rheinland-Pfalz /
& i
Lf) @ch\\o yﬁ -\/klﬂ &C&‘k/\ ~ (‘v\( /(' (" S
Volker\Si‘_éinberg W Sus%anne Wingertszaﬁn
Vorsitzender Vorsitzende
2 3. Jan. 2014
Datum
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Fur die LIGA der Spitzenverbande
der Freien Wohlfahrtspflege im Lande Rheinland-Pfalz

) (e & Ri. 04 AF

Regine Schuster Datum
Vorsitzende

Far die.Evangelischen Landeskirchen im Land Rheinland-Pfalz

B{Q[Z, ?Bje:u, A) .04 . 201Y

Kirchenrat Dr. Thomas Posern Datum
Beauftragter der Evangelischen Kirchen

Fur die rheinland-pfélzischen (Erz-)Diézesen

O A Q\AM‘.. Ae(od | 204¢

Dieter Skala Datum
Leiter des Katholischen Biiros Mainz
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3.6.4.

Vereinbarung
zum Einsatz von Mitarbeitenden aus Werken und Verbanden

in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in einer Kirchengemeinde

zwischen
der Kirchengemeinde

und
der/dem

- nachfolgend Anbieter genannt -
wird folgendes vereinbart

der Anbieter stellt sicher, dass in der von seiner verantworteten Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen der EKHN-Standard zur Sicherung des Kindeswohls eingehalten
wird, also insbesondere sichergestellt ist, dass keine Mitarbeitenden in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden, die nach einer in § 72a Abs. 1
SGB VIl aufgefuihrten Straftat verurteilt worden sind. Nachgewiesen wird dies durch
ein aktuelles erweitertes Fuhrungszeugnis.

Der Anbieter schult seine Mitarbeitenden regelmafig in Fragen des Kinderschutzes
einschlie3lich Grenzverletzungen. Die Mitarbeitenden geben eine Selbstverpflich-
tungserklarung (Anlage) ab und sind auf einen Verhaltenskodex (Anlage) verpflich-
tet. HierUber fuhrt der Anbieter gegeniber der Kirchengemeinde........................ den
Nachweis.

Tritt ein Verdachtsfall auf, verpflichtet sich der Anbieter den/die betroffenen Mitar-
beitende*n unmittelbar aus der Arbeit zu nehmen und die Kirchengemeinde tber
getroffene MalRnahmen zu informieren.

Ein Verstol3 gegen diese Vereinbarung stellt einen aul3erordentlichen Kindigungs-

grund der Vereinbarung Uber die Zusammenarbeit in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen vom ............ccceeeeee. dar.

Unterschrift Unterschrift Kirchengemeinde

Dienstsiegel
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Kapitel 4.1. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

4.1 Differenzierung Hauptamtliche/ Ehrenamtliche

In den Leitgedanken (Kapitel 2) wurde bereits auf die wesentlichen Grundlagen hinge-
wiesen, die bei notwendigen Interventionen wichtig sind.

Dazu gehort, bereits im Vorfeld mogliche Beratungsstellen zu kennen (Telefonnum-
mern, Ansprechpersonen), damit umgehend eine Einschatzung von auf3en und eine
fachliche Beratung erfolgen kann. Dem soll das Datenblatt in der Anlage Rechnung
tragen.

In allen Fallen gilt: Ruhe zu bewahren und sich auf die Umsetzung der festgelegten
Interventionsschritte zu konzentrieren.

Im Mittelpunkt des Handelns steht das Kind bzw. die/der Jugendliche. Die/der Be-
troffene entscheidet tGber das konkrete Vorgehen im Verdachtsfall. Fur das mdgliche
Opfer und dessen Umfeld ist es wichtig zu erkennen, wer ansprechbar sein kénnte,
wenn es zu einer Grenzverletzung kommt.

Nicht aus dem Blick geraten sollten aber auch die weiteren Beteiligten, wie die poten-
tielle Taterin/ der potentielle Tater, andere Kinder und Jugendliche, Eltern und die Of-
fentlichkeit.

In der Krisenintervention ist deutlich zu unterscheiden, ob es sich bei der potenziellen
Taterin/ dem potentiellen Tater um einen Hauptberuflichen oder einen Ehrenamtlichen
handelt. Bei Ehrenamtlichen ist zunachst die Gruppenleitung zu informieren, bei
Hauptberuflichen die dienstaufsichtsfihrende Stelle.
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4.2. Rechtliche Abklarung / Kriseninter-

vention

4.2.1. Krisenintervention im Mitteilungsfall

4.2.2. Krisenintervention im Verdachtsfall

4.2.3. Bei vermuteter Taterschaft in der Kirchenge-
meinde, im Dekanat oder in der gemeinde-
Ubergreifenden Tragerschaft (GUT)

4.2.4. Verfahren bei (Verdacht auf) Kindeswohlge-
fahrdung im personlichen Umfeld des Kin-

des oder der/des Jugendlichen
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Kapitel 4.2.1.

4.2 Rechtliche Abklarung

Grundlage jeder Intervention ist ein aktives Praventionskonzept, welches jedes Deka-
nat erstellen soll. Es ist vergleichbar mit dem ,Erste-Hilfe-Koffer: Es ist wichtig, alles
fur den Fall der Falle dabei zu haben - wenn es darauf ankommt, ist er griffbereit zur
Stelle.

Beim Umgang mit einem Verdachtsfall ist es wichtig, sich jeder eigenen Bewertung
bzw. Moralisierung zu enthalten und ein Verhalten zu vermeiden, das als Vorverurtei-
lung bzw. Verharmlosung gedeutet werden kann.

Sollte sich ein Verdachtsfall bestatigen, so ist die/der Mitarbeitende aus der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen auszuschliel3en.

Bei Ehrenamtlichen wird ihnen symbolisch die Juleica entzogen und gewahrleistet,
dass sie sich in keinem Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau mehr
verantwortlich engagieren kdénnen.

Bei Hauptberuflichen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind die arbeitsrecht-
lichen MalRnahmen zu ergreifen.

Selbstverstandlich ist bei eindeutigem Verdacht des sexuellen Missbrauchs im Sinne
des StGB im Einverstandnis mit dem/ der Betroffenen Strafanzeige bei der Polizei zu
erstatten.

Hinweis: Sobald die Polizei oder eine behdrdliche Einrichtung die Namen der Betei-
ligten erfahrt, hat sie eine Ermittlungspflicht. Das kann den Betroffenen — wenn er oder
sie damit nicht einverstanden ist oder davon nichts weifl3 - unter Umstanden mehr scha-
den als ihnen helfen. Auch hier ist eine Klarung mit der Fachberatung hilfreich, um
einen angemessenen Umgang zu erarbeiten.

Nachfolgende Schritte sollen Orientierung bieten:

4.2.1. Krisenintervention im Mitteilungsfall

Wenn ein Kind bzw. ein Jugendlicher berichtet, von sexualisierter Gewalt betroffen zu
sein, so ist dem in jedem Falle nachzugehen. Wichtig ist, zuzuh6ren und das Vertrauen
nicht zu enttauschen. Man muss nicht gleich eine Losung parat haben bzw. in blinden
Aktivismus ausbrechen.

o Wichtig ist, Ruhe zu bewahren und geduldig zuzuhéren und behutsam
nachzufragen. Der/die Betroffene soll wissen, dass er/sie an dem Geschehen
keine (Mit-)Schuld hat und dass es gut ist, sich mitzuteilen.

o Das Kind bzw. der Jugendliche soll wissen, dass es/er jederzeit wiederkommen
kann.

o Bitte keine Wertungen vornehmen — weder: Ist doch alles nicht so schlimm,
noch: Das ist ja ein Skandal!

o Das Gesprach muss vertraulich behandelt werden. Die ersten Informierten sind
die Vorgesetzten bzw. die Fachleute in den Beratungsstellen.

o Die Entscheidung, wie mit der Information umzugehen ist, ist in jedem Falle mit
dem/der Betroffenen gemeinsam zu fallen.

o Alle Gesprache sind zu protokollieren (Protokollvorlage Kapitel 4.5.7.)

o Auf keinen Fall sollten gegen den Willen des/der Betroffenen die Eltern,
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 4.2.2.
Kapitel 4.2.3.

o der/die mutmalliche Tater/in oder umgehend die Polizei bzw. eine Behdrde
eingeschaltet bzw. informiert werden.

o Besonders tabu ist ein gemeinsames Gesprach mit Betroffenen und
mutmallichen Tatern.

4.2.2. Krisenintervention im Verdachtsfall

Dies qilt fur die Situationen, in denen es einen Verdacht auf sexualisierte Gewalt
gegenuber Kindern und Jugendlichen gibt.

o Wie immer gilt: Ruhe bewahren und nicht voreilig handeln.

o Genau Uberlegen, welches die Anhaltspunkte fir diese Vermutung sind. Es
ist gut, diese Punkte aufzulisten.

o Ein Gespréach mit einer (nicht involvierten) vertrauenswuirdigen Person kann
sehr hilfreich fur die eigene Urteilsbildung sein.

o Wichtig ist der Kontakt zu einer Fachberatungsstelle, die die gesammelten
Eindriicke und Beobachtungen fachlich bewerten und einen Rat erteilen
kann.

o Dem/der Betroffenen kann ein Gesprach angeboten werden, allerdings darf
dieses Angebot auch abgelehnt werden koénnen ohne Angst vor
Konsequenzen (auch wenn diese sehr subtil sind!).

o Grundlage jeden Handelns ist das Erkennen und Akzeptieren der eigenen
Maoglichkeiten und Grenzen.

4.2.3. Krisenintervention bei vermuteter Téaterschaft in der Kirchenge-
meinde bzw. dem Dekanat

Es kann vorkommen, dass Mitarbeitende in der Arbeit der Kirchengemeinde, des De-
kanates, des Jugendverbandes in Verdacht geraten, Taterin bzw. Tater zu sein.

Hier greifen die im Krisenintervention im Verdachtsfall genannten Hinweise und Re-
geln. Wichtig ist, die moglichen Ubergriffe umgehend zu unterbinden, ohne in einen
vorschnellen Aktionismus zu verfallen. (= Distanz schaffen)

Der potentielle Tater / die potentielle Taterin soll immer in Absprache bzw. in Zusam-
menarbeit mit einer Fachperson auf die Verdachtigungen bzw. Beobachtungen ange-
sprochen werden.

In Falle eines (Teil-)Eingestandnisses von Ubergriffen ist die Mitarbeit in jedem Falle
zu beenden, auch wenn die betroffene Person verspricht, dies nicht zu wiederholen.

Gleichzeitig gilt die Unschuldsvermutung gegeniber mutmallichen Taterinnen und
Tatern. Ein 6ffentlich gemachter Verdacht auf Ubergriffshandlungen oder sexualisier-
ter Gewalt kann nicht mehr ganzlich ausgerdumt werden, auch wenn er sich als unbe-
rechtigt herausstellen sollte. Damit kbnnen Biographien und Karrieren zerstort werden.
Geben Sie der/ dem Beschuldigten Kontaktdaten, wo er/sie therapeutische Hilfestel-
lung bekommen kann und weisen ihn auf die Mitarbeitervertretung hin.
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Kapitel 4.2.4. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

Bei moglichem medialem Interesse nehmen Sie in jedem Fall Kontakt zu dem Presse-
sprecher*in der Kirchenverwaltung auf und stimmen mit ihm*ihr die Offentlichkeitsar-
beit ab.

4.2.4. Verfahren bei (Verdacht auf ) Kindeswohlgefdhrdung im personli-

chen Umfeld des Kindes oder der/des Jugendlichen

In 8 8a SGB VIII wird der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung gesetzlich
beschrieben. In § 8a Abs. 2 SGB VIII wird auf die insoweit erfahrene Fachkraft
verwiesen, mit der das mit Kindern und Jugendlichen umgehende Personal ein
maogliches Gefahrdungsrisiko abschatzen soll.

Gewichtige Anhaltspunkte fur eine Kindeswohlgefahrdung sind konkrete oder ernst zu
nehmende Vermutungen, die auf eine potentielle Gefahrdung hindeuten.

Dabei kommt den Fachkraften nach dem SGB VIII (Erzieher/innen,
Gemeindepéadagogen/innen, Sozialarbeiter/innen — Achtung: bitte gesetzliche
Schweigepflicht beachten) eine wichtige Rolle zu:

Sie nehmen zum einen eine individuelle Beurteilung vor, beziehen zudem das (Krisen-
)Team zur fachkundigen Risikoabschétzung ein und ziehen ggf. die insoweit erfahrene
Fachkraft hinzu. Diese hilft soweit erforderlich bei der Erstellung eines Hilfskonzeptes.
Insoweit erfahrene Fachkréfte verfigen lber eine spezielle Qualifikation. Sie sind beim
ortlichen Jugendamt oder auch freien Tragern, wie z.B. dem Kinderschutzbund
angesiedelt. Wo diese zu erreichen sind, sollte im Vorfeld erfragt und im Bogen
dokumentiert werden (Kapitel 4.5.2. bzw. 4.5.3.).
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Kapitel 4.4.

4.3 Offentlichkeitsarbeit

Es ist wichtig, alle Informationen fiir die Offentlichkeit mit der EKHN vorher abzustim-
men.

Kontaktaufnahme mit der Pressestelle:

Kirchenverwaltung der EKHN
Stabsbereich Offentlichkeitsarbeit
Frau Caroline Schroder
Pressesprecherin der EKHN

Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Telefon 06151/405-504

E-Mail: Caroline.Schroeder@ekhn.de

Hier findet auch eine fachliche Beratung Uber einen angemessenen Umgang mit der
Thematik in der Offentlichkeit statt.

Auch wenn sich z.B. die Presse unvermutet am Telefon meldet und nach Informatio-
nen fragt, gilt: Ruhe zu bewahren und nicht sofort auf ein unbedachtes Gesprach ein-
lassen!

Gleichzeitig ist es wichtig, mdglichst schnell die Frage der angemessenen Beteiligung
von Offentlichkeit bei allen Gesprachen mit den Betroffenen und Fachleuten zu eror-
tern, um die Privatspharen zu schitzen, das Image der eigenen Arbeit nicht unnétig
zu schadigen und gleichzeitig dem gerechtfertigten Wunsch der Offentlichkeit nach
Transparenz zu entsprechen.

4.4 Mogliche Ansprechpersonen im Umfeld

Hier kommt es darauf an, die moéglichen Ansprechpersonen zu finden, die aus der
Kenntnis der regionalen Gegebenheiten am geeignetsten sind. Diese Liste ist ein Be-
standteil des Praventionskonzeptes vor Ort (s. Kapitel 4.5.2. bzw. 4.5.3.) und muss
immer aktuell und prasent sein.

Ein weiteres Feld an Ansprechpersonen bzw. Institutionen ist wichtig fur die fachliche
Beratung, fir Unterstitzung bei Fortbildungen und Schulungen. Mégliche Ansprech-
partner sind in Kapitel 6.4. aufgelistet.

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025



Kapitel 4.5. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

4.5. Mustertexte, Arbeitshilfen, Formular-
vorlagen

4.5.1. Doch nicht bei uns!

4.5.2. Ansprechpersonen bei (Verdacht auf) Kin-
deswohlgefahrdung fir Kindertagesstatten /
Kirchengemeinden mit Kindertagesstatten /
GUuT

4.5.3. Ansprechpersonen bei (Verdacht auf) Kin-
deswohlgefahrdung in der Arbeit mit, von
und fur Kinder und Jugendliche

4.5.4. Krisenintervention / Umgang mit Verdachts-
fallen - Kindertagesstatte

4.5.5. Krisenintervention / Umgang mit Verdachts-
fallen — Kinder- und Jugendarbeit

4.5.6. Intervention bei Wissen oder Verdacht von
Gewalt innerhalb der Einrichtung

4.5.7. a - Interventionsplan bei Kindeswohlgefahr-
dung
b — Interventionsplan (erwachsene Schutz-
befohlene)

4.5.8. Gesprachsprotokoll

4.5.9 Prufbogen: Bausteine des einrichtungsbezo-
genen Kinderschutzkonzepts
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 4.5.1.

4.5.1. Doch nicht bei uns!

Was hat Frau X, Mutter der dreijahrigen Y da erzahlt? Das darf nicht wahr sein. Erzieher Z ist
doch so beliebt, zurtckhaltend, ...... Vielleicht ist alles ganz harmlos.

Gerade hat Frau X die Kindergartenleiterin dartiber informiert, dass die Familie wegen
eines Vorfalls in der Einrichtung Strafanzeige gegen einen Erzieher erstattet hat. Eine
arztliche Untersuchung habe stattgefunden. Beweise seien gesichert, es gabe keinen
Zweifel.

Nur sehr selten wird die Konfrontation mit einem Verdachtsfall so ablaufen — eindeutig,
die zu treffenden Entscheidungen, hier die fristlose Kiindigung, liegen auf der Hand.

Im ,Normalfall* ist die Situation nicht so eindeutig, ist es umso wichtiger, einen klaren
Kopf zu bewahren. Gilt es mit Unsicherheit umzugehen, um angemessene Entschei-
dungen zu treffen.

Leitsatz ist der Vorrang des Kinderschutzes. Daraus leitet sich das Vorgehen ab. Da-
her gilt: Vorwirfe sind ernst zu nehmen und zu dokumentieren. Fachliche Beratung ist
umgehend in Anspruch zu nehmen. Erst danach werden Entscheidungen getroffen.
Gleichzeitig ist immer im Blick zu behalten, dass es zunéchst nur ein Verdachtsfall ist,
dass der Verdachtige seinerseits Rechte hat und auch seine Interessen zu wahren
sind.

Wichtig ist, Opfer und mogliche/n Tater/in und das Umfeld (Familie, Team und Umfeld
— Kinder wie auch Eltern —) in den Blick zu nehmen und geeignete Mal3nhahmen zu
bedenken.

Hilfestellung kann vielleicht das folgende Raster geben:

Verdacht schriftlich festgehalten (Was ist wo, wann, gegentiber wem passiert?)
Wer ist betroffen? (Opfer)

Wer ist Ansprechpartner vor Ort: Leitung, Kirchenvorstand?

Wer ist worlber zu informieren?

(Fachberatung, insoweit erfahrene Fachkraft, Fachstelle gegen Sexualisierte
Gewalt der EKHN)

o Gesprachsangebot an die Eltern (Erziehungsberechtigte)/ Beratungsangebote
klaren, (Fragen wegen Strafanzeige)

o Termin mit dem betroffenen Mitarbeitenden, Kirchenvorstand und MAV zwecks
Folge fur Arbeitsverhaltnis (Klarung Hilfebedarf)

Team-Beratung (Uber Fachberatung, Supervision)

Bei  Moglichkeit  medialer  Aufmerksamkeit  Kontaktaufnahme — mit
Pressesprecherin*in der EKHN

o O O O
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Kapitel 4.5.2. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

4.5.2. Ansprechpersonen bei (Verdacht auf) Kindeswohlgefahrdung fiir

Kindertagesstatten / Kirchengemeinde mit Kindertagesstatte / GUT
(Seite 1 von 2)

m Ocentn

eDekanat:
eDekan*in:
eAdresse:
*PLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

Offentlichkeitsbeauftragte*r im Dekanat

*Name:
eAdresse:
*PLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

Trager: KV-Vorsitzene*r bzw. DSV

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

Pfarrer*in

eName:
eAdresse:
*PLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

Geschaftsfiihrung in GUT

*Name:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt
eGeschéftsstelle - Leitung:

eName: Oberkirchenrétin Dr. Petra Knotzele
eAdresse: Paulusplatz 1

*PLZ, Ort: 64285 Darmstadt

eTelefon: 06151/405-106

*E-Mail: geschaeftsstelle@ekhn.de
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 4.5.2.

4.5.2. Ansprechpersonen bei (Verdacht) auf Kindeswohlgefadhrdung fir

Kindertagesstatten / Kirchengemeinde mit Kindertagesstatte / GUT

(Seite 2 von 2)

*Name:
eAdresse:
*PLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

sl Fachberatung fir Kinderschutz in der EKHN

Andrea Sélinger

Zentrum Bildung, Heinrichstr. 173
64287 Darmstadt
06151/6690-234

0176/11669027
andrea.saelinger@ekhn.de

eName:
eAdresse:
*PLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

Fachberatung im Fachbereich Kindertagesstatten

eName:
eAdresse:
*PLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

mmm Einrichtungsleitung

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

mmm Ansprechperson im Jugendamt / Fachaufsicht

*Name:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail

s Insoweit erfahrene Fachkraft

*Name:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

Ansprechperson in der EKHN fiir Betroffene

Pfarrer Martin Franke-Coulbeaut

Kirchenverwaltung der EKHN, Stabsbereich Chancengleichheit
Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt

06151/405-414

0151/55723331

Martin.Franke-Coulbeaut@ekhn.de
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Kapitel 4.5.3.

Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

4.5.3. Ansprechpersonen bei (Verdacht auf) Kindeswohlgefahrdung in

der Arbeit mit, von und fiur Kinder und Jugendliche (seite 1 von2)

gmm Deken*n
eDekanat:

eDekan*in:

eAdresse:

*PLZ, Ort:

eTelefon:

eMobil:

*E-Mail:

mm Praventionsbeauftragte*r im Dekanat

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

mml  Offentlichkeitsbeauftrage*r im Dekanat

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
*E-Mail:

mmm Kirchengemeinde/KV-Vorsitzende*r/Pfarrer*in

eName:
eAdresse:
®PLZ, Ort:
eTelefon:
eMobil:
*E-Mail:

mmml Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN

¢ Geschéftsstelle - Leitung:

eName: Oberkirchenrétin Dr. Petra Knotzele
eAdresse: Paulusplatz 1

*PLZ, Ort: 64285 Darmstadt

eTelefon: 06151/405-106

*E-Mail: geschaeftsstelle@ekhn.de

mmml Fachberatung fur Kinderschutz in der EKHN

eName: Andrea Sélinger

eAdresse: Heinrichstr. 173

*PLZ, Ort: 64287 Darmstadt
sTelefon: 06151/6690-234

*Mobil: 0176/11669027

*E-Mail: andrea.saelinger@ekhn.de
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

4.5.3. Ansprechpersonen bei (Verdacht) auf Kindeswohlgefahrdung in

der Arbeit mit, von und fur Kinder und Jugendliche (seite 2 von2)

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
eMobil:
*E-Mail:

Kapitel 4.5.3.

Ansprechperson fiir Betroffene - Betroffenenvertreter

Matthias Schwarz

01515/9470112
matthias.schwarz@befo.ekd.de

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
eMobil:
*E-Mail:

Ansprechperson in der EKHN fiir Betroffene

Pfarrer Martin Franke-Coulbeaut

Kirchenverwaltung der EKHN, Stabsbereich Chancengleichheit
Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt

06151/405-414

0151/55723331

Martin.Franke-Coulbeaut@ekhn.de

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
eE-Mail:

Insoweit erfahrene Fachkraft

eName:
eAdresse:
oPLZ, Ort:
eTelefon:
*Mobil:
eE-Mail:

weitere Adressen (z.B.Beratungsstelle)

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
eMobil:
*E-Mail

weitere Adressen

eName:
eAdresse:
ePLZ, Ort:
eTelefon:
eMobil:
*E-Mail:

weitere Adressen
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Kapitel 4.5.4. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

4.5.4. Krisenintervention/ Umgang mit Verdachtsfallen
(Beispiel fur Kindertagesstatte)

Krisenintervention / Umgang mit Verdachtsfall

Kenntnis durch eigene Beobachtung/Hinweis durch Kind/Eltern, Kolleg/in, Dritte

1. Schritt Distanz schaffen

2. Schritt Fachliche Rucksprache mit Fachberatung Kinderschutz, insoweit erfah-
rene Fachkraft, Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN
Information Trager

Dokumentation

Adressen Zentrum Bildung der EKHN Fachstelle gegen Sexualisierte
Fachberatung fur Kinderschutz Gewalt der EKHN
Heinrichstr. 173 Paulusplatz 1
64287 Darmstadt 64285 Darmstadt
Telefon: 06151/6690-234 Telefon: 06151/405-106
E-Mail: andrea.saelinger@ekhn.de E-Mail:

geschaeftsstelle@ekhn.de

Fachbereichsleitung

Frau Sabine Herrenbruck

(falls die zustandige Fachberatung nicht
erreichbar)

Insoweit erfahrene Fachkraft
Kontaktdaten

Kooperationspartner:
Kinderschutzbund etc.

Absprachen zum weiteren Verfahren, insbesondere zu den Punkten:
e Schritte in Bezug auf mogliche Tater/in, Betroffene, Eltern
o Hilfe
o Rechtliche Schritte

o Praventionskonzept

e Dokumentation
o Offentlichkeitsarbeit
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 4.5.5.

4.5.5. Krisenintervention/ Umgang mit Verdachtsfallen
(Beispiel fur Kinder- und Jugendarbeit)

Krisenintervention / Umgang mit Verdachtsfall

Kenntnis durch eigene Beobachtung/Hinweis durch Kind/Eltern, Kolleg/in, Dritte

1. Schritt Distanz schaffen

2. Schritt Fachliche Ricksprache mit Fachberatung Kinderschutz, insoweit erfah-
rene Fachkraft, Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN
Information Trager, Krisenteam

Dokumentation

Adressen Zentrum Bildung der EKHN Fachstelle gegen Sexualisierte
Fachberatung fir Kinderschutz Gewalt der EKHN
Heinrichstr. 173 Paulusplatz 1
Andrea Salinger 64285 Darmstadt
Telefon: 06151/6690-234 Telefon: 06151/405-106
Email: andrea.saelinger@ekhn.de E-Mail:

geschaeftsstelle@ekhn.de

Insoweit erfahrene Fachkraft
Kooperationspartner:

Kinderschutzbund etc.

Absprachen zum weiteren Verfahren, insbesondere zu den Punkten:
e Schritte in Bezug auf mogliche Tater/in, Betroffene, Eltern
o Hilfe
o Rechtliche Schritte

o Praventionskonzept

e Dokumentation
o Offentlichkeitsarbeit
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

Kapitel 4.5.6.
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Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 4.5.7.

4.5.7.a
Interventionsplan bei Kindeswohlgefahrdung

Allgemein: ruhig und besonnen vorgehen, bei Unsicherheit kollegialen Rat oder Beratung durch
die Fachstelle einholen; auch im Zweifelsfall an Fachstelle melden.

Verdacht auf grenzverletzendes Verhalten/sexualisierte Gewalt

(aufgrund eigener Beobachtung oder Bericht von Betroffenen oder Zeug*innen)

informiert

Leitung beteiligt/
wird nicht aktiv

Leitung/stellv. Leitung informiert
informier

unterbindet I

Kriseninterventionsteam (KIT) Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt
wird informiert wird ggf. einbezogen (Beratung)

unterbindet informiert

- > - 2 M2 CXOO

Einschatzung des Gefdahrdungspotentials
durch das KIT unter Einbeziehung
einer Insoweit e Fachkraft

keine Gefahrdung?

=1

SofortmalRnahmen
aufheben

begriindete Gefdhrdung

Information an Eltern

Information an Kolleg*innen

RehabilitationsmaBnahmen

Meldung an die Fachstelle .
ergreifen

gegen sexualisierte Gewalt

Zur Abwagung rechtlicher Konse-
quenzen die Fachstelle gegen
Sexualisierte Gewalt einbeziehen

ggf. arbeitsrechtliche Schritte

ggf. Strafanzeige

Dokumentation
abschlieBen

Aufarbeitung (ggf. Supervision, Schulung)

1 Da ein Verdacht haufig nicht vollstandig ausgerdumt werden kann, bitte Text "Rehabilitation" beachten.
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45.7.b
Interventionsplan (erwachsene Schutzbefohlene)

1

Allgemein gilt: ruhig und besonnen vorgehen, bei Unsicherheit kollegialen Rat oder Beratung
durch die Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN einholen

Verdacht auf grenzverletzendes Verhalten/sexualisierte Gewalt

(aufgrund eigener Beobachtung oder Bericht von Betroffenen oder Zeug*innen

informiert

Leitung beteiligt/
wird nicht aktiv

Leitung/stellv. Leitung

informiert

informiert

organisiert

organisiert

Freistellung der*des
beschuldigten Mitarbeiter*in

Seelsorge bzw. Begleitung
fur Betroffene*n und Beschuldigte*n
(durch unterschiedliche Personen)

informiert

Meldung an
Kriseninterventionsteam Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN
Abstimmung liber das weitere Vorgehen

—-—=- > A1 2mM CX OO

inschatzung
Verdacht
unbegrindet!?

Verdacht
bestatigt

des Gefahrdungspotentials
durch das Kriseninterventionsteam
und externe Beratung

Information der Kolleg*innen SofortmaRnahmen
ggf. Begleitung im Team aufheben

ggf. Information an KL

2 O

‘ RehabilitationsmalRnahmen
gef. Information an OA ‘ ergreifen
ggf. arbeitsrechtliche Schritte ‘

ggf. Strafanzeige
Dokumentation

abschlieBen
Aufarbeitung (ggf. Supervision, Schulung)

1Da ein Verdacht haufig nicht vollstandig ausgerdumt werden, bitte Text "Rehabilitation" beachten.
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4.5.8.
Gesprachsprotokoll
Datum/ Uhrzeit: Gesprachsdauer:
Gesprachsteilnehmer*innen:
Name des Kindes/ Jugendlichen: Alter des Kindes/ Jugendlichen:

1. Informationen zum Verdacht oder zur Mitteilung:

(Was genau ist geschehen? Wann ist es geschehen? - Wer war beteiligt? - Wie konkret ist der Verdacht? —
Wodurch und durch wen wurde der Vorfall/das Ereignis bekannt? - Gibt es Zeugen?)

2. Situation des betroffenen Kindes/ Jugendlichen

(Ist der Schutz des Kindes gewéhrleistet? - Gibt es einen Anlass fir arztliche Abklarung (Verletzungen)? - Wel-
che MaRnahmen wurden bereits ergriffen? — Ist eine externe Hilfestellung erforderlich (Hinweis auf Beratungs-
stelle, Jugendamt etc.)?
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3. Vereinbarung der nachsten Schritte (gem. ,Krisenplan®)
(Welche weiteren Stellen/ Personen werden eingeschaltet/ informiert? - Wer kiimmert sich um was? - Welche
weiteren Schritte werden unternommen? - Wann findet das néachste Gespréach satt? )
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4.5.9. Prufbogen: Bausteine des einrichtungsbezogenen Kinderschutz-
konzepts:

Risikoanalyse O ist erfolgt O erfolgt am:
liegt vor sollte Gberarbeitet ist zu
werden ent-
wickeln
Leitbild O O O
Personalverantwortung O O @)
Verhaltenskodex O O @)
Schulungen/Fortbildungen 0] (0] 0]
Beschwerdemanagement @] (0] @]
Partizipation @] @] O
Pad. Pravention O O @)
Notfallmanagement @] (@) @]
Netzwerke/Kooperationsparner @] 0] @]

Uberpriifung O ist erfolgt am:

O erfolgt am:
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5. Haufig gestellte
Fragen

sind hier zu finden.


https://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/7Interner_Bereich/Kinderschutz/FAQ_Kindeswohl.pdf

Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

6. Adressverzeichnis



Kapitel 6. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

6. Adressverzeichnis

6.1. EKHN-Intern — Unterstltzung
6.2. Praventionsbeauftragte

6.3. Vorfalle melden

6.4. Mogliche Kooperationspartner

6.5. Zentrale Anlaufstelle ,.help”
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6.1. EKHN-Intern — Unterstitzung

Kapitel 6.1
Kapitel 6.2

Fur den Bereich Kindertagesstatten:

Zentrum Bildung der EKHN
Fachbereich Kindertagesstatten
Heinrichstr. 173

64287 Darmstadt

Tel.: 06151/6690-210
Fax: 06151/6690-212

E-Mail: info.kita.zb@ekhn.de
Internet; https://www.ekhn-fb-kita.de/

Fur den Bereich Gemeindepéadagogik/ DJR:

Zentrum Bildung der EKHN
Fachbereich Kinder- und Jugendarbeit
Heinrichstr. 173

64287 Darmstadt

Tel.: 06151/6690-110

Internet:; https://www.ev-jugendarbeit-
ekhn.de/startseite/

Fur den Bereich Kinderkirchenmusik:

Zentrum Verkiindigung der EKHN
Markgrafenstralle 14
60487 Frankfurt/Main

Tel.: 069/71379-0
Fax: 069/71379-131

E-Mail: willkommen@zentrum-verkuendi-
gung.de

Zentrum Seelsorge und Beratung der EKHN
Herdweg 122 B
64287 Darmstadt

Tel: 06151/35936-0
Fax: 06151/35936 22

E-Mail: zsb@ekhn.de

Fir den Bereich Schule:
Religionspadagogisches
Institut EKKW und EKHN
Rudolf-Bultmann-Stral3e 4
35039 Marburg

Tel: 06421/969-100

E-Mail: marburg@rpi-ekkw-ekhn.de

FUr den Bereich Ehrenamt;

Ev. Jugend in Hessen und Nassau e.V.
Landgraf-Philipps-Anlage 66
64283 Darmstadt

Tel: 06151/15988-50
Fax: 06151/1598859

E-Mail: info@ejhn.de

Internet: www.ejhn.de

Fur Genehmigungen von Vereinbarungen
nach 8§ 72a SGB VIII — kirchengemeindliche
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen:

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der
EKHN

Geschaftsstelle

Frau Oberkirchenratin Dr. Knotzele
Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Tel: 06151/405-106
E-Mail: geschaeftsstelle@ekhn.de

Fur Genehmigungen von Vereinbarungen
nach 88 8a, 72a SGB VIl - Kindertagesstatten:

Zentrum Bildung der EKHN
Fachbereich Kindertagesstatten
Herr Sassenberg

Heinrichstr. 173

64287 Darmstadt

Tel.: 06151/6690-218
Fax: 06151/6690-212
E-Mail: christoph.sassenberg@ekhn.de

6.2. Praventionsbeauftragte

Hinweis: Das Adressverzeichnis der Praventionsbeauftragten im jeweiligen Dekanat

wird nachgeliefert.
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6.3. Vorfalle melden

Die Kirchenleitung ermutigt Menschen, die in der Vergangenheit in einer Einrichtung
der EKHN Opfer sexueller Ubergriffe geworden sind, Kontakt aufzunehmen. Sie kon-
nen sich entweder an die Polizei oder einer kirchlichen Person ihres Vertrauens oder
an die zentralen Kontaktstellen der EKHN fiir Opfer von Mobbing und sexueller Belas-
tigung wenden:

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt in der EKHN
Leitung Oberkirchenrétin Dr. Petra Knotzele
Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Tel.: 06151 — 405 106
geschaeftsstellegegensexualisiertegewalt@ekhn.de

Meldekanal der EKHN fur (Verdachts-)Falle Sexualisierter Gewalt (auch ano-
nym)
https://ekhn.integrityline.app/

Zentrale Ansprechstelle bei sexueller Belastigung und sexualisierter Gewalt -
Unter dem Seelsorgegeheimnis stehend

Pfarrer Martin Franke-Coulbeaut

Kirchenverwaltung der EKHN — Stabsbereich Chancengleichheit der EKHN
Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

E-Mail: ansprech-pfarrperson@ekhn.de

Telefon: 06151/405 414 oder 0151/55723331

Beauftragte fur Kinderschutz in der EKHN
Andrea Salinger - fir den Bereich Kindertagesstatten
Zentrum Bildung der EKHN

Heinrichstr. 173

64287 Darmstadt

Tel.: 06151/6690 234

E-Mail: andrea.saelinger@ekhn.de

Zur Begleitung und Unterstiitzung Betroffener
Matthias Schwarz

Betroffenenvertreter

E-Mail: Matthias.Schwarz@befo.ekd.de

Telefon: 015159470115

Ansprechperson fur Betroffene sexualisierter Gewalt in der Diakonie Hessen
Pfarrerin Andrea Thiemann

E-Mail: andrea.thiemann@diakonie-hessen.de

Telefon: 069/79476339
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6.4 Moqgliche Kooperationspartner

Es ist notwendig, die értlichen Ansprechpartner beim Jugendamt oder verschiedenen
Beratungsstellen zu kennen. Die Adressen der zustandigen Einrichtungen finden Sie
auf der Internetseite der Unabhéangigen Beauftragten fur Fragen des sexuellen Kin-
desmissbrauchs der Bundesregierung:

Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch - Hilfe suchen, Hilfe finden

Mogliche Opfer konnen sich an folgende kirchliche Stellen bzw. Ansprechpersonen
wenden:

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt in der EKHN

Paulusplatz 1

64285 Darmstadt

Tel.: 06151 — 405 106
geschaeftsstelle@ekhn.de

Homepage der EKHN - Null Toleranz bei Gewalt

Diakonie Hessen —
Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V.

Pfarrerin Andrea Thiemann
Ederstr. 12
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069/ 79476339
E-Mail: andrea.thiemann@diakonie-hessen.de
Homepage der Diakonie Hessen - Hilfe fur Betroffene

In der folgenden Tabelle haben wir eine Auswahl von Beratungsstellen, die auf die
Beratung in Fragen der sexualisierten Gewalt spezialisiert sind und an die Sie sich bei
Fragen wenden koénnen, aufgefihrt.

Einrichtung Adresse Telefon

Deutscher Kinderschutzbund Deutscher Kinderschutzbund [069-97090110
Comeniusstr. 37
60389 Frankfurt

Landesverband Hessen e.V. |06031-18733
Gebruder-Lang-Str. 7
61169 Friedberg

Orts- und Kreisverband Mainz |06131-614191
e.V.
Ludwigsstralle 7 55116 Mainz

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025


http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
mailto:geschaeftsstelle@ekhn.de
https://www.ekhn.de/themen/null-toleranz-bei-gewalt/infos/fachstelle-gegen-sexualisierte-gewalt
mailto:andrea.thiemann@diakonie-hessen.de
https://www.diakonie-hessen.de/hilfe-finden/aktiv-gegen-sexualisierte-gewalt/hilfe-fuer-betroffene

Kapitel 6.4. Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

Kinderschutz-Zentren Kinderschutz-Zentrum Mainz [06131-613737
Lessingstr. 25
551188 Mainz

ProFamilia ProFamilia Darmstadt 06151-45511
Landgraf-Georg-Str. 120
64287 Darmstadt

ProFamilia 06131-2876610
Quintinsstr. 6
55116 Mainz
ProFamilia 069-90 744744

Palmengartenstr. 14
60325 Frankfurt

ProFamilia 0641-77122
Liebigstr. 9
35390 Giessen

Wildwasser Wildwasser Damstadt e.V. 06151-28871
Beratungsstelle gegen sexuellen Miss- |\Wilhelminen Str. 19
brauch an Madchen und Frauen 64283 Darmstadt

Wildwasser Frankfurt e.V. 069-95502910
Bottgerstr. 22
60389 Frankfurt

Wildwasser Giel3en e.V. 0641-76545
Liebigstr. 13
35390 Giellen

BlZeps BlZeps 0611-6097606

Beratungs- und Informationszentrum | Adelheidstr. 28
far Manner und Jungen (auch Tater- 65185 Wiesbaden
beratung)

Weitere Beratungsstellen (nach Bundeslandern sortiert) sind zu finden auf der Seite
der: Deutsche Gesellschaft flr Pravention und Intervention bei Kindesmisshandlung,
-vernachlassigung und sexualisierter Gewalt.e.V

Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN, Stand: 02/2025


https://www.dgfpi.de/index.php/mitgliederdatenbank.html
https://www.dgfpi.de/index.php/mitgliederdatenbank.html

Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung Kapitel 6.5.
6.5. Zentrale Anlaufstelle ,.help®
Zentrale Anlaufstelle.help.
Die Evangelische Kirche in Deutschland 5 Betroffenen schwer, von den
hatzum 1. Juk 2019 eine zentrale, umabhangi-  Geschehmissen zu erzahlen und sich damit an
ge und kostenlose Ansprechstelle fur Betroffe-  Fremde zu wenden, Das Unterstutzunssan-

nevon sexualisierter Gewalt in der evangeli-
schen Kirche und der Diakonie eingerichtet,
Mit der "Zentralen Anlaufstelle.help” wer-
de e Anliegen umgesetzt, "dessen Dringlich-
geschildert haben®, sagte Bischafin Kirsten
Fehrs als Sprecherm des EED-Beaufiragtenrats.

Zentrale !ﬁm ME
Anlaufstalla%%w Mj

Belroflans von sexualisiértar Gawall
n der svanpalischen Kinche und der Diakonis

Tedelon DB 5040 112
E-Mail rentraledantaufsiele.halp
berrat wasantaufstele. help

Die Anlaufstelle berat Beroffene dher
Unterstatzungsangebote der evangelischen
Eirche und vermittelt an kirchliche und diako-
nische Ansprechstellen.

Die Strukturen der evangelischen
Mitunter wissen Hilfesuchenden nicht, an wen
sie sich wenden und von wem sie
Unterstotzung erwarten konnen, Oftmals fallt

gebot wird von der unabhangigen Fachbera-
tungsstelle bei sexuellem Missbrauch und se-
xualisterter Gewalt des Vereins Phfizunde eV,
Heibronn durchgefuhrt, e Mitarbettenden
haben langjahrige Erfahrung in der Beranung
und Therapie von sexualiserter Gewalt betrof-
fenen Menschen. Wahrend dem telefonischen
Gesprach wird e respekbvoller und achsamer
Umgang gepflegt und zugesichert.

Farhkompetenz und Unabhangigheit
pragen das Angebat der Fachstelle: Sie ist
struliuarell nicht mit der Kirche verbunden
und kann dadurch sowohl kirchliche als anch
Erchenunabhangize Hilswege
Anlaufstelle eine Lotsenfunktion wahe Neben
der Weiterleitung an regionale Hilfs- und
Berahmgsangebote erhalten Hilfesuchende
Informationen zu Unterstiitrungsleistangen
und Begleitung bei der Kontaktanfnahme mit
Landeskirchen,

Neben dem Hilfsangebot fur Betroffe-
ne richtet sich die Ansprechstelle auch an
Anpeharige und Bekarmte von Betroffenen,
haupt- und ehrenamtfiche Mitarbeitende and
Zeugen/Zeuginnen von sexualisierter Gewalt.

Flyer und die Visitenkarten der Anlauf-
stelle sind m Ihrem Piarramt erhaltich.
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Zentrale

Aus  pnlaufstelle

Kinderschutz und Kindeswohlgefahrdung

wird KUBUS
9

Kontakt | Beratung
unabhéangige Stelle

Anderer Name, selbes Team, gleiche Aufgabe.

Herzlich willkommen bei der
Zentralen Anlaufstelle.help!

Wir beraten Sie germne. Auf Wunsch vermitteln wir Sie an kirchliche
und diakonische Ansprechstellen weiter, informieren Sie aber auch
Uber alternative und unabhangige Beratungsangebote. Bel
Interesse erlautern wir Ihnen den Aufbau der Institutionen und die
Zustandigkeitsbereiche fir Ihr personliches Anliegen. Die
kostenlose Beratung ist unabh&ngig, anonym und unterliegt der
Schweigepflicht.

E-Mail

zentrale@anlaufstelle_help

w1,

o« Kostenlos und anonym

Telefon: 0800 5040112

Wir bieten:

€ Kostenlose Beratung

€ Anonymen Erstkontakt

@ Professionelle Hilfe

€) Unabhangige Unterstitzung

€ Strukturkenntnis in ev. Kirche und Diakonie

Terminvereinbarung fur telefonische Beratung

Mo: 14.00 — 15.30 Uhr

Di bis Do: 10.00 — 12.00 Uhr
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7.1 Online- Informationen

Behindertenrechtskonvention-Hessen: Muster-Dienstvereinbarung zur Verhinde-
rung sexueller Belastigung und sexualisierter Gewalt gegen Menschen mit Behinde-
rung

https://www.brk.hessen.de/fileadmin/un brk/Dokumente/Muster-Dienst-Vereinba-

rung Sexuelle Gewaltpraevention.pdf

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschlande e.V.

Informationsportal der aej
https://www.aej.de/startseite

Deutsche Gesellschaft fur Pravention und Intervention bei Kindesmisshand-
lung, -vernachléassigung und sexualisierter Gewalt e.V.

https://www.dgfpi.de/index.php/verein/kultur-des-miteinanders.html

EKHN: Null Toleranz bei Gewalt — fir einen respektvollen Umgang

https://www.ekhn.de/ueber-uns/null-toleranz-bei-gewalt.html

EKHN Gewaltpraventionsgesetz
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/27954

EKHN Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt
https://www.ekhn.de/themen/null-toleranz-bei-gewalt/infos/fachstelle-gegen-sexuali-
sierte-gewalt

https://cms.ekhn.de/fileadmin/redaktion/downloads/pdfs _dokumente/missbrauch/Falt-
blatt Fachstelle 2024 11 15 web.pdf

EKHN Meldekanal fir (Verdachts-Falle) sexualisierter Gewalt

https://www.ekhn.de/themen/null-toleranz-bei-gewalt/infos/meldekanal-der-ekhn-fuer-

verdachts-faelle-sexualisierter-gewalt
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Evangelische Jugend in Hessen und Nassau e.V. (Verhaltenskodex ,Kindeswohl®,
Selbstverpflichtung ,Kindeswohl*)
https://ejhn.de/wp-content/uploads/2022/11/Gewalt-%E2%80%94Nicht-mit-Uns-6.pdf

Evangelische Jugendarbeit — Fachbereich Kinder und Jugend

https://www.ev-jugendarbeit-ekhn.de/startseite/

Qualifizierung Ehrenamtlicher zur Pravention sexueller Gewalt in der Kinder-
und Jugendarbeit und Entwicklung schiitzender Strukturen

https://www.ev-jugendarbeit-ekhn.de/fileadmin/content/jugendarbeit/down-

loads/Qualifizierung Ehrenamtlicher Praevention sexueller Gewalt und Ent-

wicklung schuetzender Strukturen 2 .pdf

Fachbereich Kindertagesstatten

https://www.ekhn-fb-kita.de/themenfelder/kinderschutz

Handeln-hilft/EKHN

https://www.ekhn.de/themen/null-toleranz-bei-gewalt/infos/kampagne-handeln-hilft

Hessischer Jugendring (HJR): Infobereich mit Kernpunkten gelingender Praventi-
onsarbeit sexualisierter Gewalt in Jugendverbanden (Informationen, Materialien)
https://www.hessischer-jugendring.de/

Hilfeportal - UBSKM
https://www.wissen-hilft-schitzen.de/

https://beauftragte-missbrauch.de/

Landesverband der Evangelischen Jugend in Hessen

http://www.lvejh.de/

Nationale Informations- und Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Kind-
heit und Jugend N.LLN.A.e.V.
https://nina-info.de/

Newsletter der Fachstelle gegen Sexualisierte Gewalt der EKHN

geschaeftsstelle@ekhn.de
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https://www.ev-jugendarbeit-ekhn.de/fileadmin/content/jugendarbeit/downloads/Qualifizierung_Ehrenamtlicher_Praevention_sexueller_Gewalt_und_Entwicklung_schuetzender_Strukturen__2_.pdf
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https://www.ekhn-fb-kita.de/themenfelder/kinderschutz
https://www.ekhn.de/themen/null-toleranz-bei-gewalt/infos/kampagne-handeln-hilft
https://www.hessischer-jugendring.de/
https://www.wissen-hilft-schützen.de/
https://beauftragte-missbrauch.de/
http://www.lvejh.de/
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Ombudsstelle fur Kinder- und Jugendrechte in Hessen

https://www.ombudsstelle-kinderrechte-hessen.de/

Ombudsstelle Kinder- und Jugendhilfe RLP e.V.

http://www.ombudsstelle-rip.de/

Onlinegefahren
https://www.klicksafe.de/

Petze — Institut fur Gewaltpravention gGmbH

https://petze-institut.de/

PraTect — Pravention sexueller Gewalt , Bayrischer Jugendring
https://www.bjr.de/handlungsfelder/praevention-und-jugendschutz/praetect-praeven-

tion-sexueller-gewalt

Respekt! — ,,Trau dich!*
https://gewaltpraevention.bildung-rp.de/fileadmin/user upload/oekonomische.bil-

dung-rp.de/Gewaltpraevention/Trau dich 2021/BZgA Traudich Respekt Sammel-

band fuer Schulen inkl Materialuebersicht.pdf

Was geht zu weit? Welche Grenzen kdnnen tberschritten werden?

https://www.was-geht-zu-weit.de/grenzen/welche-grenzen-koennen-ueberschritten-

werden

Zentrale Anlaufstelle .help

https://www.anlaufstelle.help/
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https://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/6Service/Positionspapiere/Positionspapier_Grenzueberschreitungen_final.pdf
https://kita.zentrumbildung-ekhn.de/fileadmin/content/kita/6Service/Positionspapiere/ZB_Kita_Positionspapier_doktorspiele_print.pdf
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8.Impressum

Handreichung zu Fragen des Kinderschutzes und der Kindeswohlgeféahrdung fur Tra-
ger kirchlicher Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie zum Schutz von erwachse-
nen Schutzbefohlenen — Pravention, Umgang mit sexualisierter Gewalt und Verdachts-
fallen
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Paulusplatz 1
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